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1. In aller Kürze  

 

Die Hintergründe geringfügiger Beschäftigung im Münsterland sind vielschichtig. 

Während Arbeitgeber/-innen Mini-Jobs vornehmlich als Instrument zur 

Flexibilisierung des Arbeitskräfteeinsatzes und zur Abdeckung von Auftragsspitzen 

einsetzen, sind für Mini-Jobber/-innen häufig Hinzuverdienst-Möglichkeiten zu 

eigenem oder Familieneinkommen entscheidende Faktoren. Bei Mini-Jobber/ 

-innen ohne Leistungsbezug überwiegt die „Freiwilligkeit“ bzw. Autonomie bei der 

Beschäftigung in Mini-Jobs, während sie aus Sicht von SGB II-Leistungsbezieher/ 

-innen vornehmlich die einzig mögliche Erwerbsform darstellen. Nachfolgend wird 

(getrennt nach Arbeitgeber/-innen und Mini-Jobber/-innen-Befragung) ein 

Überblick über die zentralen Ergebnisse sowie die Handlungsempfehlungen 

gegeben.  

 

1.1. Zentrale Ergebnisse der Arbeitgeber/-innen-

Befragung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Unternehmen bieten 

verstärkt Mini-Jobs an?  

 

Kleinere Unternehmen mit bis zu 50 

Mitarbeiter/-innen beschäftigen anteilig die 

meisten Mini-Jobber/-innen (31,1%). Unter 

branchenspezifischen Gesichtspunkten sind 

es insbesondere Unternehmen des Sektors 

„soziale und persönliche Dienstleistungen“ 

mit einem Anteil von über 19% an Min-

Jobber/-innen in der Belegschaft. 

Welche Personen werden 

vornehmlich geringfügig beschäftigt? 

  

Mini-Jobber/-innen in der Haupterwerbsphase 

von 25-49 Jahre machen mit 42,5% den 

größten Anteil der geringfügig Beschäftigten 

aus. Der Frauenanteil der geringfügig 

Beschäftigten in den befragten Unternehmen 

beträgt 55,2%. 

In welcher Form und für welche 

Tätigkeiten werden Mini-Jobber/-

innen in erster Linie eingesetzt? 

 

Als An- und Ungelernte beschäftigen die 

Unternehmen den größten Anteil an Mini-

Jobber/-innen (61,5%) Die am häufigsten 

ausgeübte Tätigkeit ist „Reinigen“ (25,2%).  

Zu welchen Bedingungen 

beschäftigen Arbeitgeber/-innen-

Mini-Jobber/-innen? 

 

80% der Arbeitgeber/-innen schließen 

geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 

mittels eines Arbeitsvertrags ab. Und (nur) 

zwei Drittel der Unternehmen geben an, ihren 

Mini-Jobber/-innen die gesetzlich 

vorgeschriebenen Leistungen wie 

Erholungsurlaub und Lohnfortzahlungen im 

Krankheitsfall zu gewähren. Der 

überwiegende Teil der Arbeitgeber/-innen 

(65,9%) zahlt geringfügig Beschäftigten einen 

Bruttostundenlohn zwischen 8,50 Euro und 

10 Euro.  

 

Besteht Ausweitungspotenzial von 

geringfügiger zu sozialversicherungs-

pflichtiger Beschäftigung? 

 

Zu einer Ausweitung des Arbeitsvolumens zu 

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 

wären gut die Hälfte (51%) der Unternehmen 

bereit. Die wichtigste Voraussetzung für die 

Ausweitung ist die Bewährung als gute 

Arbeitskraft (75,3%), gefolgt von einer 

Verbesserung der Auftragslage (59,8%).  
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Warum beschäftigen Unternehmen 

geringfügig Beschäftigte? 

 

Laut Umfrage zu einem großen Anteil (42,3%) 

auf Wunsch der Beschäftigten selbst. Flexible 

Einsatzmöglichkeiten (41,8%) und Abdeckung 

von Auftragsspitzen (36,2%) sind weitere 

wesentliche Gründe. 

Welchen Einfluss könnten  

Förderleistungen auf eine 

Ausweitung zu 

sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung haben? 

 

Eine externe Förderung durch das Jobcenter 

oder die Bundesagentur für Arbeit wäre für 

13,4% der Arbeitgeber/-innen, die generell 

bereit wären geringfügige zu 

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 

auszuweiten, eine zentrale Voraussetzung. 
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1.2. Zentrale Ergebnisse der Mini-Jobber/-innen-

Befragung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer arbeitet in Mini-Jobs? 

 

Der größte Anteil der Beschäftigten befindet 

sich mit 54,4 % in der Haupterwerbsphase 

von 25-49 Jahren. Zwei Drittel verfügen über 

einen qualifizierten Berufsabschluss. Die 

deutliche Mehrheit (66,7%) der geringfügig 

Beschäftigten sind Frauen. Im 

hervorstechenden Sektor soziale und 

persönliche Dienstleistungen arbeiten 67,7%. 

Die von Mini-Jobber/-innen am häufigsten 

ausgeübte Tätigkeit ist „Reinigen“ (29,7%). 

Unterscheiden sich Mini-Jobber/-

innen mit und ohne Leistungsbezug? 

  

Mini-Jobber/-innen mit SGB II-Bezug haben 

mit 32,6% häufiger einen Migrations-

hintergrund und weisen verstärkt (39,7%) 

keinen Berufsabschluss auf. Mini-Jobber/-

innen im SGB II-Bezug leben häufig (41%) 

mit einer Person zusammen, die ebenfalls 

Leistungen vom Jobcenter bezieht. 

Zu welchen Bedingungen arbeiten 

die Befragten in Mini-Jobs? 

 

Über einen schriftlichen Arbeitsvertrag 

verfügen 74,7% der Mini-Jobber/-innen. 

Leistungen, auf die eigentlich ein gesetzlicher 

Anspruch besteht, wie bezahlter Urlaub oder 

Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall, 

bekommen weniger als die Hälfte der 

Befragten. Der größte Anteil (46,6%) 

bekommt einen Stundenlohn in Höhe des 

Mindestlohns oder knapp darüber. Ein 

monatliches Einkommen zwischen 400 Euro 

und 450 Euro ist mit 30,8% am häufigsten. 

43,2% der Mini-Jobber/-innen sind erst 

relativ kurz im Mini-Job beschäftigt. 

Gibt es Unterschiede in den 

Arbeitsbedingungen zwischen Mini-

Jobber/-innen mit und ohne 

Leistungsbezug? 

  

Mini-Jobber/-innen im SGB II erhalten 

seltener Leistungen seitens Arbeitgeber/-

innen, auf die ein gesetzlicher Anspruch 

besteht, wie Lohnfortzahlungen im 

Krankheitsfall (28,5 %) oder bezahlten 

Urlaub (33,4 %). Mini-Jobber/-innen im 

SGB II-Bezug beziehen etwas häufiger ein 

geringeres monatliches Einkommen von unter 

200 Euro.  

Warum arbeiten geringfügig 

Beschäftigte in Mini-Jobs?  

 

Der Hinzuverdienst zu eigenem (35,8%) oder 

anderweitigem Einkommen in der Familie 

(26,2%) sind insgesamt die bedeutendsten 

Gründe. Nichts anderes gefunden zu haben, 

geben Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug 

am häufigsten an (33%).  

Besteht Ausweitungspotenzial zu 

sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung? 

 

Zwei Drittel der Mini-Jobber/-innen im SGB II-

Bezug würden gerne mehr arbeiten. Bei den 

Mini-Jobber/-innen ohne Leistungsbezug sind 

es hingen nur ein Viertel. Für den weit 

überwiegenden Anteil (79,4%) wäre zentrale 

Voraussetzung, dass es sich finanziell lohnt. 

Wie ist ehemaligen Mini-Jobber/-

innen der Sprung in ein 

sozialversicherungspflichtiges 

Beschäftigungsverhältnis gelungen? 

 

71,4% derjenigen Minijobber/-innen, die in 

eine sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung gewechselt sind, haben diese 

bei einem neuen Betrieb gefunden. Ihren 

Beschäftigungsumfang bei Arbeitgeber/-innen 

ihres Mini-Jobs ausgeweitet haben hingegen 

nur weniger als ein Drittel der befragten 

Personen. 

Welchen Einfluss haben die 

Leistungen des Jobcenters? 

 

Hinsichtlich Mini-Jobs: Geringere Abzüge vom 

Arbeitslosengeld II oder 

Vermittlungsvorschläge vom Jobcenter haben 

einen relativ geringen Einfluss auf die 

Aufnahme eines Mini-Jobs seitens der 

geringfügig Beschäftigten.  

 

Hinsichtlich sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsverhältnissen: Keiner der ehemaligen 

Mini-Jobber/-innen gibt an, eine 

sozialversicherungspflichtige Stelle mit Hilfe 

des Jobcenters gefunden zu haben. 
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1.3. Zentrale Handlungsempfehlungen  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rechtskreisübergreifende 

Handlungsempfehlungen 

 

 Sicherstellung einer umfassenden 

Beratungs- und Informationspolitik 

(Informationen und Beratung sollten 

sowohl für geringfügig Beschäftigte als 

auch für Arbeitgeber/-innen unkompliziert 

zur Verfügung stehen) 

 Bestandsanalyse des bestehenden 

Beratungsangebots in den einzelnen 

Kreisen und der Stadt Münster. Ggf. 

Optimierung des Angebots mit besonderem 

Fokus auf „umwandlungswillige“ Mini-

Jobber/-innen und Unternehmen.  

 Nutzung der bestehenden Kooperationen 

im Münsterland und ggf. Initiierung 

gemeinsamer Aktionen (bspw. 

Durchführung eines Thementags) 

 Diskussion des Themenbereichs 

geringfügige Beschäftigung im Rahmen der 

münsterlandweiten Gremien (bspw. dem 

Lenkungskreis) 

SGB II spezifische 

Handlungsempfehlungen 

 

 Vermittlungsoffensive für geringfügig 

Beschäftigte im Leistungsbezug 

o Kundenstrukturanalyse 

o Zeitweise Fokussierung  

o Niedrige Betreuungsschlüssel 

und hohe Kontaktdichte für 

ausgewählte Personen 

o Ggf. Vermittlung einer 

sozialversicherungspflichtigen 

Stelle bei einem/einer anderen 

Arbeitgeber/-in 

 Initiative zu Überprüfung der Einhaltung 

der Mindeststandards in geringfügigen 

Beschäftigungsverhältnissen 

o Gewährung des Mindestlohns 

o Gewährung von bezahltem 

Urlaub 

o Gewährung von 

Entgeltfortzahlungen im 

Krankheitsfall 
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2. Erkenntnisinteresse, Hintergrund und 

methodisches Vorgehen 

 

Seit Inkrafttreten des „Zweiten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am 

Arbeitsmarkt“ am 1. April 2003 sind geringfügige Beschäftigungen, die 

sogenannten Mini-Jobs, zunehmend in den Fokus arbeitsmarktpolitischer 

Betrachtung genommen worden. Die Bewertungen gehen seitdem, je nach 

Sichtweise, stark auseinander: Einerseits als wichtiges Instrument zur 

Flexibilisierung des Arbeitskräfteeinsatzes und zur Abdeckung von Auftragsspitzen 

gepriesen, wird ihnen andererseits und zunehmend auch der potentielle Makel 

eines prekären Beschäftigungsverhältnisses angehaftet. Oft ist in diesem 

Zusammenhang von (Erwerbs- und Alters-)Armut, aufgeweichten Arbeitnehmer/ 

-innenrechten und Umwandlung von sozialversicherungspflichtigen Arbeits-

verhältnissen zu Mini-Jobs die Rede. Ebenfalls werden Mini-Jobs häufig mit dem 

Bezug von Transferleistungen, in erster Linie dem Arbeitslosengeld II, in einem 

Atemzug genannt. Mini-Jobs stehen dabei in der öffentlichen Meinung nicht 

selten unter dem Generalverdacht, SGB II-Leistungsbeziehende im Transferbezug 

zu verfestigen. Ebenso umstritten ist letztlich, ob Mini-Jobs für (langzeit-) 

arbeitslose Menschen eine gute Möglichkeit zum Wiedereinstieg in den ersten 

Arbeitsmarkt darstellen können, da die Beschäftigung am Arbeitsmarkt bereits 

gegeben ist.  

 

Die Verbreitung von Mini-Jobs fällt im Bundesgebiet sehr unterschiedlich aus. 

Während die Quoten geringfügiger Beschäftigung im Osten Deutschlands nur sehr 

gering ausgeprägt sind, sind sie hingegen in den westlich-ländlichen Regionen 

häufig recht hoch. Das Münsterland (neben der Stadt Münster mit den Kreisen 

Steinfurt, Warendorf, Borken und Coesfeld) ist eine der Regionen, in denen 

verhältnismäßig deutlich mehr in Mini-Jobs gearbeitet wird als in den meisten 

anderen Regionen Deutschlands. 

 

Mit dieser Studie zu Rahmenbedingungen und Hintergründen von Mini-Jobs 

wollen die Regionalagentur Münsterland und die im Rahmen der „Initiative der 

kommunalen Jobcenter“ beteiligten Kreise Borken, Coesfeld, Warendorf und 

Steinfurt sowie die Stadt Münster in erster Linie Antworten auf dieses im 

Münsterland weit verbreitete „Phänomen“ der geringfügigen Beschäftigung 

bekommen. 
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2.1. Hintergrund der Studie und zentrales 

Erkenntnisinteresse 

 

Insbesondere die auffallend höhere Beschäftigungsquote geringfügiger 

Beschäftigung im Münsterland hat die dort ansässigen Kreise und die Stadt 

Münster veranlasst, Struktur, Rahmenbedingungen und Hintergründe von Mini-

Jobs in der Region mit Hilfe dieser Studie genauer untersuchen zu lassen. Auch 

wenn es viele Statistiken aus frei verfügbaren Quellen und Untersuchungen zu der 

Thematik (generell) gibt, konnten die Gründe für das (vermehrte) Angebot und die 

entsprechende Inanspruchnahme von geringfügiger Beschäftigung im 

Münsterland bis dato nur indirekt beschrieben werden. Die zentralen Fragen, die 

diese Studie beantworten soll, sind daher:  

 

 Wer sind die Personen, die in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen 

beschäftigt werden?  

 Welche Unternehmen bieten in welchen Wirtschaftsbereichen bevorzugt 

Mini-Jobs an?  

 Welche Motivlagen stecken sowohl hinter dem Angebot als auch der 

Annahme von geringfügigen Beschäftigungen?  

 Lassen sich aus den Erkenntnissen Handlungsstrategien für Kommunen 

und kommunale Einrichtungen ableiten, um den Bedarfslagen von 

Arbeitnehmer/-innen und Arbeitgeber/-innen besser gerecht werden zu 

können? 

 

Insbesondere die Hintergründe, vor denen Arbeitgeber/-innen wie auch 

Arbeitnehmer/-innen die Möglichkeit zur geringfügigen Beschäftigung anbieten 

bzw. nachfragen, sind für die Akteure am regionalen Arbeitsmarkt von großem 

Interesse. Untersucht werden diese Fragestellungen sowohl aus Perspektive der 

Arbeitgeber/-innen als auch der Mini-Jobber/-innen. Differenziert wird dabei 

zusätzlich, ob es sich bei den befragten Mini-Jobber/-innen um sogenannte 

„Aufstocker“ (Personen, die zusätzlich zum Erwerbseinkommen Leistungen nach 

dem SGB II beziehen) oder um ehemalige geringfügig Beschäftigte handelt.  
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2.2. Vorgehen und Studiendesign 

 

Die Studie basiert auf einer Befragung von verschiedenen Gruppen von Mini-

Jobber/-Innen sowie Arbeitgeber/-innen. Gemeinsam haben alle Gruppen, dass 

der Wohnort bzw. (Haupt-)Firmensitz sich im Münsterland (Stadt Münster und 

die Kreise Steinfurt, Coesfeld, Borken und Warendorf) befindet. Für jeden 

einzelnen Befragungsstrang wurde ein spezieller, auf die Charakteristika der 

Zielgruppe zugeschnittener Fragebogen erstellt und in einem webbasierten Online-

Befragungstool hinterlegt. Die Befragung erfolgte in einer ersten Welle zunächst 

onlinebasiert. In einer zweiten Welle kamen, um eine noch breitere Datenbasis in 

den Gruppen der Mini-Jobber/-innen zu erzielen, die Fragebögen zusätzlich in 

einer papierbasierten Version zum Einsatz. Die Ergebnisse wurden in einer 

gemeinsamen Datenbank zusammengefasst und plausibilisiert. Alle Befragungen 

erfolgten rein anonym und unter Wahrung der jeweiligen datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen. Insgesamt haben sich 917 Teilnehmer/-innen an der Befragung 

beteiligt. 

 

ABB. 1: ANZAHL DER TEILNEHMER/-INNEN AN DEN BEFRAGUNGSSTRÄNGEN  

 

 

Befragungsgruppe Arbeitgeber/-innen 

Um einen möglichst breiten Querschnitt durch alle Branchen und Betriebsgrößen 

zu erhalten, wurden in den genannten Kreisen und der Stadt Münster auch über 

die örtlichen Wirtschaftsförderungen die dort vorhandenen Kontakte zu 

Arbeitgeber/-innen genutzt. Insgesamt wurden rund 2.500 Arbeitgeber/-innen mit 

Firmensitz im Münsterland postalisch kontaktiert und um die Teilnahme an der 

Studie gebeten, 225 Rückmeldungen konnten im Ergebnis ausgewertet werden. 
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Befragungsgruppe Arbeitnehmer/-innen 

Die Befragung der Arbeitnehmer/-innen erfolgte in drei differenzierten 

Befragungssträngen, deren Systematik sich wie folgt darstellt
1

: 

 

Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug:  

Ausgewählt wurden Personen, die zum Erhebungszeitpunkt sowohl Leistungen 

nach dem SGB II bezogen, als auch ein Erwerbseinkommen bis zu 450 Euro im 

Monat erwirtschafteten. Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen des 

SGB II haben alle Befragten ihren Wohnsitz in den vier teilnehmenden Kreisen 

oder der Stadt Münster und sind zwischen 15 und 64 Jahre alt. Die Information 

zur Studienteilnahme erfolgte entweder postalisch oder persönlich im Rahmen 

von Beratungsgesprächen in den Jobcentern vor Ort durch die 

Integrationsfachkräfte. Es wurden in dieser Gruppe 373 Personen befragt. 

 

Ehemalige Mini-Jobber/-innen:  

Die befragten Personen übten in der Vergangenheit eine geringfügige 

Beschäftigung aus, waren zum Befragungszeitraum aber nicht mehr in einem 

Mini-Job tätig. Diese Personengruppe wurde zu einem großen Anteil aus 

ehemaligen SGB II-Leistungsbezieher/-innen mit gleichzeitig realisiertem 

Erwerbseinkommen bis zu 450 Euro im Monat gewonnen. Ein ehemaliger SGB II-

Leistungsbezug stellte jedoch kein KO-Kriterium für die Befragungsteilnahme dar.  

Durch in der Regel postalische Kontaktierung durch die Jobcenter und eine 

Nachfassaktion mit papierbasierten Fragebögen konnten letztlich insgesamt 98 

Teilnahmen ehemaliger Mini-Jobber/-innen an der Studie verzeichnet werden. 

 

Mini-Jobber/-innen:  

Bei dieser Gruppe handelt es sich um Mini-Jobber/-innen, die zum 

Erhebungszeitpunkt einen Mini-Job ausübten und einen Wohnsitz in einem der 

vier teilnehmenden Kreise oder der Stadt Münster hatten. Über die Mini-

Jobzentrale in Essen wurden 2.500 Personen postalisch kontaktiert und um die 

Teilnahme an der Online-Befragung gebeten. Da die Rücklaufquoten nicht im 

erhofften Umfang ausfielen, wurden auch bei dieser Gruppe Papierfragebögen 

genutzt. Durch das Engagement der an der Studie beteiligten Personen vor Ort 

konnten auf diesem Weg zahlreiche weitere Fälle generiert werden. Insgesamt 

sind 221 Rückläufe zu verzeichnen. 

 

 

 

 

 

 

                                            

1
 Im Rahmen der Studie werden die Gruppen sowohl differenziert, als auch kumuliert dargestellt. 

Die kumulierte Gruppe wird mit Mini-Jobber/-innen insgesamt bezeichnet.  
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2.3. Kontextrahmendaten zu Mini-Jobs in der 

Region Münsterland  

 

2.3.1. Beschäftigungsstruktur 

 

Die Abbildung 2 zu den Beschäftigungsquoten ausschließlich geringfügig 

Beschäftigter zeigt die großen Verteilungsunterschiede im Bundesgebiet auf. 

Während ausschließlich geringfügige Beschäftigung im Osten der Bundesrepublik 

nur sehr selten vorkommt, sind die Anteile im Westen, insbesondere in den 

Landkreisen, vergleichsweise sehr hoch.   

 

ABB. 2: BESCHÄFTIGUNGSQUOTEN DER AUSSCHLIEßLICH GERINGFÜGIG BESCHÄFTIGTEN (BUNDESWEIT) 

 

con_sens

Stadt- und Landkreise Deutschland 2015

≥  0,00  -  <  10,00  (172)

≥  10,00  -  <  10,50  (59)

≥  10,50  -  <  11,00  (63)

≥  11,00  -  <  11,50  (37)

≥  11,50  -  <  12,00  (32)

≥  12,00  -  <  13,00  (28)

≥  13,00  -  <  15,00  (10)

Erstellt mit 

RegioGraph

Beschäftigungsquoten

der ausschließlich geringfügig  

Beschäftigten (September 2014)



Struktur, Rahmenbedingungen und Hintergründe von Mini-Jobs in der Region Münsterland  November 2015 

 

 

   

13 

Besonders auffällig sind dabei die hohen Beschäftigungsquoten in der 

Grenzregion Niedersachsen – Nordrhein-Westfalen – Niederlande sowie rund um 

die großen Ballungszentren in NRW und Rheinland-Pfalz. Auch im südlichen 

Baden-Württemberg und Teilen Bayerns sind geringfügige Beschäftigungs-

verhältnisse eher von Bedeutung (vgl. Abb. 2). Meist sind es ländlich geprägte 

Regionen, die eine hohe Beschäftigungsquote ausschließlich geringfügiger 

Beschäftigungsverhältnisse aufweisen. Dieses gilt, wie schon erwähnt, nur für die 

westlichen Bundesländer und dort auch nicht durchgängig.  

 

ABB. 3: BESCHÄFTIGUNGSQUOTEN DER AUSSCHLIEßLICH GERINGFÜGIG BESCHÄFTIGTEN (IN NRW) 

 

Sowohl im Deutschland- als auch im Nordrhein-Westfalen-Vergleich erkennt man 

die hohen Beschäftigungsquoten geringfügiger Beschäftigung in den 

teilnehmenden Kreisen Steinfurt, Borken, Coesfeld und Warendorf, während die 

Quote in der Stadt Münster hierzu etwas abfällt. Ähnliche Beschäftigungsquoten 

findet man in NRW sonst nur noch im Hochsauerlandkreis, in Soest, Olpe, 

Siegen-Wittgenstein, Kleve und Aachen. Die großen Ballungszentren Köln, 

Düsseldorf und Bonn (sowie Minden-Lübbecke und Herford) weisen die 

geringsten Quoten auf (vgl. Abb. 3). Somit finden sich auch in NRW insgesamt 

die höchsten Beschäftigungsquoten in überwiegend ländlichen Regionen.  

 

 

13,08 %

12,60 %
12,02 %

11,42 %

14,62 %

Erstellt mit 

RegioGraph

con_sens

Kreise Nordrhein-Westfalen

≥  0,00 %  -  <  10,00 %  (5)

≥  10,00 %  -  <  10,50 %  (11)

≥  10,50 %  -  <  11,00 %  (8)

≥  11,00 %  -  <  11,50 %  (12)

≥  11,50 %  -  <  12,00 %  (7)

≥  12,00 %  -  <  13,00 %  (6)

≥  13,00 %  -  <  15,00 %  (4)

Beschäftigungsquoten
der ausschließlich geringfügig Beschäftigten
(September 2014)
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2.3.2. Hintergründe hoher Quoten geringfügiger Beschäftigung im 

Münsterland 

 

Eine Ursache für die hohen geringfügigen Beschäftigungsquoten im Münsterland 

könnte in einer vornehmlich traditionell und klassisch geprägten 

Geschlechterrollenverteilung liegen, bei der in erster Linie der Mann „das Geld für 

die Familie verdient“ (sog. Ernährer-Modell) und sich die Frau überwiegend um 

die Familie kümmert. Die Frauen steuern meistens „lediglich“ einen Zuverdienst 

zum Haupt-Familieneinkommen zu (sog. Ernährer-/Hinzu-Verdienerin-Modell), 

wofür (nicht zuletzt durch die Wirkung des Ehegattensplittings und der oft 

gewählten Steuerklassenkombination 3 und 5) häufig geringfügige 

Beschäftigungsverhältnisse genutzt werden dürften. Da diese klassische 

Rollenverteilung mitunter auch durch christlich-katholische Tradition und 

Weltanschauungen geprägt ist, sollte in westlich-ländlichen Regionen und 

insbesondere dem Münsterland die Verbreitung aus diesem Grund auch stärker 

ausgeprägt sein als im Osten der Republik oder auch in Ballungsgebieten
2

. In der 

ehemaligen DDR war zudem volle Erwerbstätigkeit von Frau und Mann bzw. 

„Vollbeschäftigung“ ein staatlich „verordnetes Prinzip“. Dieser Aspekt deutet 

darauf hin, dass das „Phänomen“ der unterschiedlichen Ausbreitung und Dichte 

von Mini-Jobs auch ein „gesamtgesellschaftliches Phänomen“ darstellt, welches 

spürbar bis in die Gegenwart seine Wurzeln auch in historisch geprägten und 

dabei jeweils unterschiedlichen Gesellschaftsmodellen haben dürfte.  

 

Für diese These sprechen insbesondere die vergleichsweise niedrigen Quoten von 

sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen in den Regionen mit hohen 

Quoten ausschließlich geringfügiger Beschäftigung. Auch in den Kreisen des 

Münsterlands sind die Quoten sozialversicherungspflichtig beschäftigter Frauen 

recht niedrig (insbesondere im Kreis Borken und im Kreis Warendorf), während 

sie in der Stadt Münster, die im Münsterlandvergleich eine vergleichsweise 

niedrige Quote ausschließlich geringfügig Beschäftigter aufweist, recht hoch sind 

(vgl. Abb. 4).  

                                            

2
 Vgl. Minijobs: Ländlich, westlich, weiblich, Böcklerimpulse 19/2010, S. 6-7.   

Klenner C./ Schmidt, T. (2012): Minijobs – Eine riskante Beschäftigungsform beim normativen 

Übergang zum „Adult-Worker-Model“, WSI-Mitteilungen 1/2012, S. 22-30.  



Struktur, Rahmenbedingungen und Hintergründe von Mini-Jobs in der Region Münsterland  November 2015 

 

 

   

15 

ABB. 4: ANTEIL WEIBLICHER SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG BESCHÄFTIGTER IN NRW  

 

ABB. 5: ANTEIL WEIBLICHER GERINGFÜGIG BESCHÄFTIGTER IN NRW  
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Abbildung 5 verdeutlicht den Frauenanteil an allen geringfügig Beschäftigten. Es 

zeigen sich vergleichsweise hohe Anteile weiblicher geringfügig Beschäftigter in 

den Regionen mit hohen Quoten geringfügiger Beschäftigung. Die Frauenanteile 

dürften bei den ausschließlich geringfügig Beschäftigten noch höher ausfallen.  

 

Auch dies stützt die These, dass das an traditionellen Rollenvorstellungen 

angelehnte „Ernährer-/Hinzu-Verdienerin-Modell“ in den entsprechenden 

Regionen mitverantwortlich für die hohen Quoten geringfügiger Beschäftigung 

sein könnte. Auch in den Kreisen des Münsterlandes sind die Frauenanteile an 

den geringfügig Beschäftigten recht hoch, während sie in der Stadt Münster 

vergleichsweise gering ausfallen. Auch hier zeigen sich deutlich die 

stadtspezifischen Unterschiede.  

 

ABB. 6:ANTEIL DER BEVÖLKERUNGSGRUPPE MIT ZUGEHÖRIGKEIT ZUR RÖMISCH-KATHOLISCHEN KIRCHE IN NRW 

 

Das an traditionellen Rollenvorstellungen angelehnte „Ernährer-/Hinzu-

Verdienerin-Modell“ dürfte durch die christlich-katholische Tradition im 

Münsterland maßgeblich mit beeinflusst sein. Für diese Annahme sprechen die 

hohen Anteile der Bevölkerungsgruppen mit römisch-katholischer 

Kirchenzugehörigkeit (vgl. Abb. 6).  

 

Für die Untermauerung anderer Annahmen zur Erklärung der hohen Quoten 

geringfügiger Beschäftigung im Münsterland, wie eine überdurchschnittliche 

Ausprägung kleiner Unternehmen oder für einen Einfluss der Verteilung der 

Altersgruppen, konnten keine Belege gefunden werden.  
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2.3.3. Bestand und Quoten geringfügiger Beschäftigung im Münsterland 

 

ABB. 7: BESCHÄFTIGUNGSQUOTEN NACH KREISEN 

 

 

Abbildung 7 verdeutlicht den hohen Anteil ausschließlich geringfügig 

Beschäftigter an allen geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen. Für die meisten 

Mini-Jobber/-innen stellt der Verdienst aus dem Mini-Job somit nicht eine 

zusätzliche, sondern oftmals die einzige Erwerbseinkommensquelle dar. Auch 

diese Grafik verdeutlicht die sowohl im NRW- als auch im Bundesvergleich höher 

ausfallenden Quoten der geringfügig Beschäftigten insgesamt als auch der 

ausschließlich geringfügig Beschäftigten des Münsterlands.  
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ABB. 8: BESTAND AN AUSSCHLIEßLICH GERINGFÜGIG BESCHÄFTIGTEN 

 

 

Bei der Betrachtung der Jahresdurchschnittswerte der geringfügig Beschäftigten 

im Münsterland im Jahresverlauf, ist ein nur von geringen Schwankungen 

gekennzeichneter, stabiler Bestand festzustellen. Von 2009 bis 2013 entspricht 

die Veränderung durchgängig unter 0,5%. Von Dezember 2013 bis Dezember 

2014 ist eine Abnahme der geringfügigen Beschäftigung von 900 Personen bzw. 

-0,65% festzustellen (vgl. Abb. 8). Dies ist deshalb bemerkenswert, da Bundes- 

und NRW-Trend teilweise eine entgegengesetzte Entwicklung nahmen (vgl. 

Abb.9). 
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ABB. 9: VERÄNDERUNGSRATE DER AUSSCHLIEßLICH GERINGFÜGIG BESCHÄFTIGTEN 

 

 

Während 2010 im Bundesgebiet insgesamt die geringfügige Beschäftigung 

zurückging, stieg diese in NRW und im Münsterland weiter an, wenn auch nur 

leicht. Während ein Jahr später vor allem im Bundesgebiet, aber auch in NRW, 

die Quoten (weiter) sanken, war für das Münsterland eine vergleichsweise große 

Zunahme festzustellen. 2012 verzeichnete das Münsterland zwar ebenfalls eine 

Abnahme zurück auf das Niveau von 2010, die Rückgänge im Bundesgebiet 

insgesamt und in NRW waren aber weitaus größer. 2013 nähern sich die 

Veränderungsraten des Münsterlandes denen Nordrhein-Westfalens und des 

Bundesgebietes an. Welchen Einfluss die Erhöhung der Geringfügigkeitsgrenze 

von 400 Euro auf 450 Euro in diesem Jahr auf die Veränderungsraten nahm, 

kann nicht festgestellt werden. 2014 verzeichnen sowohl das Münsterland als 

auch NRW einen etwas stärkeren Rückgang als das Bundesgebiet. Der 

Arbeitsmarkt im Münsterland scheint jedoch insgesamt auf (kurzfristige) 

Trendverläufe weniger stark zu reagieren (vgl. Abb. 9). 
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ABB. 10: BESTAND AN AUSSCHLIEßLICH GERINGFÜGIG BESCHÄFTIGTEN 

 

 

Bei der Betrachtung der Bestände ausschließlich geringfügig Beschäftigter in den 

teilnehmenden Kreisen und der Stadt Münster über die Jahre hinweg, zeigt sich 

ein differenziertes Bild: Alle (Flächen-)Kreise mit einer im Vergleich zu Münster 

höheren Quote an ausschließlich geringfügiger Beschäftigung verzeichnen von 

2009 bis 2014 einen geringen aber stetigen Rückgang, während der Bestand in 

der Stadt Münster ab 2011 vergleichsweise deutlich ansteigt (vgl. Abb. 10). 
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2.3.4. Ausgewählte soziodemographische Merkmale geringfügig 

Beschäftigter  

 

ABB. 11: GERINGFÜGIG ENTLOHNTE BESCHÄFTIGTE NACH GESCHLECHT 

 

 

Wie im Kapitel 2.3.2 bereits beschrieben, werden geringfügige Beschäftigungs-

verhältnisse vornehmlich von Frauen ausgeübt. Im Münsterland liegt der 

Frauenanteil an allen geringfügig Beschäftigten bei insgesamt 62,2%, bei den 

ausschließlich geringfügig Beschäftigten dürfte er noch höher ausfallen (Daten 

nicht verfügbar). Der Frauenanteil liegt im Münsterland insgesamt etwas höher 

als in NRW und im Bundesgebiet. Im Münsterlandvergleich weisen vor allem 

Borken, Coesfeld und Warendorf hohe Frauenanteile auf, während Münster 

erwartungsgemäß über den niedrigsten Frauenanteil verfügt (vgl. Abb. 11). 

Gründe für den hohen Frauenanteil lassen sich unter anderem darin sehen, dass 

Frauen einen Mini-Job häufig wählen, um etwas zum Familieneinkommen 

hinzuzuverdienen, und im Rahmen von Mini-Jobs sehr häufig Tätigkeiten wie 

Reinigen, Verkaufen und Service verrichtet werden, in denen traditionell (noch) 

eher Frauen als Männer arbeiten
3

. 

 

                                            

3
 Vgl. hierzu bspw.: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (2012): „Studie zur 

Analyse der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse“, Essen. 
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ABB. 12: GERINGFÜGIG ENTLOHNTE BESCHÄFTIGTE NACH ALTER  

 

 

Der größte Anteil der geringfügig Beschäftigten im Münsterland (53%) befindet 

sich in der Haupterwerbsphase von 25 bis unter 55 Jahren. Der Anteil dieser 

Altersklasse liegt aber etwas niedriger als in NRW und dem Bundesgebiet, 

während der Anteil der 15 bis unter 25 Jährigen im Münsterland etwas größer 

ausfällt. In den höheren Altersgruppen, sowohl von 55 bis 65 Jahren als auch 

über 65 Jahre, weist das Münsterland geringere Quoten aus als NRW und das 

Bundesgebiet. Unterschiede innerhalb des Münsterlandes zeigen sich besonders 

bei der Altersgruppe der 15 bis unter 25 Jährigen, die in der Stadt Münster 

vergleichsweise höher ausfällt, sowie in den höheren Altersgruppen, welche in der 

Stadt Münster vergleichsweise geringer ausfallen (vgl. Abb. 12).  
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ABB. 13: GERINGFÜGIG ENTLOHNTE BESCHÄFTIGTE - AUSLÄNDER/-INNEN 

 

 

Der Ausländer/-innen/-anteil der geringfügig Beschäftigten liegt im Schnitt des 

Münsterlandes bei 5,7% und damit unter der Ausländer/-innen/-quote der 

entsprechenden Gesamtbevölkerungsgruppe (15 bis 64 Jahre) i. H. v. 10,4 %. 

Ausländer/-innen sind bei geringfügiger Beschäftigung also nicht überproportional 

repräsentiert, das Gegenteil ist eher der Fall. Im NRW- und Bundesvergleich weist 

das Münsterland einen deutlich niedrigeren Ausländer/-innen/-anteil auf. Im 

Münsterlandvergleich werden die stadtspezifischen Unterschiede besonders 

deutlich: Die Stadt Münster verfügt im Vergleich mit den Kreisen über den 

deutlich höchsten Ausländer/-innen/-anteil. Den deutlich niedrigsten Anteil weist 

Coesfeld auf (vgl. Abb. 13). 
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ABB. 14: GERINGFÜGIG ENTLOHNTE BESCHÄFTIGTE NACH BILDUNGSNIVEAU 

 

 

Im Schnitt verfügen knapp über 50% aller geringfügig Beschäftigten über eine 

berufliche Qualifikation. Im Münsterland verfügen etwas mehr Personen über 

einen beruflichen Abschluss als in NRW, aber etwas weniger als im 

Bundesgebiet. Zu beachten ist allerdings, dass die Anteile mit Ausbildung 

unbekannt jeweils relativ groß ausfallen. Im Münsterlandvergleich weist die Stadt 

Münster sowohl die höchsten Anteile ohne beruflichen Abschluss als auch mit 

akademischem Abschluss auf (vgl. Abb. 14). Der hohe Akademikeranteil lässt 

sich auf den dortigen zentralen Universitätsstandort zurückführen. Ein weiterer 

Beleg dafür ist der vergleichsweise höhere Anteil an Mini-Jobber/-innen zwischen 

15 und 25 Jahren in der Stadt Münster (vgl. Abb. 12).  

 

Insgesamt ist zu konstatieren, dass sich die ausgewählten soziodemographischen 

Merkmale in den Kreisen des Münsterlands stark ähneln, während zur Stadt 

Münster erwartungsgemäß jeweils recht deutliche Unterschiede (wie im Einzelnen 

beschrieben) zu erkennen sind.  
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2.3.5. Geringfügige Beschäftigung und Leistungsbezug nach dem SGB II 

 

Die Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung stellt für Leistungsberechtigte 

nach dem SGB II ggf. – neben einem allgemeinen Zugangsweg zum ersten 

Arbeitsmarkt – auch eine nicht unattraktive Zuverdienstmöglichkeit dar. Bis zu 

170 Euro zusätzlich können im Rahmen eines Mini-Jobs „abzugsfrei“ 

hinzuverdient werden
4

. Abbildung 15 zeigt deutlich den Stellenwert geringfügiger 

Beschäftigungen im Rahmen von Erwerbstätigkeit bei gleichzeitigem 

Leistungsbezug nach dem SGB II. 

 

ABB. 15: ANTEILE DER BESCHÄFTIGTEN ALG II-BEZIEHER/-INNEN  

 

 

Beziehen deutschlandweit und in NRW nur rund 2% aller 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Leistungen nach dem SGB II, sind es 

bei den Mini-Jobber/-innen mehr als fünfmal so viele. Dies mag damit 

zusammenhängen, dass bei steigenden Einkommen auch die Anrechnungsbeträge 

ansteigen oder dass ein (Groß-)Teil der SGB II-Leistungsempfänger/-innen 

aufgrund der persönlichen Umstände nicht in der Lage ist, höhere Einkommen zu 

erzielen oder es sich finanziell für sie letztlich nicht lohnt. Gleichzeitig zeigt die 

Grafik aber auch, dass die absolute Mehrheit, nämlich fast 90% aller Mini-

Jobber/-innen in Deutschland, eben keine SGB II-Leistungsbezieher/-innen sind. 

Im Münsterland sind es sogar noch weniger als in NRW und im Bundesgebiet 

(vgl. Abb. 15). Auch die nächste Abbildung (Abb. 16) spiegelt den 

Zusammenhang von Mini-Jobs und SGB II-Leistungsbezug wider. 

                                            

4
 Bis 100 Euro Einkommen bleiben anrechnungsfrei, Einkünfte von 101 bis 1.000 Euro werden zu 

80% auf die Grundsicherungsleistungen angerechnet. Ein Zuverdienst von 170 Euro wird somit erst 

erzielt, wenn insgesamt 450 Euro im Mini-Job verdient werden.  
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ABB. 16: ANTEIL DER ERWERBSTÄTIGEN ALG II-BEZIEHER/-INNEN NACH HÖHE DES BRUTTOEINKOMMENS 

 

 

Wie im Bundesgebiet und in NRW erwirtschaftet auch im Münsterland die größte 

Gruppe der erwerbstätigen ALG II-Bezieher/-innen weniger als 450 Euro im 

Monat und befindet sich somit auf einem geringfügigen Beschäftigungsniveau. 

Mit 57,6% liegt dieser Anteil im Münsterland geringfügig höher als in NRW und 

in Deutschland. Trotz leichter Unterschiede zwischen den Kreisen und der Stadt 

Münster bleiben überall deutlich mehr als die Hälfte aller SGB II-

Leistungsbezieher/-innen mit ihrem Erwerbseinkommen unterhalb der 

Geringfügigkeitsgrenze, höhere Einkommen jenseits der 1.200-Euro-Grenze sind 

eher die Ausnahme. Somit ist zu konstatieren, dass Mini-Jobs die dominierende 

Beschäftigungsform für Leistungsbezieher/-innen nach dem SGB II darstellen (vgl. 

Abb. 16). 
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Zusammenfassung: 

 Die Beschäftigungsquoten ausschließlich geringfügig Beschäftigter sind im 

Münsterland mit 12,8% signifikant höher als in den meisten anderen 

Regionen Deutschlands. 

 Eine Erklärung hierfür könnte unter anderem in dem in ländlich-westlichen 

Regionen verbreiteten Ernährer-Hinzu-Verdienerin-Familienmodell liegen.  

 Das Angebot und die Inanspruchnahme von Mini-Jobs sind seit Jahren relativ 

konstant. 

 Der größte Anteil der geringfügig Beschäftigten im Münsterland (53%) 

befindet sich in der Haupterwerbsphase zwischen 25 bis unter 55 Jahren. 

 Die weit überwiegende Mehrheit der in Mini-Jobs arbeitenden Personen sind 

Frauen (62,2 %). 

 Über die Hälfte der geringfügig Beschäftigten verfügen über eine qualifizierte 

berufliche Ausbildung. 

 Über 90% der geringfügig Beschäftigten beziehen keine Leistungen nach dem 

SGB II. 

 Geringfügige Beschäftigung ist mit 57,6% für Leistungsbezieher/-innen nach 

dem SGB II die Erwerbseinkommen erzielen, die häufigste 

Beschäftigungsform.  
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3. Ergebnisse der Befragungen  

 

3.1. Struktur der Mini-Jobs 

 

Dieser Teil des Berichts beschäftigt sich im ersten Schritt mit den zentralen 

Fragen: „Welche Unternehmen bieten (vermehrt) Mini-Jobs an? Für wen? Und in 

welcher Form?“ Zur Beantwortung dieser Fragen wurden verschiedene Merkmale 

der befragten Unternehmen wie Größe, Branchen- und Beschäftigungsstruktur 

ausgewertet. In einem zweiten Schritt wird der Fokus auf die Mini-Jobber/-innen 

selbst gelegt und insbesondere der Frage nachgegangen „Wer arbeitet in Mini-

Jobs?“. Hierzu werden bspw. die Geschlechter- und Altersverteilung, der 

Haushaltstyp, das Qualifikationsniveau und die ausgeübten Tätigkeiten analysiert. 

In einem letzten Schritt werden die Angaben der Arbeitgeber/-innen und der Mini-

Jobber/-innen vergleichend gegenübergestellt.  

 

3.1.1. Ergebnisse der Arbeitgeber/-innen-Befragung 

 

Insgesamt haben sich 225 Unternehmen aus dem Münsterland an der Befragung 

beteiligt. Mit 25,7% stellen die Unternehmen mit Standort bzw. Hauptsitz im 

Kreis Borken die größte Gruppe, gefolgt von Unternehmen aus dem Kreis 

Warendorf (21,6%) und dem Kreis Steinfurt (19,4%). Die Unternehmen aus dem 

Kreis Coesfeld und der Stadt Münster machen jeweils 16,7% aus.  

 

ABB. 17: EINTEILUNG NACH UNTERNEHMENSGRÖßE 
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Rund 70% der Unternehmen, die sich an der Befragung beteiligt haben, 

beschäftigen weniger als 50 Mitarbeitende. Die ganz kleinen Unternehmen mit 

weniger als 10 Mitarbeiter/-innen machen 31,9%, die kleinen Unternehmen mit 

10-50 Mitarbeiter/-innen 37,5% und somit die größte Gruppe aus. Mittelgroße 

Unternehmen (50-250 Mitarbeitende) machen einen Anteil von 24,5% aus. 

Insgesamt haben sich (nur) 13 große Unternehmen mit mehr als 250 

Mitarbeiter/-innen an der Befragung beteiligt, was einem Anteil von 6% entspricht 

(vgl. Abb. 17).  

 

ABB. 18: BESCHÄFTIGUNGSSTRUKTUR
5
 

 

 

Der größte Anteil der Mitarbeiter/-innen der befragten Unternehmen ist in einem 

Vollzeit-Arbeitsverhältnis (59,3%) angestellt, Teilzeit-Arbeitsverhältnisse betragen 

hingegen nur 15,1%. Mini-Jobs machen in den befragten Unternehmen mehr als 

ein Viertel (25,5%) aller Arbeitsverhältnisse aus. Der Beschäftigungsanteil 

geringfügiger Beschäftigung liegt somit bei den befragten Unternehmen etwas 

über der allgemeinen Quote des Münsterlands (vgl. Kapitel 2.3.3, Abb. 7), was 

an der hohen Beteiligung sehr kleiner und kleiner Unternehmen an der Befragung 

liegen dürfte. Große Unterschiede zwischen der Beschäftigungsstruktur ergeben 

sich bei der Betrachtung nach Unternehmensgrößen: Je kleiner die Kategorie 

nach Unternehmensgröße, desto größer ist der Anteil der geringfügigen 

Beschäftigungsverhältnisse. Bei Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten 

                                            

5
 Insgesamt haben nur 157 der insgesamt 225 Unternehmen ihre sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten nach Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung aufgeschlüsselt. Aus diesem Grund wird in 

der weiteren Auswertung hauptsächlich zwischen sozialversicherungspflichtiger und geringfügiger 

Beschäftigung differenziert.  

Unternehmens-

größe 

Beschäftigungs-

quoten 
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ist der Anteil der Mini-Jobs mit 42% sogar fast so groß wie der Anteil der Vollzeit-

Arbeitsverhältnisse (44%). Auch in kleinen Unternehmen mit 10 bis 50 

Beschäftigten liegt der Anteil geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse mit 23% 

recht hoch. Bei mittelgroßen Unternehmen (50-250 Mitarbeitende) sind es 

hingegen nur 15,4% und bei großen Unternehmen (über 250 Mitarbeitende) 

sogar nur noch 8,2% (vgl. Abb. 18). Je kleiner das Unternehmen, umso höher ist 

also der Anteil geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse.  

ABB. 19: BRANCHEN- UND SEKTORENVERTEILUNG 

Sektoren Branchen absolut in % in % 

Land- und 

Forstwirtschaft, 

Fischerei 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 3 1,4% 1,4% 

Produzierendes 

Gewerbe 

Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 7 3,3% 

24,9% 

Herstellung von chemischen und 

pharmazeutischen Erzeugnissen 
5 2,3% 

Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung 

von Metallerzeugnissen 
8 3,8% 

Maschinen- und Fahrzeugbau 12 5,6% 

Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 21 9,9% 

Wirtschaftliche 

Dienstleistungen 

Energie- und Wasserversorgung , Abwasser- und 

Abfallentsorgung, Beseitigung von 

Umweltverschmutzungen 

5 2,3% 

44,6% 

Baugewerbe 22 10,3% 

Großhandel, Handel mit Kraftfahrzeugen. 

Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 
4 1,9% 

Verkehr und Lagerei 14 6,6% 

Information und Kommunikation (IT) 16 7,5% 

Erbringung von Finanz- und 

Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und 

Wohnungswesen 

6 2,8% 

Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen 

und technischen Dienstleistungen 
7 3,3% 

Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen 

Dienstleistungen 
21 9,9% 

Soziale und 

persönliche 

Dienstleistungen 

Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung, 

Verteidigung 
8 3,8% 

29,1% 

Gesundheitswesen 11 5,2% 

Sozialwesen, Bildung und Erziehung 8 3,8% 

Kunst, Unterhaltung und Erholung 2 0,9% 

Gastgewerbe 10 4,7% 

Einzelhandel 23 10,8% 

insgesamt  213 100% 100% 
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Die Branchenzugehörigkeit der befragten Unternehmen wurde anhand der 

Klassifizierung der Wirtschaftszweige 2008 (WZ2008), die auch von der 

Bundesagentur für Arbeit genutzt wird, erfasst. Am häufigsten haben sich 

Unternehmen aus den Branchen Einzelhandel (10,8%), Baugewerbe (10,3%) 

und sonstigem verarbeitenden Gewerbe (9,9%) an der Befragung beteiligt. Zur 

besseren Auswertbarkeit wurden die Wirtschaftszweige zu Sektoren 

zusammengefasst. Als Grundlage diente dabei ebenfalls die Klassifikation. Da der 

Dienstleistungssektor insgesamt eine sehr große Bedeutung ausmacht, wurde 

dieser, abweichend von der Klassifizierung, nochmals in wirtschaftliche sowie 

soziale und persönliche Dienstleistungen unterteilt. Der Großteil der befragten 

Unternehmen lässt sich dem Sektor wirtschaftliche Dienstleistungen (44,6%) 

zuordnen. Soziale und persönliche Dienstleistungen machen 29,1%, 

produzierendes Gewerbe 24,9% und Land-, Forstwirtschaft und Fischerei 

lediglich 1,4% aus (vgl. Abb. 19).  

 

ABB. 20: BESCHÄFTIGUNGSANTEIL GERINGFÜGIG BESCHÄFTIGTER NACH SEKTOREN
6
 

Sektoren In % 

Land-, Forstwirtschaft und 

Fischerei 

(51,2%) 

(n=3) 

Produzierendes Gewerbe 
2,3% 

n=53 

Wirtschaftliche Dienstleistungen 
8,6% 

n=92 

Soziale und persönliche 

Dienstleistungen 

19,1% 

n=57 

 

ABB. 21: BESCHÄFTIGUNGSANTEIL GERINGFÜGIG BESCHÄFTIGTER NACH SEKTOREN UND UNTERNEHMENSGRÖßE 

                    Unternehmens- 

                                  größe 

 

 Sektoren 

mikro 

(weniger als 10 

Mitarbeiter/-

innen) 

klein 

(10-50 

Mitarbeite/-

innen) 

mittelgroß 

(50- 250 

Mitarbeiter/-

innen) 

groß 

(über 250 

Mitarbeiter/-

innen) 

Land-, Forstwirtschaft und 

Fischerei 

(0,0%) 

(n=1) 

(57,9%) 

(n=2)   

Produzierendes Gewerbe 
21,2% 

n=10 

13,4% 

n=23 

4,0% 

n=15 

0,3% 

n=5 

Wirtschaftliche Dienstleistungen 
20,8% 

n=34 

16,7% 

n=36 

11,9% 

n=16 

7,0% 

n=6 

Soziale und persönliche 

Dienstleistungen 

55,9% 

n=19 

41,6% 

n=16 

17,1% 

n=20 

12,5% 

n=2 

 

                                            

6
 Der Sektor „Land-, Forstwirtschaft und Fischerei“ macht nur einen sehr kleinen Anteil aus (drei 

Unternehmen mit insgesamt 65 Beschäftigten), sodass Verteilungen für diesen Sektor nur bedingt 

interpretierbar sind. Da die Klassifikation „Land-, Forstwirtschaft und Fischerei“ aber ausdrücklich 

als einen Sektor definiert, wurde dieser Bereich nicht mit einem anderen Sektor zusammengefasst. 

n gibt die Anzahl der Unternehmen der jeweiligen Kategorie an, die für diese Frage berücksichtigt 

werden konnten. Die Beschäftigungsquote bezieht sich auf alle Beschäftigten der Unternehmen der 

jeweiligen Kategorie.  

Verteilung nach 

Branchen und 

Sektoren 
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Die Mitarbeiter/-innen der Unternehmen des Sektors soziale und persönliche 

Dienstleistungen arbeiten zu 19,1% in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen. 

Im Sektor wirtschaftliche Dienstleistungen machen geringfügig Beschäftigte 8,6% 

und im produzierenden Gewerbe lediglich 2,3% aus
7

 (vgl. Abb. 20). Wie 

Abbildung 21 verdeutlicht, liegt der Anteil geringfügig Beschäftigter in kleinen 

Unternehmen in allen Sektoren höher als in größeren. Bei den Unternehmen des 

Sektors soziale und persönliche Dienstleistungen sind es sogar 55,9% (weniger 

als 10 Beschäftigte) und 41,6% (zwischen 10 und 50 Beschäftigte).  

 

ABB. 22: BESCHÄFTIGUNGSSTRUKTUR NACH GESCHLECHT 

 

 

Die befragten Unternehmen beschäftigen in der Gesamtbelegschaft zu 40,8% 

Frauen und zu 59,2% Männer. Bei Vollzeit-Erwerbsverhältnissen ist der Männer-

Anteil mit 71,2% erwartungsgemäß sehr hoch, während Teilzeitarbeit mit 77,5% 

stark weiblich geprägt ist. Betrachtet man die Geschlechteranteile an den 

geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen, fällt auf, dass bei dieser Befragung der 

Frauenanteil an den Mini-Jobs mit 55,2% unterrepräsentiert ist (vgl. Abb. 22). 

Im Vergleich: Laut Daten der Beschäftigungsstatistik der BA (Stand September 

2014) liegt der Frauenanteil an den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen im 

Münsterland bei 62,2% (vgl. Kapitel 2.3.4, Abb. 11). Dass der Frauenanteil bei 

der Unternehmensbefragung unterrepräsentiert ist, lässt sich vermutlich auf den 

verhältnismäßig großen Anteil (21,2%, vgl. Abb. 19) an Unternehmen des 

produzierenden Gewerbes zurückführen, die sich an der Befragung beteiligt haben 

                                            

7
 Der Anteil geringfügiger Beschäftigter im Sektor „Land-, Forstwirtschaft und Fischerei“ beträgt 

51,16%. Aufgrund der geringen Interpretierbarkeit (auf die bereits in der vorherigen Fußnote 

hingewiesen wurde), wurde auf die Diskussion dieser Quote verzichtet.  

Geschlechter-

verteilung 
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und anteilig besonders häufig Männer (auch in Mini-Jobs) beschäftigen. Bei 

geschlechterbezogenen Aussagen ist somit zu berücksichtigen, dass Tendenzen 

ggf. etwas zu gering ausgewiesen werden können.  

ABB. 23: BESCHÄFTIGUNGSSTRUKTUR NACH ALTER (1) 

 

 

Sowohl die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als auch die geringfügig 

beschäftigten Mitarbeiter/-innen der befragten Unternehmen sind zum jeweils 

größten Teil zwischen 25 und 49 Jahre alt. Der Anteil jüngerer Mitarbeiter/-innen 

liegt mit 27,8% bei den geringfügig Beschäftigten wesentlich höher als bei den 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Auch der Anteil über 65-Jähriger ist 

bei den Mini-Jobber/-innen mit 8,9% wesentlich höher, als bei den 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (vgl. Abbildung 23) 

 

Während Abbildung 23 die Altersverteilung aller geringfügig Beschäftigten sowie 

aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten verdeutlicht, zeigt Abbildung 24 

die Beschäftigungsanteile geringfügiger und sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung innerhalb der einzelnen Altersgruppen auf. 

 

 



Struktur, Rahmenbedingungen und Hintergründe von Mini-Jobs in der Region Münsterland  November 2015 

 

 

   

34 

ABB. 24: BESCHÄFTIGUNGSSTRUKTUR NACH ALTER (2) 

 

 

Die Betrachtung der Beschäftigungsquoten nach Altersgruppen verdeutlicht die 

hohe Bedeutung der Mini-Jobs für die „Ruhestandsphase“. Von den Mitarbeiter/-

innen, die 65 Jahre und älter sind, beschäftigen die Unternehmen den weit 

überwiegenden Teil (76,8%) geringfügig. In der Altersgruppe der 15 bis 24 

Jährigen beschäftigen die Unternehmen 18,9% Mini-Jobber/-innen. Diese Gruppe 

dürfte zu einem nicht unerheblichen Anteil aus jungen Menschen bestehen, die 

sich neben ihrer Ausbildung (Schule, Betrieb, Studium) durch einen Mini-Job 

etwas Geld hinzuverdienen wollen. Obwohl die Gruppe der 25 bis 49 Jährigen 

den größten Anteil an allen Mini-Jobber/-innen ausmacht, beschäftigen die 

befragten Unternehmen Mitarbeiter/-innen in dieser Haupterwerbsphase nur zu 

relativ geringen Teilen geringfügig (6,9%). Auch in der Altersgruppe der 50 bis 64 

Jährigen machen Mini-Jobber/-innen insgesamt nur 6,1% aller Beschäftigten 

dieser Altersgruppen in den Unternehmen aus (vgl. Abb. 24).  

 

Altersstruktur 
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ABB. 25: BESCHÄFTIGUNGSGRUPPEN 

 

 

ABB. 26: BESCHÄFTIGUNGSGRUPPEN: ANZAHL BESCHÄFTIGTER UND ANTEIL GERINGFÜGIG BESCHÄFTIGTER
8
 

 

Abbildung 25 verdeutlicht die Beschäftigungsstruktur der befragten Unternehmen 

nach Beschäftigungsgruppen. Der Großteil der Beschäftigten sind Fachkräfte 

(62%). Die zweitgrößte Beschäftigungsgruppe sind mit 13,8% An- und 

Ungelernte. Leiharbeiter/-innen machen lediglich 3,6% und Auszubildende 6,6% 

aus. (Akademisch gebildete) Führungskräfte beschäftigen Unternehmen zu 4,2% 

bzw. 9,8%. Betrachtet man den Anteil geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse 

an allen Beschäftigten der Beschäftigungsformen, fällt auf, dass der Anteil der 

Mini-Jobs in der Gruppe der An- und Ungelernten mit Abstand am höchsten 

ausfällt. Ca. ein Drittel aller angestellten An- und Ungelernten der befragten 

Unternehmen sind in einem Mini-Job beschäftigt. Diese hohe Bedeutung der 

                                            

8
 Der Anteil geringfügig Beschäftigter an Beschäftigten der Beschäftigungsgruppe bezieht sich auf 

die Anzahl der beschäftigten Personen innerhalb der Beschäftigungsgruppen, während sich der 

Anteil an geringfügig Beschäftigten in Bezug zur Summe der geringfügig Beschäftigten (n=1.152) 

ergibt.  

 
Anzahl 

Beschäftigter 

Anteil 

geringfügig Beschäftigter 

Beschäftigungs

gruppen 
insgesamt 

Sozial-

versicherungs- 

pflichtige 

Beschäftigung 

geringfügige 

Beschäftigung 

Anteil an 

Beschäftigten 

der 

Beschäftigungs- 

gruppe 

Anteil an 

geringfügig 

Beschäftigten 

Führungskräfte 1.494 1.484 10 0,7% 0,9% 

akademisch 

gebildete 

Führungskräfte 

648 643 5 0,8% 0,4% 

Fachkräfte 9.494 9.147 347 3,7% 30,1% 

An-/ Ungelernte 2.110 1.401 709 33,6% 61,5% 

Leiharbeiter/- 

innen 
557 476 81 14,5% 7,0% 

Auszubildende 1.004 1.004    

Summe 15.307 14.155 1.152   

Beschäftigungs-

formen 
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Beschäftigung von Mini-Jobber/-innen als An- und Ungelernte spiegelt sich auch 

im sehr hohen Anteil an allen geringfügig Beschäftigten wider. 61,5% aller bei 

den befragten Unternehmen angestellten Mini-Jobber/-innen arbeiten als An- oder 

Ungelernte/-r. Der Anteil der Mini-Jobber/-innen an den Fachkräften insgesamt 

beträgt zwar nur 3,7%, da die Beschäftigungsgruppe der Fachkräfte aber den 

weitaus größten Anteil an allen Beschäftigungsverhältnissen ausmacht, sind in 

den befragten Unternehmen insgesamt 347 Fachkräfte in Mini-Jobs beschäftigt 

und somit zumindest fast halb so viele wie als An- und Ungelernte (709 Mini-

Jobber/-innen). Somit machen Anstellungen als Fachkräfte mit 30,1% die 

zweitgrößte „Beschäftigungsform“ für Mini-Jobber/-innen aus. Auch Mini-Jobber/ 

-innen, die in Leiharbeitsverhältnissen arbeiten, sind mit 14,5% an allen 

beschäftigten Leiharbeiter/-innen und einem Anteil von 7% der geringfügig 

Beschäftigten nicht selten. Als (akademische) Führungskräfte sind Mini-Jobber/ 

-innen erwartungsgemäß kaum beschäftigt (vgl. Abb. 26).  

 

ABB. 27: PRIMÄRE TÄTIGKEITEN DER BESCHÄFTIGTEN 

Tätigkeiten 

Primäre Tätigkeiten im 

Unternehmen 

Primäre Tätigkeiten der 

geringfügig Beschäftigten 

absolut in % absolut in % 

Sichern, Schützen 2 1,0% 4 2,1% 

Forschen, Entwerfen 7 3,7% 3 1,6% 

Maschinen 8 4,2% 5 2,6% 

Erziehen, Ausbilden 4 2,1% 1 0,5% 

Messen, Prüfen 0 0,0% 1 0,5% 

Werben 2 1,0% 1 0,5% 

Gesundheitl./ soz. Helfen 9 4,7% 5 2,6% 

Fertigen 52 27,2% 26 13,6% 

Beraten, Informieren 35 18,3% 22 11,5% 

Reparieren, Renovieren 19 9,9% 12 6,3% 

Bewirten 11 5,8% 9 4,7% 

Fahrzeuge Führen 11 5,8% 12 6,3% 

Reinigen 6 3,1% 48 25,1% 

Einkaufen/Verkaufen 25 13,1% 24 12,6% 

 

Die hohe Bedeutung der Beschäftigungsform als An- und Ungelernte/-r für 

geringfügig Beschäftigte spiegelt sich auch in den von ihnen bei den befragten 

Unternehmen primär ausgeübten Tätigkeiten wider: Während die primären 

Tätigkeiten in den Unternehmen insgesamt „Fertigen“ (27,2%) und „Beraten/ 

Informieren“ (18,3%) sind, ist die häufigste Tätigkeit der Mini-Jobber/-innen 

„Reinigen“ (25,1%). Zwar übernehmen die Mini-Jobber/-innen auch recht häufig 

Fertigungstätigkeiten (zu 13,6%), allerdings werden sie nur in der Hälfte der 

Unternehmen, die „Fertigen“ insgesamt als die bei ihnen primär ausgeübte 

Beschäftigungsform angeben, auch dafür eingesetzt. „Einkaufen/Verkaufen“ ist 

Primäre Tätigkeiten 
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sowohl in den Unternehmen insgesamt (13,1%) als auch von den bei ihnen 

beschäftigten Mini-Jobber/-innen (12,6%) eine recht häufig ausgeübte Tätigkeit 

(vgl. Abb. 27).  

 

 

Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse:  

 

 Sehr kleine (bis zu 10 Mitarbeiter/-innen) und kleine Unternehmen (10 bis 50 

Mitarbeiter/-innen) beschäftigen anteilig die meisten Mini-Jobber/-innen (42% 

bzw. 23%; insgesamt 31,1%). 

 Unternehmen des Sektors soziale und persönliche Dienstleistungen 

beschäftigen anteilig häufiger Mini-Jobber/-innen (19,1%) als Unternehmen 

der Sektoren wirtschaftliche Dienstleistungen (8,6%) und produzierendes 

Gewerbe (2,3%). 

 Frauen (55,2%) arbeiten häufiger in Mini-Jobs als Männer. Das eigentliche 

Ausmaß der Geschlechterungleichverteilung spiegelt sich in der 

Beschäftigungsstruktur der befragten Unternehmen allerdings nicht in vollem 

Umfang wider.  

 Die bei den Unternehmen beschäftigten Mini-Jobber/-innen befinden sich zum 

größten Teil (42,5%) in der Haupterwerbsphase von 25 bis 49 Jahren.  

 Mitarbeitende, die 65 Jahre oder älter sind, sind zu 76,8% in Mini-Jobs 

beschäftigt.  

 61,5% der Mini-Jobber/-innen beschäftigen die Unternehmen als An- und 

Ungelernte.  

 Die häufigste Tätigkeit, für die Unternehmen Mini-Jobber/-innen einstellen, ist 

„Reinigen“ (25,1%), gefolgt von Fertigen (13,6%) und „Einkaufen/ 

Verkaufen“ (12,6%).  



Struktur, Rahmenbedingungen und Hintergründe von Mini-Jobs in der Region Münsterland  November 2015 

 

 

   

38 

 

3.1.2. Ergebnisse der Befragung von Mini-Jobber/-innen 

 

Insgesamt haben sich 692 Personen an der Befragung beteiligt. Die Verteilung 

innerhalb der Vergleichsgruppen ist folgendermaßen: 98 ehemalige Mini-Jobber/ 

-innen, 221 Mini-Jobber/-innen allgemein und 373 Mini-Jobber/-innen im SGB II-

Bezug
9

. Die Verteilung nach den einzelnen kommunalen Trägern verdeutlicht 

Abbildung 28: 

ABB. 28: ANZAHL DER TEILNEHMER/-INNEN NACH KREISEN/STADT 

Vergleichs- 

gruppen 

ST WAF BOR COE MS Keine Angaben 

n in % n in % n n in % in % n in % n in % 

Mini-Jobber/-

innen 

insgesamt  

192 27,7% 52 7,5% 158 22,8% 82 11,8% 200 28,9% 8 1,2% 

ehemalige 

Mini-Jobber/-

innen 

21 21,4% 1 1,0% 26 26,5% 10 10,2% 36 36,7% 4 4,1% 

Mini-Jobber/-

innen 
47 21,3% 23 10,4% 63 28,5% 32 14,5% 52 23,5% 4 1,8% 

Mini-Jobber/-

innen im 

SGB II-Bezug 

124 33,2% 28 7,5% 69 18,5% 40 10,7% 112 30,0% 0 0,0% 

 

                                            

9
 Da einige Mini-Jobber/-innen die Befragung einer für sie falschen Vergleichsgruppe ausgefüllt 

haben, wurden alle Fälle überprüft und wenn notwendig neu zugeordnet. Für die Zuordnung diente 

die Frage nach „gegenwärtig erzieltem Einkommen“. Bezogen Teilnehmer der Befragung „ehemalige 

Mini-Jobber/-innen“ bspw. gegenwärtig Einkommen aus einem Mini-Job, wurden sie der Gruppe der 

Mini-Jobber/-innen allgemein zugeordnet. Personen, die die Befragung Mini-Jobber/-innen allgemein 

ausgefüllt, aber angegeben haben, Leistungen des Jobcenter zu beziehen, wurden den Mini-Jobber/ 

-innen im SGB II-Bezug zugeordnet. 
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ABB. 29: GESCHLECHTERVERTEILUNG 

 

 

Der Frauenanteil der Befragten beträgt insgesamt 69,7% und übersteigt damit 

den generellen Frauenanteil an geringfügig Beschäftigten laut der Beschäftigungs-

statistik der Bundesagentur für Arbeit (62,2%, vgl. auch Kapitel 2.3.4, Abb. 11). 

Große Unterschiede in der Geschlechterverteilung zwischen den 

Vergleichsgruppen ergeben sich nicht. Der Männeranteil an den Mini-Jobber/ 

-innen im SGB II-Bezug liegt im Vergleich mit Mini-Jobber/-innen ohne SGB II-

Bezug etwas höher (vgl. Abb. 29). Dass der Frauenanteil bei der 

Unternehmensbefragung etwas überrepräsentiert ist, lässt sich vermutlich auf die 

etwas höhere Bereitschaft von Frauen, sich an der Befragung zu beteiligen, 

zurückführen. Bei geschlechterbezogenen Aussagen ist somit zu berücksichtigen, 

dass Tendenzen ggf. etwas zu stark ausgewiesen werden können. 

 

Etwas deutlicher fallen die Unterschiede beim Migrationshintergrund aus: 

Während bei den Mini-Jobber/-innen nur 7,9% einen Migrationshintergrund 

aufweisen, sind es bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug 32,6%. Zum 

Vergleich: bei den ehemaligen Mini-Jobber/-innen sind es 21,1% und bei allen 

Befragten insgesamt 23,2%.  

Geschlechter-

verteilung 

Migrations-

hintergrund 
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ABB. 30: ALTERSVERTEILUNG 

 

 

Der größte Anteil der Befragten ist 25-49 Jahre alt (54,4%); die zweitgrößte 

Gruppe (28,7%) machen die 50-64 Jährigen aus. Es haben sich nur 19 

Personen an der Befragung beteiligt, die 65 Jahre oder älter sind, sodass 

Aussagen über Mini-Jobber/-innen im Rentenalter nur begrenzt valide sind. Große 

Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen ergeben sich bei der Altersstruktur 

nicht: Während die Befragten im Alter von 65 Jahren oder älter überwiegend zur 

Gruppe der Mini-Jobber/-innen zählen, finden sich keine unter 15-Jährigen bei 

den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug (vgl. Abb. 30).  

Altersstruktur 
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ABB. 31: HAUSHALTSTYPEN 

 

 

Mit 41,7% machen die Mehrpersonenhaushalte mit Kindern den größten Anteil 

der Haushaltstypen aus. Innerhalb dieser Gruppe sind diejenigen Haushalte am 

häufigsten vertreten, bei denen das jüngste Kind zwischen 6 und 14 Jahren alt 

ist. Haushalte, in denen das jüngste Kind unter 5 Jahre alt ist, finden sich zu 

16,6% und Haushalte, in denen das jüngste Kind zwischen 14 und 17 Jahren alt 

ist, zu 6%. Single-Haushalte machen einen Anteil von 29,7% aus und Haushalte, 

in denen ausschließlich erwachsene Personen leben, 28,7%. Bei der 

Gegenüberstellung der Vergleichsgruppen fällt auf, dass Mini-Jobber/-innen 

besonders häufig in Haushalten mit mehreren Erwachsenen leben (40,2%). 

Ehemalige Mini-Jobber/-innen und Mini-Jobber/-innen im Leistungsbezug leben 

besonders häufig alleine (35,1% bzw. 32,3%). Des Weiteren leben bei 

ehemaligen Mini-Jobber/-innen und Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug etwas 

häufiger Kinder im Haushalt als bei Mini-Jobber/-innen (vgl. Abb. 31).  

 

Von allen Befragten, die mit Kindern bis 14 Jahren in einem Haushalt leben
10

, 

geben 83,6% an, dass eine Kinderbetreuung vorliegt. Dementsprechend sind es 

insgesamt 16,4%, bei denen keine Kinderbetreuung vorhanden ist. Bei den Mini-

Jobber/-innen (18,2%) und den ehemaligen Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug 

(18,1%) liegt dieser Anteil nur unwesentlich höher, jedoch deutlich höher als bei 

den ehemaligen Mini-Jobber/-innen (8,7%). 

 

                                            

10
 Bei der Analyse der Kinderbetreuungsmöglichkeiten wurden nur die Kinder bis 14 Jahre 

einbezogen, da davon ausgegangen werden kann, dass ältere Kinder keine Kinderbetreuung 

benötigen.  

Haushaltstypen 

Kinderbetreuung 
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Die Frage nach (zusätzlichem) Einkommen wurde gezielt nur in der Befragung 

von Mini-Jobber/-innen gestellt. Bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug war 

diese Frage redundant, da davon auszugehen ist, dass ihr primäres Einkommen 

das Arbeitslosengeld II darstellt. Die Frage nach dem Einkommen der ehemaligen 

Mini-Jobber/-innen bezieht sich auf ihr gegenwärtig erzieltes Einkommen und 

wird unter Kapitel 3.4 zum Verbleib von ehemaligen Mini-Jobber/-innen separat 

ausgewertet.  

ABB. 32: WEITERE EINKOMMEN VON MINI-JOBBER/-INNEN 

 

 

Für fast die Hälfte der befragten Mini-Jobber/-innen ist der Mini-Job, in dem sie 

arbeiten, nicht ihre einzige Erwerbstätigkeit
11

: 14,5% gehen einer Vollzeittätigkeit 

und 13,6% einer Teilzeittätigkeit nach. 4,1% beziehen Einkünfte aus einer 

selbstständigen oder freiberuflichen Tätigkeit. Weitere 15,8% üben einen 

weiteren Mini-Job aus. Zudem wird einem Mini-Job häufig zusätzlich zum 

Rentenbezug nachgegangen: 16,3% der befragten Mini-Jobber/-innen beziehen 

Renteneinkünfte
12

. 16,3% der befragten Mini-Jobber/-innen bekommen 

Kindergeld, was zunächst recht wenig erscheint, da 36,9% dieser Gruppe 

angegeben hat mit Kindern in einem Haushalt zu leben
13

. 14,4% der Mini-

Jobber/-innen haben allerdings bei der nachfolgenden Frage nach Einkommen 

anderer Personen im Haushalt Kindergeld angegeben, was diese Differenz 

                                            

11
 Die Prozentangaben beziehen sich auf alle befragten Mini-Jobber/-innen und nicht nur auf 

diejenigen, die zusätzliche Einkommen beziehen.  

12
 Da mehr Personen dieser Gruppe angegeben haben Renten zu beziehen (35) als 65 und älter zu 

sein (16), ist davon auszugehen, dass ein Teil der Befragten Erwerbsminderungs- oder 

Erwerbsunfähigkeitsrente bezieht.  

13
 Da nicht nach Kindern zwischen 18 und 25 Jahren gefragt wurde, kann nicht berücksichtigt 

werden, ob für diese ggf. auch ein Kindergeldanspruch bestehen könnte.  
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zumindest zum überwiegenden Teil erklärt. Die Einkommensarten 

Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld I und Krankengeld haben keine besondere 

Bedeutung (vgl. Abb. 32).  

 

ABB. 33: EINKOMMEN ANDERER PERSONEN IM HAUSHALT 

Einkommensarten 

insgesamt 
ehemalige Mini-

Jobber/-innen 

Mini-Jobber/-

innen 

Mini-Jobber/-

innen im  

SGB II-Bezug 

n in % n in % N in % n in % 

Teilzeit 49 7,2% 6 6,4% 19 9,1% 24 6,4% 

Vollzeit 162 24,0% 23 24,5% 90 43,3% 49 13,1% 

selbstständige oder 

freiberufliche Tätigkeit 
14 2,1% 3 3,2% 10 4,8% 1 0,3% 

Mini-Job 69 10,2% 6 6,4% 23 11,1% 40 10,7% 

ALG I 18 2,7% 5 5,3% 2 1,0% 11 2,9% 

ALG II 164 24,3% 6 6,4% 5 2,4% 153 41,0% 

Unterhaltszahlungen 45 6,7% 7 7,4% 4 1,9% 34 9,1% 

Kindergeld 158 23,4% 11 11,7% 30 14,4% 117 31,4% 

Renten 54 8,0% 6 6,4% 27 13,0% 21 5,6% 

Krankengeld 2 0,3% 0 0,0% 1 0,5% 1 0,3% 

Hinweis: Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Die Prozentangaben können zusammen über 

100% betragen.  

 

Abbildung 33 verdeutlicht die Einkommensarten anderer Personen im Haushalt 

der Mini-Jobber/-innen
14

. Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass 

ehemalige Mini-Jobber/-innen und Mini-Jobber/-innen mit SGB II-Bezug 

besonders häufig in Single-Haushalten leben (35,1% bzw. 32,3%) und somit bei 

diesen Befragten kein weiteres Einkommen anderer Personen vorhanden sein 

kann. Während bei Mini-Jobber/-innen (43,3%) und ehemaligen Mini-Jobber/ 

-innen (24,5%) die häufigste Einkommensart weiterer Personen im Haushalt das 

Einkommen aus einer Vollzeiterwerbstätigkeit ist, ist es bei den Mini-Jobber/ 

-innen im SGB II-Bezug das Arbeitslosengeld II. Insgesamt leben 41% der 

befragten Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug mit einer oder mehr Personen in 

einem Haushalt, die ebenfalls ALG II beziehen, während nur 13,1% mit einer 

oder mehreren Personen zusammenleben, die Einkommen aus 

Vollzeiterwerbstätigkeit beziehen. Kindergeld kommt bei allen Vergleichsgruppen 

am zweithäufigsten vor, bei Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug macht es mit 

31,4% allerdings einen besonders großen Anteil aus.  

 

Einkommen aus einem Mini-Job einer anderen Personen nimmt innerhalb der 

Vergleichsgruppen folgende Bedeutung ein: Bei Mini-Jobber/-innen kommt dies 

zu 11,1% und bei Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug zu 10,7% vor, während 

                                            

14
 Um einen Vergleich mit den anderen Gruppen zu ermöglichen, wurden die Einkommen anderer 

Personen im Haushalt der ehemaligen Mini-Jobber/-innen hier mit berücksichtigt.  

Einkommen anderer 

Personen des 

Haushalts 
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der Anteil bei ehemaligen Mini-Jobber/-innen mit 6,4% demgegenüber gering 

ausfällt.  

ABB. 34: HÖCHSTER BERUFSABSCHLUSS 

 

 

Das Qualifikationsniveau unterscheidet sich zwischen den Vergleichsgruppen 

recht deutlich. Während bei den Mini-Jobber/-innen lediglich 8,4% über keinen 

Berufsabschluss verfügen, sind es bei den ehemaligen Mini-Jobber/-innen 29,5% 

und bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug sogar 39,7%. Dementsprechend 

liegt der Anteil der Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung bei der 

Gruppe der Mini-Jobber/-innen mit 59,5% am höchsten. Bei den ehemaligen 

Mini-Jobber/-innen sind es 43,2% und bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-

Bezug 41,9%. Unterschiede zwischen den höheren Qualifikationsstufen lassen 

sich aufgrund der geringen Fallzahlen in diesen Bereichen kaum noch 

interpretieren. Insgesamt verfügen in allen Gruppen fast zwei Drittel der Personen 

über einen Berufsabschluss (vgl. Abb. 34).  

Qualifikationsniveau 
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ABB. 35: QUALIFIKATIONSNIVEAU DES MINI-JOBS  

 

 

Insgesamt geben 46,4% der Befragten an, dass der Mini-Job ihrer beruflichen 

Qualifikation entspricht. Bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug fällt das 

Ergebnis etwas höher aus als bei den Mini-Jobber/-innen. Dies dürfte mit dem 

höheren Anteil von Personen ohne Berufsausbildung bei den Mini-Jobber/-innen 

mit SGB II-Bezug in Zusammenhang stehen. Die ehemaligen Mini-Jobber/-innen 

geben am häufigsten an (50,5%), dass ihr damaliger Mini-Job ihrer beruflichen 

Qualifikation entsprochen hat. Mini-Jobber/-innen und Mini-Jobber/-innen im 

SGB II-Bezug sehen sich etwas häufiger (41,7%) für ihre Tätigkeit im Mini-Job 

als überqualifiziert an als ehemalige Mini-Jobber/-innen (39,8%). Mini-Jobber/ 

-innen im SGB II-Bezug sehen sich etwas häufiger als unterqualifiziert (11,9%) 

für ihren Mini-Job an als Mini-Jobber/-innen (8,3%) und ehemalige Mini-Jobber/ 

-innen (9,7%) (vgl. Abb. 35).  
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ABB. 36: VERTEILUNG NACH SEKTOREN 

 

 

Bei dieser Fragestellung wurden die Teilnehmer/-innen nach der Branche gefragt, 

in der sie primär arbeiten. Für eine bessere Übersichtlichkeit wird, wie bei den 

Unternehmen (vgl. Kapitel 3.1.1, Abb. 19), auf die Zusammenfassung der 

Branchen nach Sektoren zurückgegriffen. Der größte Teil der Mini-Jobber/-innen 

insgesamt arbeitet im Sektor soziale und persönliche Dienstleistungen. Bei den 

Mini-Jobber/-innen und den ehemaligen Mini-Jobber/-innen sind es mit 73,4% 

bzw. 70,2% etwas mehr als bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug 

(63,5%). Im Sektor wirtschaftliche Dienstleistungen sind insgesamt rund ein 

Viertel aller befragten Mini-Jobber/-innen beschäftigt. Bei den Mini-Jobber/-innen 

im SGB II-Bezug sind es mit 28,2% etwas mehr als in den anderen Gruppen. In 

Unternehmen des produzierenden Gewerbes geben insgesamt nur 4,6% der Mini-

Jobber/-innen an, in dieser Branche primär zu arbeiten (vgl. Abb. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektoren 
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ABB. 37: PRIMÄR AUSGEÜBTE TÄTIGKEITEN  

Tätigkeiten 

insgesamt 
ehemalige Mini-

Jobber/-innen 

Mini-Jobber/-

innen 

Mini-Jobber/-

innen im  

SGB II-Bezug 

n in % n in % n in % n in % 

Sichern, Schützen 7 1,4% 1 1,4% 3 2,1% 3 1,0% 

Führungstätigkeiten 3 0,6% 0 0,0% 2 1,4% 1 0,3% 

Forschen, Entwerfen 2 0,4% 0 0,0% 1 0,7% 1 0,3% 

Maschinen 5 1,0% 3 4,3% 0 0,0% 2 0,7% 

Erziehen, Ausbilden 18 3,5% 3 4,3% 10 7,0% 5 1,7% 

Messen, Prüfen 6 1,2% 2 2,9% 1 0,7% 3 1,0% 

Werben 4 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,3% 

Gesundheitl./ soz. 

Helfen 
52 10,1% 11 15,7% 20 14,0% 21 7,0% 

Fertigen 15 2,9% 2 2,9% 3 2,1% 10 3,3% 

Beraten, Informieren 40 7,8% 3 4,3% 16 11,2% 21 7,0% 

Reparieren, 

Renovieren 
17 3,3% 1 1,4% 2 1,4% 14 4,6% 

Bewirten 64 12,4% 8 11,4% 21 14,7% 35 11,6% 

Fahrzeuge Führen 38 7,4% 4 5,7% 10 7,0% 24 7,9% 

Reinigen 153 29,7% 20 28,6% 31 21,7% 102 33,8% 

Einkaufen/Verkaufen 91 17,7% 12 17,1% 23 16,1% 56 18,5% 

 

Die häufigsten Tätigkeiten, die die Befragten in ihrem Mini-Job insgesamt 

ausüben (bzw. ausübten), sind „Reinigen“ (29,7%), „Einkaufen/Verkaufen“ 

(17,7%) und „Bewirten“ (12,4%). Somit sind dies alles Tätigkeiten, die dem 

Sektor soziale und persönliche Dienstleistungen zugeordnet und häufig auch ohne 

qualifizierende Berufsausbildung ausgeübt werden können. „Reinigen“ ist bei 

allen Vergleichsgruppen die am häufigsten ausgeübte Tätigkeit, bei den Mini-

Jobber/-innen im SGB II-Bezug macht sie mit 33,8% sogar noch einen weitaus 

größeren Anteil aus als bei den anderen beiden Gruppen (28,6% bzw. 21,7%). 

Auch der Anteil der Tätigkeit „Einkaufen/Verkaufen“ fällt bei Mini-Jobber/-innen 

im SGB II-Bezug etwas höher aus als bei den beiden anderen Gruppen. Die 

Tätigkeit „Bewirten“ hingegen findet sich anteilig etwas stärker in der Gruppe der 

Mini-Jobber/-innen (14,7%) als bei den ehemaligen Mini-Jobber/-innen (11,4%) 

und den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug (11,6%). Aufgaben des 

„Gesundheitlichen und sozialen Helfens“ finden sich besonders bei ehemaligen 

Mini-Jobber/-innen (15,7%) und bei Mini-Jobber/-innen (14%) ebenfalls relativ 

häufig, bei Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug macht diese Tätigkeitsform 

allerdings nur 7% aus. 

 

Der Tätigkeit „Fertigen“ gehen die Befragten nur recht selten nach (insgesamt 

2,9%), was sich mit der geringen Beschäftigung im Sektor produzierendes 

Gewerbe deckt. Zum Vergleich: Die befragten Unternehmen gaben an, dass bei 

ihnen Mini-Jobber/-innen zu 13,6% Fertigungstätigkeiten ausüben. Insgesamt 

müssen die Aussagen zur Häufigkeit der Tätigkeiten aber mit einer gewissen 

Vorsicht interpretiert werden, da durch die kleinteilige Aufschlüsselung der 

Ausgeübte 

Tätigkeiten 
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Tätigkeiten jeweils nur eine relativ geringe Anzahl Teilnehmer/-innen auf die 

einzelnen Tätigkeiten entfällt (vgl. Abb. 37).  

 

ABB. 38: ENTFERNUNG DES ARBEITSPLATZES 

 

 

Der größte Anteil der Mini-Jobber/-innen (34,3%) übt ihre geringfügige 

Beschäftigung in unmittelbarer Nähe zu ihrem Wohnort aus (bis 2 km entfernt). 

Weitere 31,2% legen einen Arbeitsweg von 2-5 km zurück. Nur ca. ein Drittel hat 

einen Arbeitsweg von 5 km oder mehr. Betrachtet man die Unterschiede 

zwischen den Vergleichsgruppen, fällt auf, dass die ehemaligen Mini-Jobber/ 

-innen zu einem etwas größeren Anteil Arbeitswege von 5 bis 10 km (28,9%) 

und 10-20 km (16,9%) für den Arbeitsweg zu ihrem Mini-Job zurückgelegt 

haben (vgl. Abb. 38).  
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ABB. 39: GENUTZTE VERKEHRSMITTEL  

 

 

Bei den größtenteils recht kurzen Arbeitswegen überrascht es nicht, dass der 

jeweils größte Anteil den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad/Roller zurücklegt. Ein 

relativ großer Anteil (37,6%) der Befragten nutzt für den Weg zur Arbeit das Auto 

oder Motorrad. Bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug sind es mit 33,9% 

etwas weniger als in den Vergleichsgruppen. Öffentliche Verkehrsmittel werden 

von den Befragten mit 15,8% nur relativ selten genutzt (vgl. Abb. 39). Hier liegt 

der Anteil in der Stadt Münster erwartungsgemäß wesentlich höher als in den 

Kreisen.  
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Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse:  

 

 Der hohe Frauenanteil an Mini-Jobs in der Region Münsterland spiegelt sich 

in der Befragung wider: Es haben sich zu 69,7% Frauen beteiligt. Somit sind 

Frauen bei dieser Befragung sogar etwas überrepräsentiert.  

 Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug haben mit 36,6% deutlich häufiger einen 

Migrationshintergrund als Mini-Jobber/-innen ohne SGB II-Bezug (7,9%).  

 Der größte Anteil der Befragten (54,4%) ist zwischen 25 und 49 Jahren alt 

und befindet sich somit in der Haupterwerbsphase.  

 Während Mini-Jobber/-innen besonders häufig mit einem oder mehreren 

Erwachsenen zusammenleben (40,2%), sind bei Mini-Jobber/-innen im  

SGB II-Bezug (32,3%) und ehemaligen Mini-Jobber/-innen (35,1%) Single-

Haushalte besonders verbreitet. 

 Für fast die Hälfte der befragten Mini-Jobber/-innen ohne Leistungsbezug ist 

der Mini-Job nicht die einzige Erwerbstätigkeit. 15,8% gehen einem weiteren 

Mini-Job nach. 

 Wenn Mini-Jobber/-innen mit einer oder mehreren Personen in einem 

Haushalt zusammenleben, beziehen diese häufig (43,3%) ein Einkommen 

aus Vollzeiterwerbstätigkeit, während die Personen in den Haushalten der 

Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug am häufigsten (41%) ebenso Leistungen 

vom Jobcenter beziehen. Ein Mini-Job im Rahmen des Ernährer-

Zuverdienerin-Familienmodells scheint somit nur für Mini-Jobber/-innen ohne 

Leistungsbezug relevant zu sein.  

 Ehemalige Mini-Jobber/-innen (29,5%) und Mini-Jobber/-innen im SGB II-

Bezug (39,7%) verfügen wesentlich häufiger über keinen Berufsabschluss als 

Mini-Jobber/-innen (8,4%). Insgesamt können aber in allen Gruppen fast zwei 

Drittel der Befragten einen Berufsabschluss vorweisen.  

 Mehr als zwei Drittel aller Mini-Jobber/-innen arbeiten im Sektor soziale und 

persönliche Dienstleistungen.  

 „Reinigen“ ist die von Mini-Jobber/-innen am häufigsten ausgeübte Tätigkeit 

(29,7%). Besonders häufig arbeiten Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug als 

Reinigungskraft (33,8%).  

 Der Mini-Job wird häufig in relativer Nähe zum Wohnort ausgeübt. 

 Die Vergleichsgruppen Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug und ehemalige 

Mini-Jobber/-innen weisen in vielen Punkten deutliche Ähnlichkeiten auf. Da 

ehemalige Mini-Jobber/-innen zum überwiegenden Anteil selbst im 

Leistungsbezug gewesen sind, kann dieser Befund nicht überraschen.  
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3.1.3. Vergleich der Ergebnisse der Arbeitgeber/-innen- und der Mini-

Jobber/-innen-Befragung 

 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Arbeitgeber/-innen-Befragung und der 

Mini-Jobber/-innen-Befragung verglichen. Der Fokus dieses Abschnitts liegt auf 

der Gegenüberstellung der Sektorenstruktur, der Geschlechter- und 

Altersverteilung, des Qualifikationsniveaus sowie der ausgeübten Tätigkeiten. 

 

Es haben sich anteilig am meisten Unternehmen aus dem Sektor wirtschaftliche 

Dienstleistungen (44,6%) beteiligt, während sich nur 24,9% aller befragten Mini-

Jobber/-innen diesem Sektor zuordnen lassen. Der weit überwiegende Teil der 

Mini-Jobber/-innen gibt hingegen an, im Sektor soziale und wirtschaftliche 

Dienstleistungen (67,7%) zu arbeiten, während nur 29,1% der Unternehmen zu 

diesem Sektor gezählt werden können. Dem Sektor produzierendes Gewerbe 

lassen sich 24,9% der Unternehmen, aber nur 5,6% der Mini-Jobber/-innen 

zuordnen.  

 

Auch die Geschlechterverteilung unterscheidet sich: Laut befragten Unternehmen 

sind die bei ihnen geringfügig Beschäftigten zu 55,2% weiblich. Von den 

befragten Mini-Jobber/-innen sind hingegen 69,7% Frauen. Während der 

Frauenanteil somit bei der Arbeitgeber/-innen-Befragung unterrepräsentiert ist, ist 

er bei der Mini-Jobber/-innen-Befragung leicht überrepräsentiert. Die befragten 

Mini-Jobber/-innen sind durchschnittlich etwas älter als die bei den befragten 

Unternehmen angestellten geringfügig Beschäftigten.  

 

Mit 61,5% beschäftigen die Unternehmen geringfügig Beschäftigte zum weit 

überwiegenden Teil als An- und Ungelernte. Von den befragten Mini-Jobber/ 

-innen verfügen allerdings insgesamt über zwei Drittel der Personen über einen 

Berufsabschluss. Dass insgesamt 43,1% der Mini-Jobber/-innen angeben, für die 

von ihnen in ihrem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis ausgeübte Tätigkeit 

überqualifiziert zu sein, kann daher nicht verwundern.  

 

Die häufigste Arbeitstätigkeit geringfügig Beschäftigter ist sowohl laut Angabe der 

Arbeitgeber/-innen als auch der befragten Mini-Jobber/-innen Reinigen (25,1% 

bzw. 29,7%). Einkaufen/Verkaufen wird ebenfalls von beiden Seiten als häufig 

ausgeübte Tätigkeit benannt (12,6% bzw. 17,7%). Somit werden von beiden 

Seiten solche Tätigkeiten am häufigsten genannt, die oft auch ohne qualifizierte 

Berufsausbildung ausgeübt werden. Die Unternehmen geben zu einem größeren 

Anteil Fertigen als Tätigkeit ihrer geringfügig Beschäftigten an (13,6%), als die 

befragten Mini-Jobber/-innen (32,9%). Dieser Unterschied dürfte zumindest zum 

Teil auf die bereits ausgeführten unterschiedlichen Sektorenverteilungen 

zurückzuführen sein.  

 

Auch wenn die jeweiligen Tendenzen der Ergebnisse der Arbeitgeber/-innen und 

Mini-Jobber/-innen-Befragung in dieselbe Richtung weisen, unterscheidet sich die 

Struktur der befragten Unternehmen deutlich von den Angaben der befragten 

Sektoren 

Geschlechter- und 

Altersverteilung 

Qualifikationsniveau 

Tätigkeiten 
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Mini-Jobber/-innen. Die befragten Unternehmen dürfen somit nicht als 

„Arbeitgeber/-innen der befragten Mini-Jobber/-innen“ fehlinterpretiert werden.  

 

3.2. Arbeitsvertragliche Ausgestaltung der Mini-

Jobs  

 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, wie Mini-Jobs ausgestaltet sind 

bzw. zu welchen Rahmenbedingungen geringfügig Beschäftigte arbeiten. Sowohl 

die Arbeitgeber/-innen- als auch die Mini-Jobber/-innen-Befragung wurde 

dahingehend untersucht, ob ein schriftlicher Arbeitsvertrag vorliegt, welche 

(Stunden-)Löhne und welche weiteren Leistungen gezahlt werden. Bei der 

Auswertung der Mini-Jobber/-innen-Befragung wird darüber hinaus auch die 

Zufriedenheit mit diesen Arbeitsbedingungen in den Blick genommen.  

 

3.2.1. Ergebnisse der Arbeitgeber/-innen-Befragung 

 

80% der Arbeitgeber/-innen geben an, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 

mittels eines schriftlichen Arbeitsvertrags abzuschließen, 20% tun dies nicht.  

 

Laut Angaben der befragten Unternehmen vergüten 5% der Arbeitgeber/-innen die 

Überstunden von Mini-Jobber/-innen nicht. Der am häufigsten gewährte 

Ausgleich für Überstunden ist Freizeitausgleich (53,7%), gefolgt von zusätzlichem 

Gehalt bis 450 Euro (33,8%). Auf andere Weise werden Überstunden zu 7,5% 

vergütet.  

ABB. 40: WEITERE GEWÄHRTE LEISTUNGEN DER ARBEITGEBER/-INNEN  

 

Hinweis: Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Die Prozentangaben können zusammen über 

100% betragen.  

Arbeitsvertrag 

Überstunden 
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ABB. 41: WEITERE LEISTUNGEN DER ARBEITGEBER/-INNEN NACH UNTERNEHMENSGRÖßE
15

 

 

Hinweis: Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Die Prozentangaben können zusammen über 

100% betragen.  

 

Bezahlter Urlaub (63,9%) und Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall (63,4%) 

werden den geringfügig Beschäftigten von den befragten Unternehmen am 

häufigsten gewährt. Trotzdem überrascht diese Anzahl, da ein Anrecht auf sog. 

Erholungsurlaub und auf Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall (bis zu sechs 

Wochen) gesetzlich auch für geringfügig Beschäftigte besteht. Betrachtet man die 

Differenzierung nach Unternehmensgröße (Abb. 41) wird deutlich, dass es vor 

allem die kleinen Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeiter/-innen sind, die ihren 

geringfügig Beschäftigten diese Leistungen vorenthalten: Nur 57,2% der Mikro- 

und kleinen Unternehmen gewähren ihren Mini-Jobber/-innen bezahlten Urlaub, 

während es bei den mittelgroßen und großen Unternehmen immerhin 75,9% 

sind. In Bezug auf Lohnfortzahlungen bei Krankheit ergibt sich ein ähnliches Bild: 

Diese Leistung wird nur von 58,7% der Mikro- und kleinen Unternehmen, aber 

immerhin von 74,1% der mittelgroßen und großen Unternehmen gewährt.  

 

                                            

15
 Für diese Auswertung wurden die Mikro-Unternehmen (weniger als 10 Mitarbeiter/-innen) und 

die kleinen Unternehmen (10 bis weniger als 50 Mitarbeiter/-innen) sowie die mittelgroßen (50 bis 

weniger als 250 Mitarbeiter/-innen) und große Unternehmen (über 250 Mitarbeiter/-innen) 

zusammengefasst, da die Fallzahlen für eine weitergehende Differenzierung nicht ausreichen. Die 

Frage nach den weiteren Leistungen haben 138 Mikro- und kleine Unternehmen sowie 58 

mittelgroße und große Betriebe beantwortet.  

Leistungen mit 

gesetzlichem 

Anspruch 



Struktur, Rahmenbedingungen und Hintergründe von Mini-Jobs in der Region Münsterland  November 2015 

 

 

   

54 

Auch auf Mutterschaftslohn besteht ein gesetzlicher Anspruch für Mini-

Jobberinnen ebenso wie für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Dass nur 

16,1% angeben, Mutterschaftslohn zu gewähren, könnte darauf zurückzuführen 

sein, dass es in vielen befragten Unternehmen bisher keine Fälle von 

schwangeren Mini-Jobberinnen gab. Mit Sicherheit kann man dies aber nicht 

behaupten. Auch hier zeigt sich eine deutliche Differenzierung nach 

Unternehmensgröße: Mikro- und kleine Unternehmen gewähren einen 

Mutterschaftslohn zu 10,1% während es bei den mittelgroßen und großen 

Unternehmen 31% sind. Pausenzeiten gewähren die Arbeitgeber/-innen 

insgesamt zu 50,2%, bei den Mikro- und kleinen Unternehmen sind es 48,6% 

und bei den mittelgroßen und großen Unternehmen 56,9%. Da Pausenzeiten erst 

ab sechs Arbeitsstunden am Tag gewährt werden müssen, ist anzunehmen, dass 

ein großer Teil der geringfügig Beschäftigten der Unternehmen weniger als sechs 

Stunden am Tag arbeitet.  

 

Die häufigste Leistung, auf die per se kein gesetzlicher Anspruch besteht, die 

jedoch von den Unternehmen gewährt wird, ist Weihnachts- oder Urlaubsgeld 

(38,5%)
16

, gefolgt von unbezahltem Urlaub (26,3%) und aufstockenden 

Rentenbeträgen (22%). Lohnzuschläge zahlen nur 11,7% der Arbeitgeber/-innen. 

Weiterbildungen, die ggf. auch der Qualifizierung der Mini-Jobber/-innen für eine 

weitreichendere Beschäftigung dienen könnten, gewähren die befragten 

Unternehmen ihren geringfügig Beschäftigten zu 24,4%. Die Leistungen ohne 

gesetzlichen Anspruch werden genauso wie die Leistungen mit gesetzlichem 

Anspruch häufiger von mittelgroßen und großen Unternehmen gezahlt. Besonders 

deutlich ist dieser Unterschied bei den Lohnzuschlägen: Während immerhin 

24,1% der mittelgroßen und großen Unternehmen angeben, diese Leistung ihren 

geringfügig Beschäftigten zu gewähren, sind es bei den Mikro- und kleinen 

Unternehmen nur 6,5%. 

 

Immerhin 9,3% der befragten Unternehmen geben an, den bei ihnen angestellten 

Mini-Jobber/-innen gar keine der genannten Leistungen (sowohl mit als auch 

ohne gesetzlichen Anspruch) zu gewähren. Erwartungsgemäß liegt auch hier der 

Anteil der Mikro- und kleinen Unternehmen mit 10,9% über dem Anteil der 

mittelgroßen und großen Unternehmen mit 5,2% (vgl. Abb. 40 und Abb. 41).  

 

                                            

16
 Zahlt ein/ eine Arbeitgeber/-in seinen/ ihren sozialversicherungspflichtig beschäftigten 

Arbeitnehmer/-innen Urlaubs- und Weihnachtsgeld, dürfen Mini-Jobber/-innen dem 

Gleichbehandlungsgrundsatz nach nicht ausgeschlossen werden, es sei denn für die 

Ungleichbehandlung ist ein sachlicher Grund ausschlaggebend (bspw. unterschiedliche 

Arbeitsplatzanforderungen).  

Leistungen ohne 

gesetzlichen 

Anspruch 
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ABB. 42: DURCHSCHNITTLICH GEZAHLTER BRUTTOSTUNDENLOHN 

 

 

Der durchschnittliche Bruttostundenlohn, den die Arbeitgeber/-innen ihren 

Mitarbeiter/-innen zahlen, unterscheidet sich stark zwischen den 

Beschäftigungsarten: Während sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zu mehr 

als zwei Dritteln (67,8%) einen Stundenlohn von über 12 Euro beziehen, zahlen 

die Unternehmen den Mini-Jobber/-innen nur zu 8,2% ein vergleichbares Entgelt. 

Der größte Teil der Unternehmen (34,6%) zahlt ihren geringfügig Beschäftigten 

durchschnittlich zwischen 9 Euro und 10 Euro. Weitere 31,3% der Unternehmen 

zahlen durchschnittlich 8,50 Euro bis 9 Euro und befinden sich somit im Bereich 

des gesetzlichen Mindestlohns. Zum Vergleich: sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten zahlen die Unternehmen nur zu 14,9% bzw. 11,5% Stundenlöhne 

innerhalb dieser niedrigen Kategorien. Weniger als 8,50 Euro zahlen die 

Unternehmen Mini-Jobber/-innen zu 2,2% und sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten zu 1,1% (vgl. Abb. 42). Da die Befragung zum Zeitpunkt der 

Einführung des gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro begonnen hat, kann 

aufgrund dieser Daten keine valide Aussage getroffen werden, ob die befragten 

Unternehmen die gesetzliche Regelung unterlaufen. Des Weiteren könnten die 

Unternehmen, die weniger als 8,50 Euro zahlen, zu den Branchen gehören, für 

die Übergangsregelungen bzgl. des Mindestlohns gelten.  

 

 

 

 

 

 

 

Durchschnittlicher 

Stundenlohn 
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Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse:  

 

 80% der Arbeitgeber/-innen schließen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 

mittels eines Arbeitsvertrags ab. 

 Am häufigsten (53,7%) gewähren die befragten Unternehmen 

Freizeitausgleich für Überstunden. 

 Nur zwei Drittel der Unternehmen gewähren ihren Mini-Jobber/-innen 

gesetzlich vorgeschriebene Leistungen wie Erholungsurlaub und 

Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. Mittelgroße und große Unternehmen 

gewähren diese Leistungen deutlich häufiger (75,9% bzw. 74,1%), als Mikro- 

und kleine Unternehmen (57,2% bzw. 58,7%).  

 Die durchschnittlichen Stundenlöhne der sozialversicherungspflichtig und 

geringfügig beschäftigten Mitarbeiter/-innen der Unternehmen unterscheiden 

sich erheblich: Während sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zu 67,8% 

mehr als 12 Euro die Stunde verdienen, bekommen die geringfügig 

Beschäftigten zu 65,8% zwischen 8,50 Euro und 10 Euro. Nur 2,2% zahlen 

unter 8,50 Euro.  
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3.2.2. Ergebnisse der Befragung von Mini-Jobber/-innen  

 

74,7% aller befragten Mini-Jobber/-innen geben an, ihr geringfügiges 

Beschäftigungsverhältnis mittels eines schriftlichen Arbeitsvertrags abgeschlossen 

zu haben. 25,3% haben keinen Arbeitsvertrag. Mini-Jobber/-innen im SGB II-

Bezug haben etwas häufiger keinen Arbeitsvertrag (28,3%) als Mini-Jobber/ 

-innen (23,3%) und ehemalige Mini-Jobber/-innen (18,8%).  

 

Insgesamt geben die Befragten zu 35,9% an, dass Überstunden in ihrem Mini-

Job nicht vergütet werden. Bei Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug liegt dieser 

Wert mit 41,2% deutlich höher als bei Mini-Jobber/-innen (30,7%) und bei 

ehemaligen Mini-Jobber/-innen (26,8%). Die häufigste Vergütungsform von 

Überstunden ist Freizeitausgleich (38,4%), gefolgt von zusätzlichem Gehalt bis 

450 Euro (22,5%).  

 

ABB. 43: BEZOGENE WEITERE LEISTUNGEN 

Leistungen 

insgesamt 
ehemalige Mini-

Jobber/-innen 

Mini-Jobber/-

innen 

Mini-Jobber/-

innen im 

SGB II-Bezug 

n in % n in % n in % n in % 

bezahlten Urlaub 255 40,5% 29 33,7% 111 55,8% 115 33,4% 

unbezahlten Urlaub 106 16,9% 18 20,9% 25 12,6% 63 18,3% 

Lohnfortzahlung bei 

Krankheit 
229 36,4% 26 30,2% 105 52,8% 98 28,5% 

Pausenzeiten 129 20,5% 26 30,2% 40 20,1% 63 18,3% 

Lohnzuschläge 29 4,6% 4 4,7% 14 7,0% 11 3,2% 

aufstockende 

Rentenbeträge 
52 8,3% 8 9,3% 16 8,0% 28 8,1% 

Mutterschutzlohn 11 1,7% 1 1,2% 6 3,0% 4 1,2% 

Weiterbildung 40 6,4% 9 10,5% 16 8,0% 15 4,4% 

Weihnachts- oder 

Urlaubsgeld 
80 12,7% 4 4,7% 49 24,6% 27 7,8% 

keine der genannten 

Leistungen 
199 31,6% 27 31,4% 45 22,6% 127 36,9% 

Hinweis: Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Die Prozentangaben können zusammen über 

100% betragen.  

 

Leistungen, auf die sie eigentlich einen gesetzlichen Anspruch hätten, wie 

bezahlten Urlaub (40,5%) und Lohnfortzahlungen (36,4%), bezieht weit weniger 

als die Hälfte der Befragten. Große Unterschiede ergeben sich dabei bei den 

Vergleichsgruppen: Während Mini-Jobber/-innen zumindest zu 55,8% bezahlten 

Urlaub gewährt bekommen, sind es bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug 

nur 33,4% und bei den ehemaligen Mini-Jobber/-innen 33,7%. Bei 

Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall fällt der Unterschied sogar noch deutlicher 

aus: Mini-Jobber/-innen bekommen Lohnfortzahlungen zu 52,8% gewährt, 
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während es bei den ehemaligen Mini-Jobber/-innen nur 30,2% und bei den Mini-

Jobber/-innen im SGB II-Bezug 28,5% sind. Mutterschutzlohn bekommen 

insgesamt nur 1,7% gewährt, was daran liegen könnte, dass ggf. nur ein kleiner 

Anteil der Teilnehmer/-innen während ihres Mini-Jobs Anspruch auf diese 

Leistung hatte. Pausenzeiten bekommen insgesamt 20,5% gewährt. Dieser 

relativ kleine Anteil wird vermutlich darin begründet sein, dass viele Mini-Jobber/ 

-innen weniger als sechs Stunden am Tag arbeiten und ein gesetzlicher Anspruch 

auf eine Pause somit nicht besteht.  

 

Die Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen zeigen sich auch bei den 

Leistungen, auf die per se kein Anspruch besteht. Weihnachts- und Urlaubsgeld 

bekommen 24,6% der Mini-Jobber/-innen, aber nur 7,8% der Mini-Jobber/-innen 

im SGB II-Bezug und nur 4,7% der ehemaligen Mini-Jobber/-innen. 

Lohnzuschläge bekommen Mini-Jobber/-innen zu 7%, Mini-Jobber/-innen im 

SGB II-Bezug zu 3,2% und ehemalige Mini-Jobber/-innen zu 4,7%. Ein etwas 

anderes Bild ergibt sich allerdings bei unbezahltem Urlaub: Während Mini-

Jobber/-innen im SGB II-Bezug unbezahlten Urlaub zu 18,3% und ehemalige 

Mini-Jobber/-innen zu 20,9% gewährt bekommen, sind es bei den Mini-Jobber/ 

-innen nur 12,6%. Von Weiterbildungen können die befragten Mini-Jobber/-innen 

insgesamt (6,4%) nur recht selten profitieren. Der Anteil der ehemaligen Mini-

Jobber/-innen, die Weiterbildungen in ihrem Mini-Job gewährt bekommen haben, 

liegt mit 10,5% dabei etwas höher als in den Vergleichsgruppen.  

 

Insgesamt bekommen mit 31,6% aber recht viele der Befragten gar keine der 

genannten Leistungen von ihren Arbeitgeber/-innen gewährt. Bei den Mini-

Jobber/-innen im SGB II-Bezug sind es 36,9% und bei den ehemaligen Mini-

Jobber/-innen 31,4%, während der Anteil bei den Mini-Jobber/-innen mit 22,6% 

wesentlich geringer ausfällt (vgl. Abb. 43). 
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ABB. 44: BRUTTOSTUNDENLOHN  

 

 

Der größte Teil der befragten Mini-Jobber/-innen bezieht Stundenlöhne in Höhe 

von 8,50 Euro bis 9 Euro und somit in Höhe des Mindestlohns oder knapp 

darüber. Bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug sind es 53,4% und bei den 

Mini-Jobber/-innen 45,1%. Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug beziehen zu 

15,2% und damit häufiger als Mini-Jobber/-innen (7,8%) Stundenlöhne 

unterhalb von 8,50 Euro. Da die Befragung aber parallel zur Inkrafttretung der 

Mindestlohnregelung gestartet ist, können daraus keine Rückschlüsse auf die 

Unterschreitung gesetzlicher Regelungen gezogen werden. Mini-Jobber/-innen 

beziehen häufiger Stundenlöhne, die sich den höheren Klassen zuordnen lassen: 

12,7% beziehen zwischen 10 und 12 Euro und 9,3% mehr als 12 Euro brutto 

die Stunde, während es bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug nur 5% bzw. 

2,6% sind. 

 

Ehemalige Mini-Jobber/-innen, deren Beschäftigung in einem Mini-Job schon 

einige Zeit zurück und somit weit vor der Mindestlohnregelung liegen kann, geben 

zu 46,9% an, weniger als 8,50 Euro bezogen zu haben. Einen Stundenlohn 

zwischen 8,50 Euro und 9 Euro bezogen sie entsprechend seltener (22,2%) als 

Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug, während die Anteile der höheren 

Stundenlohnklassen ähnlich verteilt sind wie bei den Mini-Jobber/-innen, die sich 

derzeit im SGB II-Bezug befinden (vgl. Abb. 44).  
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ABB. 45: MONATLICHES EINKOMMEN 

 

 

In allen Vergleichsgruppen erzielt der jeweils größte Anteil der Befragten ein 

Einkommen aus ihrem Mini-Job in Höhe von 400 bis 450 Euro. Bei den Mini-

Jobber/-innen ist dieser Anteil mit 35,1% etwas größer als bei Mini-Jobber/-innen 

im SGB II-Bezug (28,8%) und bei ehemaligen Mini-Jobber/-innen (28,6%). 

Auffällig ist, dass Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug häufiger nur geringe 

monatliche Einkommen erzielen als Mini-Jobber/-innen: Während Mini-Jobber/ 

-innen nur zu 3,4% lediglich bis zu 100 Euro monatlich verdienen, sind es bei 

den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug 12,7%. Bei der Einkommensgruppe 

zwischen 100 Euro und 200 Euro ist der Unterschied nicht mehr ganz so groß, 

aber immer noch erkennbar: Mini-Jobber/-innen verdienen zu 13,2% zwischen 

100 Euro und 200 Euro, während es bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug 

19,2% sind. Einen gewissen Einfluss darauf, dass Mini-Jobber/-innen im SGB II-

Bezug im Schnitt ein geringeres monatliches Einkommen aufweisen als Mini-

Jobber/-innen, dürfte der durchschnittlich etwas geringere Stundenlohnen 

ausüben, den sie beziehen (vgl. Abb. 45).  
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ABB. 46: WÖCHENTLICHE ARBEITSZEIT 

 

 

Die etwas unterschiedliche Verteilung des monatlichen Einkommens aus dem 

Mini-Job zwischen den Vergleichsgruppen findet sich bei der Betrachtung der 

durchschnittlichen Arbeitszeit nur bedingt wieder. Mini-Jobber/-innen im SGB II-

Bezug arbeiten zu 11,7% lediglich bis zu drei Stunden die Woche, während es 

bei den Mini-Jobber/-innen 8,3% sind. Dass sich die Unterschiede im 

monatlichen Verdienst nur bedingt aus der wöchentlichen Arbeitszeit 

rückschließen lassen, spricht für einen größeren Einfluss der Unterschiede beim 

Stundenlohn (vgl. Abb. 46).  
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ABB. 47: BESCHÄFTIGUNGSDAUER 

 

 

Die Beschäftigungsdauer in Mini-Jobs unterscheidet sich zwischen den 

Vergleichsgruppen recht deutlich: Während bei den Mini-Jobber/-innen fast die 

Hälfte der Befragten bereits seit 2011 oder länger in ihrem Mini-Job arbeitet, sind 

es bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug nur etwas mehr als ein Viertel. 

Dieser Unterschied zeigt sich besonders deutlich in den beiden höchsten 

Kategorien der Beschäftigungsdauer: Während Mini-Jobber/-innen zu 21% ihren 

Mini-Job zwischen 2005 und 2009 und 16,1% bereits vor 2005 (und somit vor 

mehr als 10 Jahren) begonnen haben, sind es bei den Mini-Jobber/-innen im 

SGB II-Bezug 9,7% bzw. 5,7%. Dementsprechend hoch ist der Anteil der Mini-

Jobber/-innen im SGB II-Bezug, die erst seit kurzem in ihrem aktuellen Mini-Job 

arbeiten: 51% haben ihren Mini-Job 2014 oder 2015 angetreten, während es bei 

den Mini-Jobber/-innen nur 32,7% sind.  

 

Auch den ehemaligen Mini-Jobber/-innen wurde die Frage gestellt, seit wann sie 

ihren Mini-Job ausübten. Auffällig an den Ergebnissen ist, dass ein großer Anteil 

der ehemaligen Mini-Jobber/-innen (35,9%) ihren Mini-Job erst 2014 oder 2015 

angefangen hat. Weitere 34,6% traten ihren Mini-Job 2012 oder 2013 an. Somit 

ist die Verweildauer im Mini-Job bei dem Großteil der ehemaligen Mini-Jobber/ 

-innen relativ kurz gewesen (vgl. Abb. 47).  

 

Beschäftigungs-
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ABB. 48: ZUFRIEDENHEIT MIT DEN ARBEITSBEDINGUNGEN 

 

 

In allen Vergleichsgruppen ist der überwiegende Teil der Befragten mit den 

Arbeitsbedingungen im Mini-Job zufrieden. Bei den Mini-Jobber/-innen ist es mit 

88,9% der größte Anteil. Ehemalige Mini-Jobber/-innen waren mit den 

Bedingungen etwas häufiger (24,2%) unzufrieden als die beiden anderen 

Gruppen (vgl. Abb. 48). Ob darin allerdings ein Grund zu sehen ist, warum sie 

ihren Mini-Job nicht mehr ausüben, ist fraglich.  

 

Auch auf die Frage, wie sie sich im Vergleich zu ihren 

sozialversicherungspflichtigen Kolleginnen/Kollegen fühlen, antwortet der jeweils 

größte Anteil, dass sie sich als gleichgestellt empfinden. Bei den Mini-Jobber/-

innen sind es mit 81% etwas mehr als bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-

Bezug (71,8%) und den ehemaligen Mini-Jobber/-innen (73,8 %). Auch fühlen 

sich anteilig etwas mehr Mini-Jobber/-innen im Betrieb besser gestellt als ihre 

sozialversicherungspflichtigen Kolleginnen/Kollegen (6%) im Vergleich zu Mini-

Jobber/-innen im SGB II-Bezug (1,5%) und ehemaligen Mini-Jobber/-innen 

(2,4%).  

 

Die meisten Teilnehmer/-innen (74,4%) sprechen bei ihrem/n Arbeitgeber/ 

-innen die Dinge an, die sie stören. Die ehemaligen Mini-Jobber/-innen haben das 

bei ihrem Mini-Job sogar zu 83,7% getan. Die Personen, die die Aspekte, die sie 

stören, nicht ansprechen, geben als Grund an, dass dies im Betrieb „so üblich 

wäre“ (43,4%). Mini-Jobber im SGB II-Bezug geben etwas häufiger an, Angst zu 

haben, ihren Mini-Job zu verlieren (35,8%) als Mini-Jobber/-innen (25 %). Da 

die meisten Befragten aber das Gespräch mit ihren Arbeitgeber/-innen hierzu 
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suchen, haben nur wenige Teilnehmer/-innen innerhalb der einzelnen Gruppen 

diese Frage beantwortet, sodass ein Vergleich nur bedingt 

verallgemeinerungsfähig ist.  

 

 

Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse:  

 

 (Nur) 74,7% der Mini-Jobber/-innen verfügen über einen schriftlichen 

Arbeitsvertrag.  

 Etwas mehr als ein Drittel aller Mini-Jobber/-innen bekommt Überstunden 

nicht vergütet. Bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug liegt der Anteil 

mit 41,2% deutlich höher als bei den Mini-Jobber/-innen (30,7%).  

 Auch „zusätzliche Leistungen“ wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld bekommen 

Mini-Jobber/-innen etwas häufiger als Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug.  

 31,6 % erhalten über ihr Arbeitsentgelt hinaus keine weiteren Leistungen 

(inkl. gesetzlich vorgeschriebener Leistungen). Bei den Mini-Jobber/-innen im 

SGB II-Bezug liegt dieser Anteil mit 36,9% noch höher. 

 46,6% der Mini-Jobber/-innen insgesamt bekommen einen Stundenlohn in 

Höhe des Mindestlohns oder knapp darüber.  

 Der größte Anteil aller Vergleichsgruppen verdient monatlich zwischen 400 

Euro und 450 Euro. Bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug sind 

kleinere Einkommensgruppen (27,5%) jedoch etwas häufiger vertreten als bei 

Mini-Jobber/-innen (24,9%).  

 43,2% der Mini-Jobber/-innen sind erst relativ kurz im Mini-Job beschäftigt. 

Dieser Anteil ist bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug (51%) 

besonders hoch.  

 Der weit überwiegende Anteil der Mini-Jobber/-innen insgesamt ist mit ihren 

Arbeitsbedingungen zufrieden (81,8%). Dies gilt auch für Mini-Jobber/-innen 

im SGB II-Bezug (79,1%). 
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3.2.3. Vergleich der Ergebnisse der Arbeitgeber/-innen- und Mini-

Jobber/-innen-Befragung 

 

Sowohl Arbeitgeber/-innen als auch Mini-Jobber/-innen geben zum weit 

überwiegenden Teil an, dass geringfügige Beschäftigungsverhältnisse mittels 

eines schriftlichen Arbeitsvertrags geschlossen werden. Die Arbeitsbedingungen 

sind somit größtenteils vertraglich fixiert, mehr jedoch auch nicht.  

 

Stark unterscheiden sich die Angaben zur Vergütung von Überstunden. Während 

nur 5% der Arbeitgeber/-innen angeben, dass Überstunden von geringfügig 

Beschäftigten nicht vergütet werden, geben dies von den befragten Mini-Jobber/ 

-innen insgesamt 36,9% an. Wie schon im Kapitel 3.1.3 angemerkt wurde sind 

die Angaben der Unternehmen und der Mini-Jobber/-innen nur bedingt 

vergleichbar, da es sich nicht um bei den befragten Unternehmen angestellte 

geringfügig Beschäftigte handelt; trotzdem ist diese große Diskrepanz 

bemerkenswert.  

 

Leistungen, auf die auch für Mini-Jobber/-innen eigentlich ein gesetzlicher 

Anspruch besteht, wie bezahlter Urlaub und Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, 

werden laut Angabe der Unternehmen zu 63,9% bzw. zu 63,4% gezahlt. Diese 

Angaben sind etwas höher als bei den Mini-Jobber/-innen (55,8% bzw. 52,8%), 

bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug sind es deutlich weniger (33,4% 

bzw. 28,5%). Diese Befunde deuten darauf hin, dass sowohl bei den Mini-

Jobber/-innen als auch bei den Unternehmen das Bewusstsein über die 

gesetzliche Anspruchsregelung nicht flächendeckend vorherrscht oder aber 

bewusst nicht eingehalten wird.  

 

Insgesamt geben die Unternehmen wesentlich häufiger an, „zusätzliche 

Leistungen“, wie bspw. Weihnachts- oder Urlaubsgeld zu bezahlen als die Mini-

Jobber/-innen insgesamt angeben zu beziehen.  

 

Die Angaben zu den Bruttostundenlöhnen der Unternehmen und der Mini-

Jobber/-innen unterscheiden sich nur zu gewissen Teilen. Beide Seiten geben zum 

größten Teil (65,9% der Arbeitgeber/-innen und 70,6% der Mini-Jobber/-innen) 

Stundenlöhne in der Höhe von 8,50 Euro bis 10 Euro an. Mini-Jobber/-innen 

geben aber anteilig häufiger geringere Stundenlöhne an als die Arbeitgeber/-innen.  
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3.3. Motivlage und Ausweitungspotenzial  

 

Ein besonderes Interesse, das mit dieser Studie verfolgt wird, ist zum einen zu 

analysieren, warum Arbeitgeber/-innen Mini-Jobs anbieten und Mini-Jobber/ 

-innen in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, und zum anderen 

auszuloten, inwieweit ein Ausweitungspotenzial von geringfügiger Beschäftigung 

zu sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung besteht. Sowohl die Arbeitgeber/ 

-innen- als auch die Mini-Jobber/-innen-Befragung wird in diesem Kapitel 

diesbezüglich ausgewertet und in einem komparativen Schritt gegenübergestellt.  

 

 

3.3.1. Ergebnisse der Arbeitgeber/-innen-Befragung 

 

ABB. 49: GRÜNDE FÜR DIE EINSTELLUNG VON GERINGFÜGIG BESCHÄFTIGTEN 

 

Hinweis: Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Die Prozentangaben können zusammen über 

100% betragen.  

 

Der am häufigsten genannte Grund für die Einstellung von geringfügig 

Beschäftigten ist, dass die Anstellung als Mini-Jobber/-in auf Wunsch der 

entsprechenden Person erfolgt sei (42,3%). Flexible Einsatzmöglichkeiten der 

Mitarbeiter/-innen werden aber fast genauso häufig angeben (41,8%) und auch 

die Abdeckung von Auftragsspitzen ist mit 36,2% eine relativ häufig genannte 

Begründung. Die Abdeckung von Randarbeitszeiten führen 22,1% der 

Unternehmen an. Geringer bürokratischer Aufwand bei der Beschäftigung von 

Mini-Jobber/-innen ist für 14,6% ein Motivationsgrund für die Beschäftigung von 

Mini-Jobber/-innen. Eine Kostenersparnis sowie eine verlängerte Probezeit für 

Gründe für die 

Einstellung von 
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umfangreichere Beschäftigung spielen für die Unternehmen kaum eine Rolle (vgl. 

Abb. 49).  

ABB. 50: VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE AUSWEITUNG DES ARBEITSVOLUMENS 

 

Hinweis: Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Die Prozentangaben können zusammen über 

100% betragen.  

 

Insgesamt 51% und somit ca. die Hälfte der befragten Unternehmen geben an, 

dass für geringfügig Beschäftigte generell die Möglichkeit besteht, ihr 

Arbeitsvolumen auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auszuweiten. 

Dieser Anteil ist bei Unternehmen des Sektors wirtschaftliche Dienstleistungen 

mit 56,6% etwas höher als bei den Unternehmen anderer Sektoren. Kleinere 

Unternehmen, in den Mini-Jobber/-innen anteilig besonders stark vertreten sind 

(vgl. Kapitel 3.1.1, Abb. 21), äußern sich etwas seltener zustimmend zu dieser 

Frage. Insgesamt fallen die Unterschiede sowohl nach Sektoren als auch nach 

Unternehmensgröße aber relativ gering aus.  

 

Als Voraussetzung für die Ausweitung des Arbeitsvolumens zu einer 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung benennen die Unternehmen, für die 

eine Ausweitung generell denkbar wäre, mit 75,3% als wichtigste Voraussetzung 

die Bewährung als gute Arbeitskraft. Eine verbesserte Auftragslage ist für 59,8% 

der Unternehmen entscheidend. Ein fester Bestandteil der Personalpolitik ist die 

Ausweitung von Mini-Jobs immerhin in 30,9% der befragten Unternehmen. Die 

Bereitschaft zur Weiterbildung des/der Mitarbeiter/-in ist nur für 15,5% der 

Unternehmen von Bedeutung. Eine externe Förderung durch das Jobcenter oder 

die Arbeitsagentur benennen 13,4% der Unternehmen als Voraussetzung (vgl. 

Abb. 50).  
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Da Mini-Jobber/-innen zu großen Teilen als An- und Ungelernte in den 

Unternehmen arbeiten (vgl. Kapitel 3.1.1, Abb. 25), wurden die Arbeitgeber/ 

-innen gefragt, welchen Aufwand sie für die Besetzung einer Fachkraftstelle höher 

einschätzen: Die Qualifizierung einer/-s bereits im Unternehmen beschäftigten, 

angelernten Mini-Jobbers/-in oder die Neueinstellung einer ausgebildeten 

Fachkraft? Das Meinungsbild der Unternehmen zu dieser Frage ist sehr 

ausgewogen: 48,4% schätzen den Qualifizierungsaufwand einer Mini-Job-Kraft 

höher ein, 51,6% hingegen die Neueinstellung einer ausgebildeten Fachkraft. 

 

 

Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse:  

 Die von den befragten Unternehmen am häufigsten geäußerte Begründung für 

die Beschäftigung von Mini-Jobber/-innen (42,3%): Dies wird/ wurde so von 

den Mitarbeiter/-innen gewünscht.  

 Flexible Einsatzmöglichkeiten (41,8%) und Abdeckung von Auftragsspitzen 

(36,2%) sind weitere häufig genannte Gründe für die Beschäftigung von Mini-

Jobber/-innen.  

 51% der befragten Unternehmen bieten ihren geringfügig Beschäftigten 

grundsätzlich die Möglichkeit an, ihren Beschäftigungsumfang auszuweiten. 

Große Unterschiede zwischen den Sektoren und Unternehmensgrößen 

bestehen nicht.  

 Die wichtigste Voraussetzung für die Ausweitung des Beschäftigungsumfangs: 

Die Bewährung als gute Arbeitskraft (75,3%), gefolgt von einer Verbesserung 

der Auftragslage (59,8%).  

 Eine externe Förderung des Jobcenters oder der Arbeitsagentur erscheint für 

die Ausweitung des Beschäftigungsumfangs von relativ geringer Bedeutung. 

13,4% der Unternehmen, die generell gewillt sind geringfügige in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umzuwandeln, geben eine 

Förderung als Voraussetzung an.  

 Das Meinungsbild der Unternehmen zum Qualifikationsaufwand einer 

Fachkraftstelle ist sehr ausgewogen: Ungefähr die Hälfte schätzt den 

Auswand der Qualifizierung eines/ einer bereits im Unternehmen 

beschäftigten Mini-Jobber/-in höher ein, während die andere Hälfte die 

Neueinstellung einer ausgebildeten Fachkraft als aufwändiger beurteilt.  
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3.3.2. Ergebnisse der Mini-Jobber/-innen-Befragung 

 

ABB. 51: GRÜNDE FÜR DIE AUFNAHME EINES MINI-JOBS 

Gründe 

insgesamt 
ehemalige Mini-

Jobber/-innen 

Mini-Jobber/-

innen 

Mini-Jobber/-

innen im  

SGB II-Bezug 

n in % n in % n in % n in % 

Hinzuverdienst zu eigenen 

(anderweitig erzielten) 

Einkommen 

234 35,8% 30 34,5% 117 57,1% 87 24,1% 

Hinzuverdienst zu anderen 

Einkommen in der Familie 
171 26,2% 20 23,0% 71 34,6% 80 22,2% 

Arbeitserfahrung sammeln 122 18,7% 19 21,8% 25 12,2% 78 21,6% 

weniger Abzüge vom ALG II 71 10,9% 6 6,9% 0 0,0% 65 18,0% 

im Betrieb einen "Fuß in die 

Tür kriegen" und dann später 

mehr arbeiten 

141 21,6% 20 23,0% 16 7,8% 105 29,1% 

nichts anders gefunden 167 25,6% 19 21,8% 29 14,1% 119 33,0% 

Arbeitgeber/-innen bietet 

keinen höheren 

Beschäftigungsumfang an 

92 14,1% 7 8,0% 13 6,3% 72 19,9% 

Rahmenbedingungen 

(Mobilität, Kinder) lassen 

nicht mehr zu 

79 12,1% 7 8,0% 20 9,8% 52 14,4% 

Pflege von Angehörigen lässt 

nicht mehr zu 
21 3,2% 0 0,0% 5 2,4% 16 4,4% 

Vermittlungsvorschlag vom 

Arbeitsamt/ Jobcenter 
20 3,1% 0 0,0% 1 0,5% 19 5,3% 

flexible Arbeitszeiten 104 15,9% 7 8,0% 34 16,6% 63 17,5% 

Hinweis: Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Die Prozentangaben können zusammen über 

100% betragen.  

 

Die am häufigsten genannten Gründe für die Aufnahme eines Mini-Jobs aller 

Befragten sind der Hinzuverdienst zu eigenem Einkommen (35,8%) sowie zu 

anderen Einkommen in der Familie (26,2%). Am dritthäufigsten (25,6%) wird 

angegeben, nichts anderes gefunden zu haben. 

 

Der Hinzuverdienst zu eigenem Einkommen wird besonders häufig von Mini-

Jobber/-innen (57,1%) genannt, während bei den ehemaligen Mini-Jobber/-innen 

(34,5%) und bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug (24,1%) dieser Grund 

vergleichsweise selten angegeben wird. Es wurde nicht explizit gefragt, welche Art 

von Einkommen (Erwerbseinkommen, Renten etc.) durch den Mini-Job ergänzt 

werden soll. Da aber fast die Hälfte der befragten Mini-Jobber/-innen einer 

weiteren Erwerbstätigkeit nachgeht (vgl. Kapitel 3.1.2, Abb. 32), ist es 

naheliegend, dass ein großer Anteil anderweitige Erwerbseinkommen mit 

Einkommen aus dem Mini-Job aufstockt. Auch die Ergänzung von Einkommen 

anderer Familienmitglieder geben Mini-Jobber/-innen mit 34,6% etwas häufiger 

an als ehemalige Mini-Jobber/-innen (23%) und Mini-Jobber/-innen im SGB II-

Bezug (22,2%).  

Gründe für die 
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Der am häufigsten genannte Grund von Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug für 

die Aufnahme eines Mini-Jobs ist, nichts anderes gefunden zu haben. Während 

Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug diese Begründung zu einem Drittel anführen, 

sind es bei den ehemaligen Mini-Jobber/-innen 21,8% und den Mini-Jobber/ 

-innen sogar nur 14,1%. Auch der Aussage, dass das Unternehmen den 

Befragten keinen höheren Beschäftigungsumfang als einen Mini-Job anbiete, 

stimmen Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug mit 19,9% wesentlich häufiger zu 

als Mini-Jobber/-innen (6,3%) und ehemalige Mini-Jobber/-innen (8%). 

Begründungen, die auf eine Verbesserung der (längerfristigen) Berufsperspektive 

zielen, wie Arbeitserfahrung sammeln oder im Betrieb einen Fuß in die Tür 

bekommen zu wollen, um später mehr zu arbeiten, geben Mini-Jobber/-innen im 

SGB II-Bezug (21,6% bzw. 29,1%) und ehemalige (21,8% bzw. 23%) 

wesentlich häufiger an als Mini-Jobber/-innen (12,2% bzw. 7,8%). Diese 

Befunde legen nah, dass der Anteil der Befragten, die eine geringfügige 

Beschäftigung nicht in erster Linie verfolgt haben, bei den Mini-Jobber/-innen im 

SGB II-Bezug und den ehemaligen Mini-Jobber/-innen um einiges höher liegt als 

bei den Mini-Jobber/-innen.  

 

Flexible Arbeitszeiten führen insgesamt 15,9% der Befragten als Begründung für 

die Aufnahme eines Mini-Jobs an. Während es bei den ehemaligen Mini-Jobber/ 

-innen nur 8% sind, geben dies Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug zu 17,5% 

und Mini-Jobber/-innen zu 16,6% an.  

 

Rahmenbedingungen wie Kinder oder Mobilität führen mit 14,4% Mini-Jobber/ 

-innen im SGB II-Bezug häufiger an, als Mini-Jobber/-innen (9,8%) und 

ehemalige Mini-Jobber/-innen (8%). Frauen geben Rahmenbedingungen etwas 

häufiger als Begründung für die Aufnahme eines Mini-Jobs an als Männer: Bei 

den Mini-Jobberinnen im SGB II-Bezug sind es 18,5% und bei den Mini-

Jobberinnen 13,1%, während es bei den ehemaligen Mini-Jobberinnen nur 8,6% 

sind. Eine größere Bedeutung nimmt diese Begründung für Befragte mit Kindern 

bis 14 Jahren ein: Hier sind es mit 34,4% am häufigsten die Mini-Jobber/-innen, 

die diese Begründung angeben, gefolgt von den Mini-Jobber/-innen im SGB II-

Bezug (24,3%) und den ehemaligen Mini-Jobber/-innen (22,7%).  

 

Die Pflege von Angehörigen spielt nur eine untergeordnete Rolle: lediglich 4,4% 

der Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug und 2,4% der Mini-Jobber/-innen 

nehmen hierauf Bezug. Bei den ehemaligen Mini-Jobber/-innen ist es niemand. 

 

Dass die Abzüge von Arbeitslosengeld II bei einem Mini-Job geringer ausfallen als 

bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung geben 18% der Mini-

Jobber/-innen im SGB II-Bezug als Begründung an. Bei den ehemaligen Mini-

Jobber/-innen, die während ihrer geringfügigen Beschäftigung ebenfalls 

überwiegend Leistungen des Jobcenter bezogen haben, hatte diese Begründung 

nur für 6,9% eine Bedeutung. Auch die Vermittlungsvorschläge der Jobcenter 

scheinen nur einen geringen Einfluss auf die Aufnahme eines Mini-Jobs zu haben. 
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Nur 5,3% der Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug geben hierzu einen 

Vermittlungsvorschlag als Begründung an, bei den ehemaligen Mini-Jobber/-innen 

ist es niemand (vgl. Abb. 51).  

 

ABB. 52: WUNSCH MEHR ZU ARBEITEN 

 

 

Die Frage, ob man im bestehenden Mini-Job gerne mehr arbeiten möchte, wurde 

nur Mini-Jobber/-innen und Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug gestellt. Die 

Antworten der beiden Vergleichsgruppen unterscheiden sich dabei sehr stark. 

Während 66,8% der Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug angeben, in ihrem 

Mini-Job gerne mehr arbeiten zu wollen, sind es bei den Mini-Jobber/-innen 

lediglich 24,5% (vgl. Abb. 52). Differenziert nach Qualifikationsniveau ist der 

Wunsch bei Befragten ohne Berufsabschluss besonders ausgeprägt: Bei den Mini-

Jobber/-innen im SGB II-Bezug sind es 74,5% und bei den Mini-Jobber/-innen 

32,7%. Hier ist zu vermuten, dass bei den Befragten ohne Berufsabschluss der 

Anteil derjenigen, die das geringfügige Beschäftigungsniveau nicht frei gewählt 

haben, besonders hoch ist. Nach Geschlecht betrachtet ist der Wunsch im 

derzeitigen Mini-Job mehr zu arbeiten bei weiblichen Mini-Jobberinnen etwas 

weniger ausgeprägt als bei Männern: Sie geben zu 22,6% an mehr arbeiten zu 

wollen. Bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug findet sich hingegen kein 

Unterschied zwischen den Geschlechtern.  

Wunsch, mehr zu 

arbeiten 
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ABB. 53: GRÜNDE NICHT MEHR ARBEITEN ZU WOLLEN 

 

 

Die Begründung derjenigen Befragten, die nicht mehr arbeiten wollen, 

unterscheiden sich zwischen den Vergleichsgruppen hingegen nur wenig. Die am 

häufigsten genannte Begründung ist, dass mehr Arbeitszeit mit 

Rahmenbedingungen (Kindern, Mobilität etc.) nicht vereinbar ist. Bei den Mini-

Jobber/-innen im SGB II-Bezug sind es mit 53,1% etwas mehr als bei den Mini-

Jobber/-innen (49,2%). Die Begründung, dass Steuern und Abgaben zu stark 

steigen würden, führen 30,5% der Mini-Jobber/-innen und 23,4% der Mini-

Jobber/-innen im SGB II-Bezug an. Dass das Einkommen aus dem Mini-Job 

ausreicht, geben 46,1% der Mini-Jobber/-innen an, aber bemerkenswerter Weise 

auch 35,9% der Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug, welche nicht mehr arbeiten 

wollen (vgl. Abb. 53). Hieraus lassen sich durchaus „Verfestigungstendenzen im 

Grundsicherungsbezug“ erkennen.  
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ABB. 54: ANZAHL DER GEWÜNSCHTEN ARBEITSSTUNDEN IM DERZEITIGEN MINI-JOB 

 

 

Teilnehmer/-innen, welche die Angabe gemacht haben, in ihrem derzeitigen Mini-

Job gerne mehr arbeiten zu wollen, wurden auch gefragt, wie viele Stunden sie 

arbeiten wollen würden. Die Anzahl der Befragten, die 35 Stunden und mehr und 

somit Vollzeit arbeiten wollen, ist mit 33,3% bei den Mini-Jobber/-innen im 

SGB II-Bezug wesentlich größer als bei den Mini-Jobber/-innen (10,9%). Der 

jeweils größte Anteil würde gerne zwischen 15 und 25 Stunden und somit Teilzeit 

arbeiten. Der Anteil liegt mit 54,3% bei den Mini-Jobber/-innen jedoch 

wesentlich höher als bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug (36,3%) (vgl. 

Abb. 54).  
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ABB. 55: ÄUßERUNG DES WUNSCHES MEHR ZU ARBEITEN GEGENÜBER DEM/DER ARBEITGEBER/-IN 

 

 

Während Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug, die generell den Wunsch hegen, in 

ihrem Mini-Job mehr zu arbeiten, dies auch zu 84,7% bei ihren Arbeitgeber/ 

-innen angesprochen haben, sind es bei den Mini-Jobber/-innen nur 55,6% (vgl. 

Abb. 55).  
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ABB. 56: ENTGEGNUNG DES/ DER ARBEITGEBER/-IN AUF DEN WUNSCH NACH AUSWEITUNG DES 

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMENS  

 

 

Abbildung 56 verdeutlicht die Entgegnungen der Arbeitgeber/-innen auf diesen 

Wunsch. Die jeweils häufigste Antwort der Arbeitgeber/-innen war, dass eine 

Ausweitung des Beschäftigungsumfangs nicht möglich sei. Mini-Jobber/-innen 

erhielten mit 60% diese Antwort besonders häufig, während es bei den Mini-

Jobber/-innen im SGB II-Bezug 52,6% sind. In Aussicht gestellt wurde eine 

Ausweitung des Beschäftigungsvolumens gegenüber Mini-Jobber/-innen im 

SGB II-Bezug (47,4%) besonders häufig. Mini-Jobber/-innen wurde diese Antwort 

zu 40% gegeben. Entsprochen wurde dem Wunsch nach Ausweitung (auch 

innerhalb des geringfügigen Beschäftigungsumfangs) in keinem Fall.  

 

ABB. 57: ENTGEGNUNG DES/ DER ARBEITGEBER/-IN AUF DEN WUNSCH NACH AUSWEITUNG DES 

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMENS – EHEMALIGE MINI-JOBBER/-INNEN 

 



Struktur, Rahmenbedingungen und Hintergründe von Mini-Jobs in der Region Münsterland  November 2015 

 

 

   

76 

Auch ehemalige Mini-Jobber/-innen wurden gefragt, ob sie, falls sie den Wunsch 

nach Ausweitung des Beschäftigungsumfangs in ihrem Mini-Job hatten, dies auch 

bei ihren Arbeitgeber/-innen angesprochen haben. 64,4% der ehemaligen Mini-

Jobber/-innen geben an, diesen Wunsch dem/ der Arbeitgeber/-in gegenüber 

geäußert zu haben.  

 

Ehemaligen Mini-Jobber/-innen wurde ihrem Wunsch zu 30,8% entsprochen (vgl. 

Abb. 57). In diesen Fällen scheint der Mini-Job zu einer sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigung ausgeweitet worden zu sein. Der Verbleib und die 

derzeitige (Erwerbs-)Situation der ehemaligen Mini-Jobber/-innen werden im 

Kapitel 3.4 vertiefend untersucht.  

 

 

ABB. 58: VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE AUSWEITUNG DES BESCHÄFTIGUNGSVOLUMENS
17

 

Voraussetzungen 

insgesamt 

ehemalige 

Mini-Jobber/-

innen 

Mini-Jobber/-

innen 

Mini-Jobber/-

innen im  

SGB II-Bezug 

absolut in % absolut in % absolut in % Absolut in % 

gesicherte 

Kinderbetreuung 
115 21,0% 13 18,1% 24 16,6% 78 23,6% 

Einverständnis der 

Familie 
52 9,5% 3 4,2% 28 19,3% 21 6,3% 

es muss sich finanziell 

lohnen 
435 79,4% 57 79,2% 118 81,4% 260 78,5% 

Tätigkeit muss meiner 

Qualifikation 

entsprechen 

161 29,4% 19 26,4% 29 20,0% 113 34,1% 

gut erreichbarer 

Arbeitsplatz 
241 44,0% 15 20,8% 50 34,5% 176 53,2% 

angemessene 

Einarbeitung 
119 21,7% 9 12,5% 13 9,5% 97 29,3% 

Unterstützung durch 

Wiedereinstiegs- 

programme 

44 8,0% 1 1,4% 6 4,1% 37 11,2% 

flexible Arbeitszeiten 157 28,6% 11 15,3% 45 31,0% 101 30,5% 

Hinweis: Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Die Prozentangaben können zusammen über 

100% betragen.  

 

Die weitere Frage nach den Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die 

Befragten mehr arbeiten, bezog sich sowohl auf die Möglichkeit einer Ausweitung 

des Mini-Jobs im selben Betrieb als auch auf die Aufnahme einer 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bei einem/ einer anderen 

Arbeitgeber/-in. Bei den ehemaligen Mini-Jobber/-innen war diese Frage auf ihre 

damalige Erwerbssituation im Mini-Job bezogen. 

 

                                            

17
 Die Frage nach den Bedingungen für eine Ausweitung des Beschäftigungsvolumens wurde allen 

Teilnehmer/-innen gestellt und bezog sich nicht auf die Antwort darauf, ob die Befragten in ihrem 

derzeitigen Mini-Job gerne mehr arbeiten würden.  

Voraussetzungen, 

um mehr zu 

arbeiten 
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Die mit Abstand am häufigsten genannte Voraussetzung ist, dass es sich 

finanziell lohnen muss (79,4%). Dieser Voraussetzung stimmen alle 

Vergleichsgruppen ungefähr in gleichem Ausmaß zu.  

 

Mit 44% Zustimmung ist ein gut erreichbarer Arbeitsplatz die am zweithäufigsten 

genannte Vorrausetzung für die Ausweitung des Beschäftigungsvolumens. Mini-

Jobber/-innen im SGB II-Bezug geben mit 53,2% diese Begründung wesentlich 

häufiger an als ehemalige Mini-Jobber/-innen (20,8%). Die ehemaligen Mini-

Jobber/-innen scheinen somit etwas „mobiler“ zu sein als Mini-Jobber/-innen im 

SGB II-Bezug. Ein Umstand, der für die Mobilitätsfrage im Zusammenhang mit 

dem SGB II als bedeutender Befund bewertet werden kann.  

 

Auch flexible Arbeitszeiten sind für Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug (30,5%) 

und Mini-Jobber/-innen (31%) wesentlich bedeutender als für ehemalige Mini-

Jobber/-innen (15,3%).  

 

Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug geben mit 34,1% häufiger an, dass die 

Tätigkeit, die sie mit höherem Arbeitsvolumen ausführen, ihrer Qualifikation 

entsprechen muss als die anderen beiden Vergleichsgruppen (26,4% bzw. 20%).  

 

Angemessene Einarbeitung ist für Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug (29,3%) 

wesentlich bedeutender als für die anderen Vergleichsgruppen (12,5% bzw. 

9,5%). Befragte ohne Berufsabschluss geben insgesamt etwas häufiger eine 

angemessene Einarbeitung als Voraussetzung an als Teilnehmer/-innen mit 

qualifizierter Berufsausbildung. Zwar zählen Wiedereinstiegsprogramme in allen 

Vergleichsgruppen zu den am seltensten genannten Voraussetzungen zur 

Ausweitung des Beschäftigungsvolumens, Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug 

geben aber auch dies mit 11,2% wesentlich häufiger an als Mini-Jobber/-innen 

(4,1%) und ehemalige Mini-Jobber/-innen (1,4%).  

 

Eine gesicherte Kinderbetreuung ist für 21% der Befragten eine Voraussetzung für 

die Ausweitung des Beschäftigungsumfangs. Der Anteil liegt mit 23,6% bei den 

Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug am höchsten, gefolgt von ehemaligen Mini-

Jobber/-innen mit 18,1%. Bei den Mini-Jobber/-innen sind es 16,6%. Bei den 

Befragten mit Kindern unter 14 Jahren liegt der Anteil derer, für die eine 

gesicherte Kinderbetreuung eine Voraussetzung ist, mit insgesamt 47% 

erwartungsgemäß deutlich höher. Bei den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug 

sind es 50%, während es bei den Mini-Jobber/-innen und den ehemaligen Mini-

Jobber/-innen jeweils 35,7% sind.  

 

Das Einverständnis der Familie hingegen ist für Mini-Jobber/-innen (19,3%) 

wesentlich bedeutender als für die beiden anderen Vergleichsgruppen (4,2% bzw. 

6,3%) (vgl. Abb. 58).  
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ABB. 59: INKAUFNAHME EINES LÄNGEREN ARBEITSWEGS 

 

 

In Hinblick auf die Möglichkeit der Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsstelle mit höherem Beschäftigungsvolumen bei einem/einer anderen 

Arbeitgeber/-in, wurden die Teilnehmer/-innen gefragt, ob sie bereit wären dafür 

einen längeren Arbeitsweg in Kauf zu nehmen. In Bezug auf die Frage zeigen sich 

insbesondere Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug flexibel: 73,6% äußern sich 

zustimmend. Von den ehemaligen Mini-Jobber/-innen geben mit 54,7% weniger 

Personen an, während ihrer Beschäftigung im Mini-Job bereit gewesen zu sein, 

einen längeren Arbeitsweg in Kauf zu nehmen. Bei den Mini-Jobber/-innen sind 

es mit 35,7% sogar noch weniger (vgl. Abb. 59). Die Befragten, die generell 

bereit wären, einen längeren Arbeitsweg in Kauf zu nehmen, geben größtenteils 

an, einen Arbeitsweg von 10-20 km (38,4%) akzeptieren zu können. Weitere 

31,4% sind sogar bereit, mehr als 20 km Arbeitsweg hierfür zurückzulegen. 

Dieser Befund überrascht vor dem Hintergrund, dass insgesamt 44% einen gut 

erreichbaren Arbeitsplatz als Voraussetzung für die Ausweitung des 

Beschäftigungsvolumens angegeben haben (vgl. Abb. 58) und derzeit 

überwiegend recht kurze Arbeitswege zurücklegen müssen (vgl. Kapitel 3.1.2, 

Abb. 38). Eine gute Erreichbarkeit muss also nicht zwingend unter dem Aspekt 

der Wegstrecke als solcher gesehen werden.  
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Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse:  

 

 Der Hinzuverdienst zu eigenem oder anderweitigem Einkommen in der 

Familie sind insgesamt die bedeutendsten Motivlagen für die Aufnahme eines 

Mini-Jobs. Am häufigsten werden diese Begründungen von Mini-Jobber/ 

-innen (57,1% bzw. 34,6%) geäußert, während es bei den Mini-Jobber/ 

-innen im SGB II-Bezug (24,1% bzw. 22,2%) wesentlich weniger sind.  

 Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug geben am häufigsten an (33%), den 

Mini-Job aufgenommen zu haben, da sie nichts anderes gefunden hätten.  

 Geringere Abzüge vom Arbeitslosengeld II und Vermittlungsvorschläge vom 

Jobcenter haben mit 3,1% einen geringen Einfluss auf die Aufnahme eines 

Mini-Jobs.  

 Während mehr als zwei Drittel der Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug in 

ihrem derzeitigen Mini-Job gerne mehr arbeiten würden, ist es bei den Mini-

Jobber/-innen nur ein Viertel. Somit scheint die „Freiwilligkeit“ der 

Beschäftigung bei den Mini-Jobber/-innen wesentlich stärker ausgeprägt zu 

sein als bei den Leistungsbezieher/-innen. 

 Während von den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug, die in ihrem Mini-Job 

gerne mehr arbeiten würden, 33% ihr Beschäftigungsvolumen am liebsten auf 

eine Vollzeittätigkeit ausweiten würden, sind es bei den Mini-Jobber/-innen 

nur 10,9%. Somit möchten die meisten Befragten dem Wunsch, mehr zu 

arbeiten, am liebsten in Form einer Teilzeittätigkeit nachgehen.  

 Bei den Befragten, die angeben, nicht mehr arbeiten zu wollen, ist die 

häufigste Begründung (50,5%), dass ein größerer Beschäftigungsumfang mit 

den Rahmenbedingungen wie Kindern oder Mobilität nicht vereinbar wäre.  

 Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug geben mit 84,7% deutlich häufiger an, 

ihren Wunsch, mehr arbeiten zu wollen, im Betrieb bereits angesprochen zu 

haben als Mini-Jobber/-innen (55,6%). Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug 

wurde die Ausweitung des Beschäftigungsumfangs von Arbeitgeber/-innen 

zudem etwas häufiger in Aussicht gestellt (47,4%).  

 Bei der grundlegenden Voraussetzung, um mehr zu arbeiten, sind sich die 

Befragten einig: ca. 80% geben an, dass es sich finanziell lohnen muss.  

 Für etwas mehr als die Hälfte der Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug ist ein 

gut erreichbarer Arbeitsplatz eine zentrale Voraussetzung für die Ausweitung 

des Beschäftigungsvolumens.  

 Eine gesicherte Kinderbetreuung ist bei der Ausweitung des 

Beschäftigungsvolumens für 21% der Befragten relevant.  

 Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug sind mit 73,6% wesentlich häufiger 

bereit für die Ausweitung des Beschäftigungsumfangs einen weiteren 

Arbeitsweg in Kauf zu nehmen als Mini-Jobber/-innen (35,7%).  
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3.3.3. Vergleich der Ergebnisse der Arbeitgeber/-innen- und der Mini-

Jobber/-innen-Befragung 

 

Die Frage nach den Motivlagen wurde sowohl Arbeitgeber/-innen als auch Mini-

Jobber/-innen gestellt. Die von den Unternehmen am häufigsten geäußerte 

Begründung für die Beschäftigung von Mini-Jobber/-innen ist, dass der 

geringfügige Beschäftigungsumfang von den entsprechenden Mitarbeiter/-innen 

gewünscht worden sei (42,3%). Dies steht nicht unbedingt im Einklang mit den 

Befragungsergebnissen der Mini-Jobber/-innen, welche z.B. nur zu 12,1% 

angeben, dass Rahmenbedingungen wie Kinder oder Mobilität keinen größeren 

Beschäftigungsumfang zulassen. Eventuell sind es gerade diejenigen Mini-

Jobber/-innen, die etwas zu eigenem Einkommen oder Einkommen der Familie 

hinzuverdienen, die Mini-Jobs gezielt nachfragen. Mit Sicherheit kann dies aber 

nicht festgestellt werden. Zudem geben insgesamt 25,6% der Mini-Jobber/-innen 

an, nichts anderes als einen Mini-Job gefunden zu haben. Weitere 14,1% 

begründen ihre Anstellung als Mini-Jobber/-innen damit, dass der Betrieb keinen 

höheren Beschäftigungsumfang anbietet/ angeboten hat. Diese Mini-Jobber/-innen 

haben ihre geringfügige Beschäftigung somit nicht in erster Linie „freiwillig“ 

gewählt.  

 

Ca. die Hälfte der Arbeitgeber/-innen äußert, dass für geringfügig Beschäftigte in 

ihrem Unternehmen generell die Möglichkeit bestünde, ihren 

Beschäftigungsumfang auszuweiten. Als wichtigste Voraussetzungen beziehen 

sich diese Arbeitgeber/-innen auf die Bewährung des/der Mini-Jobber/-in als gute 

Arbeitskraft und eine verbesserte Auftragslage. Insbesondere Mini-Jobber/-innen 

im SGB II-Bezug hegen häufig den Wunsch, in ihrem derzeitigen Mini-Job mehr 

zu arbeiten (66,8%). Einem großen Teil der Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug, 

die den Wunsch in ihrem Mini-Job mehr zu arbeiten ihren Arbeitgeber/-innen 

gegenüber geäußert haben, wurde eine Ausweitung auch in Aussicht gestellt 

(46,1%). Somit lassen beide Befragungen durchaus Ausweitungspotenziale der 

Mini-Jobs zu sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen 

erkennen. Aus Sicht der befragten Mini-Jobber/ 

-innen muss aber zum weit überwiegenden Teil die Voraussetzung erfüllt sein, 

dass es sich für sie auch finanziell lohnt.  

 

Motivlagen 

Ausweitungs-

potenzial 
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3.4. Ehemalige Mini-Jobber/-innen: Gründe für die 

Aufgabe des Mini-Jobs  

 

An der Befragung haben sich insgesamt 98 ehemalige Mini-Jobber/-innen 

beteiligt. Ihre soziodemographischen Daten sowie ihre Angaben zu den 

arbeitsvertraglichen Regelungen wurden bereits in den vorherigen Teilen, 

vergleichend mit den anderen Befragungsgruppen, dargestellt. Auf die 

Besonderheiten wird in diesem Abschnitt noch einmal Bezug genommen. 

Hauptsächlich widmet sich dieses Kapitel der Frage, wie es für diese Personen 

nach der Beendigung ihres geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses (beruflich) 

weitergegangen ist. Der weit überwiegende Teil der ehemaligen Mini-Jobber/ 

-innen hat parallel zum Einkommen aus dem Mini-Job ALG II bezogen, ist aber 

zu einem gewissen Zeitpunkt aus dem Leistungsbezug ausgeschieden (siehe 

Definition der Vergleichsgruppen in Kapitel 2.2). Somit ist besonders interessant, 

ob die Befragten den Sprung aus dem Leistungsbezug dauerhaft geschafft haben. 

Zunächst werden die Daten der Befragung spezifisch hinsichtlich dieser 

Fragestellung untersucht. Ergänzend werden drei aus qualitativen Interviews 

gewonnene beispielhafte Fälle von ehemaligen Mini-Jobber/-innen dargestellt, die 

mittlerweile in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis 

arbeiten.  

 

3.4.1. Ergebnisse der Mini-Jobber/-innen-Befragung 

 

Die befragten ehemaligen Mini-Jobber/-innen befinden sich zu einem sehr großen 

Anteil (69,1%) in der Altersklasse von 25-49 Jahren und somit in der 

Haupterwerbsphase. Sie leben, insbesondere im Vergleich mit derzeitigen Mini-

Jobber/-innen im SGB II-Bezug, selten mit einer weiteren Person im Haushalt, die 

Leistungen des Jobcenters bezieht (6,4%), dafür aber häufiger (30,9%) als Mini-

Jobber/-innen im SGB II-Bezug mit Personen, die Einkommen aus 

sozialversicherungspflichtiger Erwerbsarbeit beziehen. Wie alle anderen 

Vergleichsgruppen auch, übten die ehemaligen Mini-Jobber/-innen ihre 

geringfügige Beschäftigung überwiegend im Sektor soziale und persönliche 

Dienstleistungen aus. Große Teile der ehemaligen Mini-Jobber/-innen hatten ihren 

Mini-Job erst vor relativ kurzer Zeit aufgenommen, sodass von recht kurzen 

Beschäftigungsdauern im Mini-Job ausgegangen werden kann.  
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ABB. 60: GRÜNDE FÜR DIE BEENDIGUNG DES MINI-JOBS 

 

Hinweis: Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Die Prozentangaben können zusammen über 

100% betragen.  

 

Mehr als die Hälfte der ehemaligen Mini-Jobber/-innen (54,1%) gaben ihren 

Mini-Job für eine sozialversicherungspflichtige Vollzeit- oder Teilzeitstelle bei 

anderen Arbeitgeber/-innen auf
18

. Weitere 21,6% haben eine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bei Arbeitgeber/-innen ihres Mini-Jobs 

begonnen und 2,7% sind eine Selbstständigkeit eingegangen. Somit war die 

Umwandlung des Mini-Jobs in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 

um einiges seltener als die Aufnahme einer Beschäftigung bei einem/einer 

anderen Arbeitgeber/-in. Weitere 21,6% beendeten ihren Mini-Job ohne ein 

anderes Arbeitsverhältnis aufzunehmen. Insgesamt 14,9% der ehemaligen Mini-

Jobber/-innen wurden entlassen. Anderweitige Gründe, wie Rahmenbedingungen 

oder nicht mehr benötigtes Einkommen, spielen nur eine untergeordnete 

Bedeutung (vgl. Abb. 60).  

                                            

18
 Nur 74 der insgesamt 94 ehemaligen Mini-Jobber/-innen haben die Frage nach dem Grund der 

Beendigung ihres Mini-Jobs beantwortet. Die Prozentangaben beziehen sich auf diese 74 Personen.  

 

Gründe für die 

Beendigung des 

Mini-Jobs 
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ABB. 61: GEGENWÄRTIG ERZIELTE EINKOMMEN (EHEMALIGE MINI-JOBBER/-INNEN) 

 

Hinweis: Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Die Prozentangaben können zusammen über 

100% betragen.  

 

Gegenwärtig erzielen 37,1% der ehemaligen Mini-Jobber/-innen ein Einkommen 

aus Vollzeit und 36% ein Einkommen aus Teilzeit. Ca. ein Viertel der ehemaligen 

Mini-Jobber/-innen dürfte somit gegenwärtig kein Erwerbseinkommen beziehen. 

Leistungen des Jobcenter (Arbeitslosengeld II) beziehen insgesamt 16,9%. Da 

Mehrfachnennungen bei der Frage nach dem Einkommen möglichen waren, 

schließen sich die Einkommensarten nicht aus: Insgesamt haben drei der 

Befragten zusätzlich zu Teilzeitarbeit und eine Person zusätzlich zu Vollzeitarbeit 

Leistungen des Jobcenters bezogen (vgl. Abb. 61).  

 

Derzeit erzieltes 

Einkommen 
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ABB. 62: GRÜNDE FÜR DIE BEENDIGUNG DES MINI-JOBS UND DERZEITIGE ERWERBSSITUATION 

 

Hinweis: Bei beiden Fragen waren Mehrfachnennungen möglich. 

 

Die Abbildung 62
19

 setzt die angegebenen Beendigungsgründe des Mini-Jobs und 

die derzeitigen Einkommensquellen ins Verhältnis. Da die Fallzahlen sehr gering 

sind, wurde auf die Angabe von Prozentzahlen verzichtet.  

 

Aus der Datenlage lässt sich schließen, dass von den Personen, die ihren Mini-

Job für eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgegeben haben (56), 

ca. 48 und somit 85,7% auch gegenwärtig sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt sind. Von den 40 Personen, die als Beendigungsgrund eine Aufnahme 

einer Voll- oder Teilzeittätigkeit bei einem/ einer anderen Arbeitgeber/-in 

angegeben haben, erzielen derzeit 16 Personen Einkommen aus Teilzeit und 18 

Personen aus Vollzeit. Da weitere vier Personen Arbeitslosengeld II beziehen, liegt 

die Vermutung nah, dass diese vier Personen nicht mehr in Arbeit sind. Mit 

Sicherheit kann dies aber nicht behauptet werden, da Mehrfachnennungen bei 

der Frage nach dem derzeitigen Einkommen möglich waren und somit auch ein 

paralleler Bezug von Erwerbseinkommen und ALG II möglich wäre. Von den 16 

Personen, deren Mini-Job in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

umgewandelt wurde, geben 14 Befragte (9 Vollzeit und 5 Teilzeit) an, 

Einkommen aus einem sozialversicherungspflichtigen Job zu beziehen. Eine 

Person bezieht ALG I und zwei ALG II. Von den Befragten, die von den 

Arbeitgeber/-innen ihres Mini-Jobs gekündigt wurden, beziehen fünf Personen 

Einkommen aus sozialversicherungspflichtiger Arbeit (2 Vollzeit und 3 Teilzeit). 

Zwei Befragte beziehen ALG I und drei ALG II (vgl. Abb. 62).  

 

                                            

19
 Die Tabelle stellt nur Antworten der Personen dar, die beide Fragen beantwortet haben.  

 

Angabe 

Gründe 

gesamt 

Teil-

zeit 

Voll-

zeit 

selbst- 

ständige 

Arbeit 

ALG I ALG II 
Unterhalts

zahlungen 

Kinder 

geld 

Ren-

ten 

Kündigung durch Arbeitgeber/-

innen 
(11) 3 2 0 2 3 1 2 1 

Rahmenbedingungen lassen keine 

berufliche Tätigkeit mehr zu 
(3) 0 1 0 0 1 0 0 1 

Einkommen wurde nicht mehr 

benötigt 
(4) 0 3 0 0 0 0 0 0 

Existenzgründung/ 

Selbstständigkeit 
(2) 0 0 1 0 1 0 0 0 

Aufnahme einer anderen Voll- oder 

Teilzeitbeschäftigung 
(40) 16 18 0 0 4 0 3 0 

Umwandlung Mini-Job in 

sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung 

(16) 9 5 0 1 2 1 2 0 

Verbleib der 

ehemaligen Mini-

Jobber/-innen 
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3.4.2. Fallbeispiele 

 

Im bisherigen Kapitel wurde bereits aufgezeigt, wie die weiteren (Erwerbs-) Wege 

der ehemaligen Mini-Jobber/-innen verlaufen sind. Da es auch ein zentrales 

Untersuchungsinteresse dieser Studie ist, zu analysieren, wie ehemaligen Mini-

Jobber/-innen der Weg in ein sozialversicherungspflichtiges 

Beschäftigungsverhältnis gelungen ist, haben wir ergänzende Telefoninterviews 

mit diesen Befragten durchgeführt. Bereits in den Online- und Papier-Befragungen 

wurde nachgehakt, ob die Teilnehmer/-innen gegebenenfalls für ein telefonisches 

Interview zur Verfügung stünden. Nachfolgend werden drei Fallbeispiele 

aufgezeigt: In zwei von diesen Fällen wurde der Mini-Job zu 

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung beim selben Betrieb ausgeweitet, in 

dem anderen Fall wurde eine Beschäftigung bei einem/einer anderen 

Arbeitgeber/-in aufgenommen.  

 

Fall A. 

Herr A. ist zum Zeitpunkt des Interviews 60 Jahre alt. Gearbeitet hat Herr A. 

überwiegend als LKW-Fahrer, auch lange Jahre im Ausland. 2010 ist er aus 

familiären Gründen zurück nach Deutschland gekommen. Zu dem Zeitpunkt war 

es ihm aus gesundheitlichen Gründen bereits nicht mehr möglich als LKW-Fahrer 

zu arbeiten, sodass er sich neu orientieren musste. Über eine Zeitarbeitsfirma hat 

er eine Anstellung in der Druckereibranche gefunden. Nach dem er fast zwei 

Jahre Vollzeit in diesem Bereich gearbeitet hat, wurde er aus betriebsbedingten 

Gründen entlassen und ist arbeitslos geworden. Während dieser Zeit hat er den 

Kontakt zu einem anderen Arbeitgeber in diesem Bereich gesucht, den er aus 

seiner bisherigen Tätigkeit persönlich kannte. Als dieser gehört hat, dass Herr A. 

arbeitslos sei, hat er ihm angeboten auf geringfügiger Basis bei ihm anzufangen. 

Ein höherer Beschäftigungsumfang war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Bei 

dem Unternehmen handelt sich um einen relativ kleinen Betrieb. Herr A. hat 

einige Monate bei diesem Arbeitgeber als Mini-Jobber gearbeitet und parallel 

aufstockende Leistungen vom Jobcenter bezogen. Als das Unternehmen einen 

größeren Auftrag bekommen hat, ist der Arbeitgeber auf Herrn A. zugekommen 

und hat ihm, da er im Mini-Job gute Leistungen erbracht hat, angeboten seinen 

Beschäftigungsumfang auf eine Vollzeitstelle zu erweitern. Nach einiger Zeit, als 

die Auftragslage wieder etwas schlechter wurde, musste Herr A. seine Stunden 

für wenige Monate auf eine Teilzeittätigkeit reduzieren, da ihn der Arbeitgeber 

sonst nicht hätte halten können. Während dieser Zeit hat Herr A. wieder 

aufstockende Leistungen vom Jobcenter bezogen, da der Verdienst aus der 

Teilzeittätigkeit nicht reichte um seinen Lebensunterhalt zu decken. Zum 

Zeitpunkt des Interviews arbeitet Herr A. wieder Vollzeit beim selben Arbeitgeber 

und ist nicht mehr im Leistungsbezug. Herr A. ist der Ansicht, dass er froh sein 

kann, dass er seinen jetzigen Arbeitgeber bereits kannte und dieser seine Arbeit 

beurteilen konnte, da es im fortgeschrittenen Alter sehr schwierig sei, eine neue 

Arbeitsstelle zu finden. Dass sein Arbeitgeber ihm die Ausweitung des 

Beschäftigungsumfangs auf eine Vollzeitstelle angeboten hat, begründet Herr A. 
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zum einen damit, dass sein Arbeitgeber seine Leistungen kannte und er sich 

bewährt habe, zum anderen aber auch mit etwas „Glück“, dass die Auftragslage 

seines Arbeitgebers sich zu dem entsprechenden Zeitpunkt verbessert habe. Allein 

gute Leistungen waren somit keine hinreichende Voraussetzung.  

 

 

Fall B. 

Herr B. ist zum Zeitpunkt des Interviews 27 Jahre alt und hat einen 

Migrationshintergrund. Er ist ohne Schulabschluss von der Schule abgegangen 

und verfügt auch über keinen qualifizierenden Berufsabschluss. Herr B. lebt 

alleine und hat bereits längere Zeit Leistungen vom Jobcenter bezogen, bevor er 

einen Mini-Job aufgenommen hat. Gesucht hatte Herr B. zu diesem Zeitpunkt 

eigentlich eine sozialversicherungspflichtige Stelle, der Mini-Job war aber das 

einzige, was er bekommen konnte. Darauf, dass bei dem entsprechenden 

Arbeitgeber evtl. die Möglichkeit besteht, zumindest einen Mini-Job 

aufzunehmen, hat ihn ein Bekannter aufmerksam gemacht. In seinem Mini-Job 

hat er angelernte Tätigkeiten im Logistikbereich ausgeführt. Insgesamt hat er ca. 

zwei Jahre als Mini-Jobber gearbeitet und parallel aufstockend ALG II bezogen. 

Nach zwei Jahren ist das Unternehmen auf ihn zugekommen und hat ihm eine 

Vollzeitstelle angeboten, da sich die Auftragslage verbessert hat und kurzfristig 

Leute gesucht wurden. Zwar habe B. durchaus während der zwei Jahren 

durchblicken lassen, dass er auch gerne mehr arbeiten würde, die Initiative zur 

Ausweitung seines Beschäftigungsumfangs kam zu dem entsprechenden 

Zeitpunkt aber von Seiten des Arbeitgebers. Die Tätigkeiten, die er nun ausführt, 

sind etwas spezifischer und eigenverantwortlicher als im Mini-Job. Angelernt für 

seine jetzigen Tätigkeiten wurde er von Kollegen. Da er mit seinem Gehalt nur 

sich selbst versorgen muss, ist er durch die Vollzeitbeschäftigung trotz relativ 

geringem Bruttostundenlohn nicht mehr im Grundsicherungsbezug.  

 

Herr B. ist sehr froh, dass sein Arbeitgeber ihm diese Möglichkeit eröffnet hat, da 

er anders nicht gewusst hätte, wie er eine sozialversicherungspflichtige Stelle 

finden sollte.  

 

 

Fall C. 

Herr C. ist 34 Jahre alt und lebt allein. Er verfügt über ein Hochschulstudium, 

arbeitet derzeit aber in einem ganz anderen Bereich. Als er vor einiger Zeit 

arbeitslos war und Leistungen vom Jobcenter bezog, hat er sich intensiv um eine 

Arbeitsstelle bemüht und viele Bewerbungen verschickt. Nach relativ kurzer Zeit 

im Grundsicherungsbezug hat er zunächst einen Mini-Job aufgenommen, da er 

keine sozialversicherungspflichtige Stelle finden konnte. In diesem Mini-Job hat er 

Aufgaben übernommen, die sich eher als Aushilfstätigkeiten bezeichnen lassen 

und lediglich einen sehr geringen Stundenlohn verdient. Während der 

Beschäftigung im Mini-Job hat er sich weiter auf andere Stellen beworben. Als er 

seine jetzige Stelle gefunden hat, war er ca. vier Monate in seinem Mini-Job tätig. 
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In seiner sozialversicherungspflichtigen Stelle führte Herr C. höher qualifizierte 

Tätigkeiten im Bereich der Kundenbetreuung aus. Zunächst hat er den Mini-Job 

noch parallel zu seiner jetzigen Stelle ausgeübt, da er zuerst nur in Teilzeit 

beschäftigt war. Als das Beschäftigungsvolumen in seinem jetzigen Job auf eine 

Vollzeitstelle angehoben wurde, hat er den Mini-Job aufgegeben. Aus dem 

Leistungsbezug ist Herr C. mit Aufnahme seiner jetzigen sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigung gefallen. Auf Nachfrage erzählt Herr C., dass es bei 

seiner Tätigkeit im Mini-Job keine Ausweitungsmöglichkeiten gegeben hätte. 

Abgesehen davon, dass die Tätigkeiten, die er in seinem Mini-Job ausgeübt hat, 

nicht dem entsprachen, was er beruflich machen wollte, war die Stelle lediglich 

auf Aushilfstätigkeiten in geringfügigem Umfang ausgelegt. Auch für seine 

Bewerbungen und die Anstellung in seinem jetzigen Job habe die Beschäftigung 

im Mini-Job keine Rolle gespielt. Die Tätigkeiten des Mini-Jobs haben ihn nicht 

für eine andere Anstellung qualifiziert. Ausschlaggebend dafür, dass er seine 

jetzige Stelle bekommen habe, seien andere Faktoren, wie bspw. seine 

Ausbildung gewesen. 

 

Diese drei Fälle zeigen beispielhaft, dass ein Mini-Job und die Bewährung als 

gute Arbeitskraft keine hinreichenden Bedingungen zur Generierung eines 

Ausweitungspotenzials sind. Zum einen sind Mini-Jobs wie im Fall C. häufig nur 

auf eine bestimmte (Aushilfs-)Tätigkeit in geringfügigem Umfang ausgelegt, die 

nicht in gleicher oder ähnlicher Weise im größeren Ausmaß vom Unternehmen 

angeboten bzw. benötigt wird. Die ersten beiden Fälle verdeutlichen, dass auch, 

wenn generell eine Ausweitung der Tätigkeiten im Mini-Job in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung denkbar ist, die entsprechende 

Situation des Unternehmens entscheidend ist: In beiden Fällen eröffnete sich die 

Möglichkeit erst mit steigender Auftragslage, woraufhin die Arbeitgeber/-innen 

aktiv wurden und den Mini-Jobbern anboten, ihren Beschäftigungsumfang 

auszuweiten. Somit ist die Ausweitungsmöglichkeit immer von einem Faktor 

abhängig, den die Mini-Jobber/-innen selbst nicht beeinflussen können.  
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Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse:  

 

 78,4% der befragten ehemaligen Mini-Jobber/-innen haben ihre geringfügige 

Beschäftigung beendet, da sie ein sozialversicherungspflichtiges 

Beschäftigungsverhältnis begonnen haben. 21,6% hatten andere 

Beendigungsgründe.  

 Von den 78,4% hat der weitaus überwiegende Teil (71,4%) eine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bei anderen Arbeitgeber/-innen 

aufgenommen. Bei lediglich 28,6% wurde der Mini-Job in ein 

sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis bei denselben 

Arbeitgeber/-innen umgewandelt.  

 Zum Zeitpunkt der Befragung beziehen 73,1% der ehemaligen Mini-Jobber/ 

-innen Einkommen aus sozialversicherungspflichtiger Erwerbsarbeit. 16,9% 

sind im ALG II-Leistungsbezug.  

 Die qualitativen Interviews zeigen, dass gute Arbeit im Mini-Job allein keine 

hinreichende Bedingung für die Realisierung von Ausweitungsmöglichkeiten 

ist. In den Fällen, wo eine Ausweitung erfolgreich war, spielte insbesondere 

eine verbesserte Auftragslage des entsprechenden Unternehmens und die 

Initiative des/der Arbeitgeber/-in eine maßgebliche Rolle.  
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3.5. Kreis- bzw. stadtspezifische Besonderheiten  

 

In diesem Kapitel werden kreis- bzw. stadtbezogene Besonderheiten der 

kommunalen Träger der „Initiative Münsterland“ näher dargestellt. Als 

vergleichende Methode zur graphischen Darstellung wurden hierbei RadarCharts 

gewählt, um die unterschiedlichen Ausprägungen von Indikatoren abzubilden. 

Dargestellt wird für jeden Kreis bzw. die Stadt Münster ein RadarChart zur 

Arbeitgeber/-innen-Befragung sowie jeweils ein RadarChart mit ausgewählten 

Indikatoren zu den drei zentralen Auswertungsbereichen der Mini-Jobber/-innen-

Befragung. Abgebildet wird die standardisierte Abweichung der Indikatoren der 

einzelnen Kreise vom Mittelwert. Um die teilweise sehr unterschiedlichen 

Rücklaufquoten bei der Mini-Jobber/-innen-Befragung einzubeziehen, wurden 

diese als Gewichtungsfaktor berücksichtigt. In die RadarCharts zur Arbeitgeber/ 

-innen-Befragung ist die Abweichung zum Mittelwert der absoluten Anzahl der 

teilgenommenen Betriebe eingeflossen (zur Methodik der RadarCharts siehe die 

ausführliche Erläuterung im Anhang).  

 

3.5.1. Kreis Borken 

 

Ergebnisse der Arbeitgeber/-innen-Befragung  

 

ABB. 63: RADARCHART ARBEITGEBER/-INNEN (KREIS BORKEN) 

 

 

Betrachtet man die Besonderheiten des Kreises Borken, fällt auf, dass sich 

münsterlandweit der größte Anteil sehr kleiner und kleiner Unternehmen beteiligt 

hat: 85,7% aller Unternehmen, die als Unternehmenssitz den Kreis Borken 
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angeben, haben weniger als 50 Mitarbeiter/-innen. Zum Vergleich: 

Münsterlandweit sind es 68,1%. Sowohl der Anteil an bei den Unternehmen 

beschäftigten Mini-Jobber/-innen im Alter von 25 bis 49 Jahren als auch der 

weiblichen geringfügig Beschäftigten liegt minimal über dem Durchschnitt. 

Auffällig ist, dass der Anteil der Unternehmen, die den bei ihnen beschäftigten 

Mini-Jobber/-innen einen Stundenlohn in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns 

oder knapp darüber zahlen mit 19,2% deutlich unter dem Durchschnitt von 

33,4% liegt. Somit werden im Kreis Borken anteilig vergleichsweise höhere 

Stundenlöhne gezahlt als münsterlandweit. Die Unternehmen des Kreises Borken 

geben mit 55,6% häufiger an, dass bei ihnen generell die Möglichkeit besteht, 

geringfügige zu sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung auszuweiten. Die 

Voraussetzung der Bewährung als gute Arbeitskraft zur Ausweitung nennen die 

Arbeitgeber/-innen im Kreis Borken ebenfalls überdurchschnittlich oft (83,3%) 

(vgl. Abb. 63 und Abb. 83 im Anhang). 

 

 

Ergebnisse der Mini-Jobber/-innen Befragung 

 

ABB. 64: RADARCHART STRUKTUR (KREIS BORKEN) 

 

 

Mit 75,6% ist der Anteil der weiblichen Mini-Jobberinnen, die sich an der Studie 

beteiligt haben, im Kreis Borken insgesamt am höchsten. Bei allen anderen 

Struktur-Indikatoren liegt der Kreis Borken stark unter dem Durchschnitt: 49,4% 

der befragten Mini-Jobber/-innen befindet sich in der Haupterwerbsphase von 25-

49 Jahren, münsterlandweit sind es 56%. Mit lediglich 17,9% stammen aus 

dem Kreis Borken insgesamt am wenigsten Befragte ohne Berufsabschluss. 
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Dieser Anteil ist auffallend gering. Der Anteil der Befragten, die mit einer Person 

im Haushalt leben, die Leistungen des Jobcenter bezieht, liegt mit 19,1% unter 

dem Durchschnitt von 25,8%. Auch der Anteil der Mini-Jobber/-innen, die im 

Sektor soziale und persönliche Dienstleistungen arbeiten, ist zwar geringer als der 

Durchschnitt, mit 64,2% aber immer noch wesentlich häufiger vertreten als 

andere Sektoren (vgl. Abb. 64 und Abb. 84 im Anhang).  

 

ABB. 65: RADARCHART ARBEITSVERTRAGLICHE AUSGESTALTUNG (KREIS BORKEN) 

 

 

Der Anteil der befragten Mini-Jobber/-innen, die angeben in ihrem geringfügigen 

Beschäftigungsverhältnis keine Überstunden bezahlt zu bekommen, liegt mit 

23,6% weit unter dem Durchschnitt von 35,6% und macht im 

Münsterlandvergleich den kleinsten Anteil aus. Auch der Anteil der Befragten, der 

angibt keine Leistungen wie Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall oder 

Weihnachts- und Urlaubsgeld zu bekommen, ist mit 24,6% etwas geringer als 

der Durchschnitt von 29,8%. Bei den anderen Indikatoren liegt der Kreis Borken 

ebenfalls unter dem Durchschnitt: Wie bereits die Arbeitgeber/-innen, geben auch 

die befragten Mini-Jobber/-innen mit 42,3% seltener an, Stundenlöhne in Höhe 

des Mindestlohns oder knapp darüber zu beziehen. Der Anteil der Befragten, die 

aus ihrem Mini-Job (nur) ein Einkommen von 100-200 Euro beziehen, sowie 

derjenigen, die ihren Mini-Job erst relativ kurz ausüben, liegt ebenfalls leicht 

unter dem Durchschnitt (vgl. Abb. 65 und Abb. 85 im Anhang).  
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ABB. 66: RADARCHART MOTIVATION (KREIS BORKEN) 

 

 

Der Wunsch der Befragten, in ihrem derzeitigen Mini-Job mehr zu arbeiten, ist im 

Kreis Borken wesentlich weniger ausgeprägt (39,4%) als münsterlandweit 

(51,4%). Auch der Anteil der Befragten, die angeben, ihren Mini-Job 

aufgenommen zu haben, da sie nichts anderes gefunden hätten, liegt leicht unter 

dem Durschnitt (23,8% vs. 25,5%). Somit scheinen sich aus dem Kreis Borken 

etwas mehr Mini-Jobber/-innen beteiligt zu haben, bei denen ein geringfügiger 

Beschäftigungsumfang selbstgewählt ist. Dementsprechend ist auch die 

Bereitschaft für die Ausweitung des Beschäftigungsvolumens einen längeren 

Arbeitsweg in Kauf zu nehmen unterrepräsentiert (55,1% vs. 63,4%) (vgl. Abb. 

66 und Abb. 86 im Anhang).  
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3.5.2. Kreis Coesfeld 

 

Ergebnisse der Arbeitgeber/-innen-Befragung  

 

ABB. 67: RADARCHART ARBEITGEBER/-INNEN (KREIS COESFELD) 

 

 

Der Anteil der sehr kleinen und kleinen Unternehmen, die sich aus dem Kreis 

Coesfeld beteiligt haben, liegt ungefähr im Durchschnitt. Auch der Anteil der 

weiblichen geringfügig Beschäftigten der Unternehmen liegt nur knapp über dem 

Mittelwert aller befragten Unternehmen. Mit lediglich 32,4% geben die 

Unternehmen mit Sitz im Kreis Coesfeld seltener an, Mini-Jobber/-innen im Alter 

von 25-49 Jahren zu beschäftigen. Zum Vergleich: münsterlandweit beträgt der 

Anteil 43,2%. Auffällig hoch liegt mit 45,2% der Anteil der Unternehmen, die 

ihren geringfügig Beschäftigten lediglich den Mindestlohn oder etwas mehr 

zahlen. Im Durchschnitt sind es 33,4%. Somit liegen die Stundenlöhne in den 

anderen Kreisen vergleichsweise höher. Stark unterausgeprägt ist die Bereitschaft 

der Unternehmen, Mini-Jobs zu sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 

auszuweiten: Nur 42,9% der Unternehmen geben an, dass bei ihnen generell die 

Möglichkeit der Ausweitung besteht, während es im Schnitt 51,2% sind. Als 

wichtigste Voraussetzung für die Ausweitung des Beschäftigungsumfangs 

benennen die Unternehmen die Bewährung als gute Arbeitskraft 

überdurchschnittlich oft (vgl. Abb. 67 und Abb. 83 im Anhang).  
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Ergebnisse der Mini-Jobber/-innen-Befragung 

 

ABB. 68: RADARCHART STRUKTUR (KREIS COESFELD) 

 

 

Der Anteil der weiblichen Mini-Jobberinnen aus dem Kreis Coesfeld, die sich an 

der Befragung beteiligt haben, liegt leicht über dem Durchschnitt, während es in 

der Altersgruppe der 25- bis 50-Jährigen etwas weniger sind als 

münsterlandweit. Sowohl der Anteil der Mini-Jobber/-innen ohne Berufsabschluss 

(30,4% vs. 27,9%) als auch der im Sektor soziale und persönliche Dienste 

Tätigen (71,8% vs. 67,8%) liegt etwas über dem Durchschnitt. Auffällig gering 

ist die Anzahl der Befragten, die mit einer Person im Haushalt lebt, die 

Leistungen des Jobcenters bezieht (13,4%). Münsterlandweit sind es 25,8% (vgl. 

Abb. 68 und Abb. 84 im Anhang).  
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ABB. 69: RADARCHART ARBEITSVERTRAGLICHE REGELUNGEN (KREIS COESFELD) 

 

 

In Bezug auf die arbeitsvertraglichen Regelungen fällt auf, dass mit 24,3% ein 

wesentlich geringerer Anteil der Befragten erst seit kurzer Zeit ihren Mini-Job 

ausübt als münsterlandweit (38,9%). Im Kreis Coesfeld sind somit 

vergleichsweise mehr Befragte bereits seit längerer Zeit in ihrem Mini-Job tätig. 

Der Anteil der Befragten, die angeben Überstunden nicht vergütet zu bekommen, 

liegt leicht unter dem Durchschnitt (33,8% vs. 35,6%). Ebenfalls geben etwas 

mehr Personen an, andere Leistungen wie bezahlten Urlaub oder Weihnachts- 

und Urlaubsgeld zu bekommen (32,9% vs. 29,8%). Der Anteil der Befragten, der 

angibt, Stundenlöhne im Bereich des Mindestlohns zu beziehen, liegt leicht unter 

dem Durchschnitt, während der Anteil derjenigen, die mit ihrem Mini-Job 

lediglich ein Einkommen zwischen 100 Euro und 200 Euro erwirtschaften, etwas 

über dem Durchschnitt liegt (vgl. Abb. 69 und Abb. 85 im Anhang).  
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ABB. 70: RADARCHART MOTIVATION (KREIS COESFELD) 

 

 

Ein Blick auf die Antworten der befragten Mini-Jobber/-innen aus dem Kreis 

Coesfeld im Bereich Motivlagen und Ausweitungspotenzial zeigt ein differenziertes 

Bild: Während der Wunsch im derzeitigen Mini-Job sowie die Voraussetzung, 

dass sich eine Ausweitung finanziell lohnen muss, ungefähr durchschnittlich 

ausgeprägt sind, zeigen sich bei den anderen Indikatoren größere Abweichungen. 

Mit 30,4% gibt ein besonders großer Anteil als Begründung für die Aufnahme des 

Mini-Jobs an, nichts anderes gefunden zu haben. Durchschnittlich sind es 

25,5%. Mit 80,4% derjenigen, die gerne mehr arbeiten würden, ist im Kreis 

Coesfeld der vergleichsweise größte Anteil bereit für die Ausweitung ihres 

Beschäftigungsvolumens einen längeren Arbeitsweg in Kauf zu nehmen. 

Allerdings gibt mit 66,7% auch der münsterlandweit größte Anteil der Befragten, 

die ihren Wunsch mehr zu arbeiten bei ihren Arbeitgeber/-innen angesprochen 

haben, an, ihr/e Arbeitgeber/-in hätte entgegnet, eine Ausweitung sei nicht 

möglich (vgl. Abb. 70 und Abb. 86 im Anhang).  
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3.5.3. Kreis Warendorf 

 

Ergebnisse der Arbeitgeber/-innen-Befragung 

 

ABB. 71: RADARCHART ARBEITGEBER/-INNEN (KREIS WARENDORF) 

 

 

Die Unternehmen mit Sitz im Kreis Warendorf beschäftigten mit 32,5% anteilig 

unterdurchschnittlich häufig Personen in der Haupterwerbsphase von 25 bis 49 

Jahren. Auch der Anteil der weiblichen geringfügig Beschäftigten fällt mit 49,5% 

wesentlich geringer aus als im Durchschnitt (62,4%). Warendorf ist der einzige 

Kreis, in dem die dort ansässigen Unternehmen angeben, mehr Männer als 

Frauen geringfügig zu beschäftigen. Stundenlöhne im Bereich des Mindestlohns 

zahlen die Arbeitgeber/-innen etwas seltener als im Münsterlanddurchschnitt. 

Somit werden im Kreis Warendorf vergleichsweise etwas höhere Stundenlöhne 

gezahlt. Ausweitungsmöglichkeiten einer geringfügigen zu einer 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bieten die Unternehmen ihren 

Mitarbeiter/-innen ungefähr durchschnittlich oft an. Die Voraussetzung der 

Bewährung als gute Arbeitskraft wird mit 80% relativ häufig genannt (vgl. Abb. 

71 und Abb. 83 im Anhang).  
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Ergebnisse der Mini-Jobber/-innen-Befragung  

 

ABB. 72: RADARCHART STRUKTUR (KREIS WARENDORF) 

 

 

In Bezug auf die Struktur der Mini-Jobs im Kreis Warendorf fällt auf, dass sowohl 

der Anteil der Befragten in der Haupterwerbsphase von 25-49 Jahren mit 65,4% 

als auch der Anteil der Befragten, die mit einer weiteren Person im Haushalt 

leben, die Leistungen des Jobcenters bezieht (42,3%), überdurchschnittlich 

ausfallen. Alle anderen Indikatoren liegen ungefähr im Durchschnitt (vgl. Abb. 72 

und Abb. 84 im Anhang).  
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ABB. 73: RADARCHART ARBEITSVERTRAGLICHE REGELUNGEN (KREIS WARENDORF) 

 

 

In Bezug auf die Ausgestaltung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 

geben die befragten Mini-Jobber/-innen des Kreises Warendorf etwas häufiger an, 

keine Überstunden bezahlt zu bekommen. Der Anteil derjenigen, die überhaupt 

keine weiteren Leistungen bekommen, liegt mit 19,6% vergleichsweise niedrig. 

Münsterlandweit sind es 29,8%. Überdurchschnittlich oft (61,7%) beziehen die 

Mini-Jobber/-innen im Kreis Warendorf Stundenlöhne in Höhe des gesetzlichen 

Mindestlohns oder knapp darüber. Der Anteil der geringfügig Beschäftigten, die 

lediglich 100 Euro bis 200 Euro verdienen, liegt mit 12% hingegen besonders 

niedrig; insgesamt sind es 16,4%. Der Anteil der Befragten, die ihren Mini-Job 

erst vor kurzem aufgenommen haben, liegt ebenfalls etwas unter dem 

Durchschnitt (vgl. Abb. 73 und Abb. 85 im Anhang).  
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ABB. 74: RADARCHART MOTIVATION (KREIS WARENDORF) 

 

 

Die Mini-Jobber/-innen aus dem Kreis Warendorf geben mit 21,6% insgesamt am 

seltensten an, ihren Mini-Job aufgenommen zu haben, da sie nichts anderes 

gefunden hätten. Der Wunsch, das Beschäftigungsvolumen ihres derzeitigen Mini-

Jobs auszuweiten, wird mit 55,1% von den Befragten des Kreises Warendorf 

etwas überdurchschnittlich oft geäußert. Auch die Bereitschaft für die Ausweitung 

einen längeren Arbeitsweg in Kauf zu nehmen, liegt etwas über dem Mittelwert. 

Der Anteil der Befragten, die als Voraussetzung für die Ausweitung angeben, es 

müsse sich finanziell lohnen, liegt bei 88,9%. Münsterlandweit ist dies der 

höchste Wert. Vergleichsweise selten (30,4%) wurde den Befragten, die ihren 

Wunsch mehr zu arbeiten gegenüber ihren Arbeitgeber/-innen geäußert haben, 

geantwortet, dass dies nicht möglich sei. Zum Vergleich: Insgesamt wurde 50,4% 

der Befragten, die diesen Wunsch äußerten, eine negative Antwort erteilt (vgl. 

Abb. 74 und Abb. 86 im Anhang).  
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3.5.4. Stadt Münster  

 

Ergebnisse der Arbeitgeber/-innen-Befragung  

 

ABB. 75: RADARCHART ARBEITGEBER/-INNEN (STADT MÜNSTER) 

 

 

Der Anteil der sehr kleinen und kleinen Unternehmen mit Sitz in Münster ist 

wesentlich geringer (54,3%) als münsterlandweit (68,1%), auch wenn immer 

noch mehr als die Hälfte der befragten Arbeitgeber/-innen aus Münster zu dieser 

Gruppe gezählt werden können. Recht hoch ist mit 52% der Anteil der 

geringfügig Beschäftigten im Alter von 25 bis 49 Jahren. Die 

Geschlechterverteilung hingegen liegt fast genau im Durchschnitt. Der Anteil der 

Arbeitgeber/-innen, die angeben ihren geringfügig Beschäftigten einen 

Stundenlohn in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns oder knapp darüber zu 

zahlen, liegt mit 40,7% deutlich über dem Durchschnitt von 33,4%. Auffällig ist, 

dass mit 56,7% überdurchschnittlich viele Arbeitgeber/-innen angeben, dass bei 

ihnen generell die Möglichkeit bestünde, einen Mini-Job zu 

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung auszuweiten. Dies ist 

münsterlandweit der höchste Anteil. Die Voraussetzung der Bewährung als gute 

Arbeitskraft zur Ausweitung wird von diesen Unternehmen zu 76,5% genannt 

(vgl. Abb. 75 und Abb. 83 im Anhang).  
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Ergebnisse der Mini-Jobber/-innen-Befragung  

 

ABB. 76: RADARCHART STRUKTUR (STADT MÜNSTER) 

 

 

Aus der Stadt Münster haben sich mit einem Anteil von 62,1% wesentlich 

weniger Frauen beteiligt als aus den Kreisen, bei denen der Anteil überall über 

70% lag. Auch der Anteil der Befragten im Alter von 25 bis 49 Jahren ist mit 

48,2% wesentlich geringer als münsterlandweit (56%). Besonders hoch hingegen 

ist der Anteil der Mini-Jobber/-innen ohne Berufsabschluss (32,8%) sowie der 

Anteil der Befragten, die im Sektor soziale und persönliche Dienstleistungen 

arbeiten (72,5%): Beide Werte sind münsterlandweit gesehen die höchsten. Der 

Anteil der Mini-Jobber/-innen, die mit einer Person in einem Haushalt lebt, die 

Leistungen des Jobcenters bezieht, ist hingegen mit 23,6% leicht 

unterdurchschnittlich (vgl. Abb. 76 und Abb. 84 im Anhang).  
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ABB. 77: RADARCHART ARBEITSVERTRAGLICHE REGELUNGEN (STADT MÜNSTER) 

 

 

Bei den arbeitsvertraglichen Regelungen zeigen sich relativ große Unterschiede 

zwischen der Stadt Münster und den durchschnittlichen Ergebnissen des 

Münsterlands. Mit 47,2% liegt der Anteil der Befragten, die einen Stundenlohn 

im Bereich des Mindestlohns beziehen, etwas niedriger als im Durchschnitt. Auch 

der Anteil derjenigen Personen, die in ihrem Mini-Job monatlich lediglich 

100 Euro bis 200 Euro verdienen, ist mit 15,1% leicht unterausgeprägt. Auffällig 

ist der sehr hohe Anteil der Befragten, die angeben, Überstunden nicht bezahlt zu 

bekommen. Mit 41,8% ist dieser Wert münsterlandweit der höchste. Auch geben 

die Mini-Jobber/-innen der Stadt Münster etwas seltener an, weitere Leistungen 

zu beziehen. Ebenfalls sehr ausgeprägt ist der Anteil der Befragten, die erst vor 

relativ kurzer Zeit ihren Mini-Job begonnen haben. Mit 54% ist auch dies 

münsterlandweit der höchste Wert; im Durchschnitt sind es 38,9% (vgl. Abb. 77 

und Abb. 85 im Anhang).  
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ABB. 78: RADARCHART MOTIVATION (STADT MÜNSTER) 

 

 

Die Besonderheiten der Stadt Münster im Bereich Motivlagen und 

Ausweitungspotenzial sind nicht ganz so auffällig wie im Bereich der 

arbeitsvertraglichen Regelungen, aber auch hier lassen sich einige Abweichungen 

vom Durchschnitt feststellen. Mit 25,1% gibt ein etwas geringerer Anteil an, den 

Mini-Job aufgenommen zu haben, da sie nichts anderes gefunden hätten. Der 

Anteil derjenigen, die das Beschäftigungsvolumen ihres Mini-Jobs ausweiten 

möchten, liegt mit 53,5% über dem Durchschnitt. Die Mini-Jobber/-innen, die 

diesen Wunsch auch bei Arbeitgeber/-innen angesprochen haben, bekamen etwas 

häufiger die Antwort, dass eine Ausweitung nicht möglich sei. Etwas geringer als 

durchschnittlich ist der Anteil der Befragten, die dabei als Voraussetzung 

angeben, dass es sich finanziell lohnen muss. Mit 79,8% ist dies aber immer 

noch eine sehr bedeutende Voraussetzung. Die Bereitschaft längere Arbeitswege 

in Kauf zu nehmen (58%), ist in Münster ebenfalls weniger ausgeprägt als im 

Durchschnitt (63,4%) (vgl. Abb. 78 und Abb. 86 im Anhang).  
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3.5.5. Kreis Steinfurt 

 

Ergebnisse der Arbeitgeber/-innen-Befragung  

 

ABB. 79: RADARCHART ARBEITGEBER/-INNEN (KREIS STEINFURT) 

 

 

Etwas weniger Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeiter/-innen haben sich 

aus dem Kreis Steinfurt beteiligt. Die kleinen Unternehmen machen aber immer 

noch einen Anteil von 64,3% aus. Auffällig ist der hohe Anteil der 24- bis 49- 

Jährigen Mini-Jobber/-innen (55%), den die Unternehmen beschäftigen. 

Durchschnittlich sind es 43,2%. Auch der Anteil der beschäftigten Frauen in 

geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen liegt im Kreis Steinfurt mit 75,3% weit 

über dem Durchschnitt von 62,4%. Der Anteil der Unternehmen, die 

Stundenlöhne im Bereich des gesetzlichen Mindestlohns zahlen sowie ihren 

geringfügig Beschäftigten generell die Möglichkeit eröffnen ihren 

Beschäftigungsumfang auszuweiten, liegt nur minimal unter dem Durchschnitt. 

Als Voraussetzung für die Ausweitung geben die Unternehmen mit Sitz im Kreis 

Steinfurt am seltensten (42,9%) die Voraussetzung der Bewährung als gute 

Arbeitskraft an. Dieser Wert liegt weit unter dem Durchschnitt von 72,5% (vgl. 

Abb. 79 und Abb. 83 im Anhang).  
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Ergebnisse der Mini-Jobber/-innen-Befragung 

 

ABB. 80: RADARCHART STRUKTUR (KREIS STEINFURT) 

 

 

Wie bei den befragten Unternehmen auch, ist der Anteil der teilnehmenden Mini-

Jobber/-innen aus dem Kreis Steinfurt in der Altersklasse von 25 bis 49 Jahren 

mit 62,5% besonders hoch. Der Anteil der weiblichen geringfügig Beschäftigten 

liegt aber ungefähr im Durchschnitt. Höher liegt mit 31,7% der Anteil der Mini-

Jobber/-innen ohne Berufsabschluss. Im Durchschnitt sind es 27,9%. Auch der 

Anteil der geringfügig Beschäftigten, die mit einer Person im Haushalt leben, 

welche Leistungen des Jobcenters bezieht, liegt mit 30,7% höher als im 

Durchschnitt. Geringer fällt der Anteil der Mini-Jobber/-innen mit 63% aus, die im 

Sektor der sozialen und persönlichen Dienstleistungen arbeiten; insgesamt sind es 

67,8% (vgl. Abb. 80 und Abb. 84 im Anhang).  
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ABB. 81: RADARCHART ARBEITSVERTRAGLICHE AUSGESTALTUNG (KREIS STEINFURT) 

 

 

Im Bereich arbeitsvertraglicher Regelungen liegt der Kreis Steinfurt nur beim 

Indikator Stundenlohn unter dem Durchschnitt. Insgesamt beziehen 46,2% 

Stundenlöhne im Bereich des gesetzlichen Mindestlohns, im Durchschnitt sind es 

49%. Mit einem Anteil von 20,8% liegt der Anteil derjenigen, die mit ihrem Mini-

Job lediglich 100 Euro bis 200 Euro verdienen deutlich höher als der 

Durchschnitt von 16,4%. Auch der Anteil der Personen, die ihre geringfügige 

Beschäftigung erst vor kurzem aufgenommen haben, ist mit 45,8% 

überdurchschnittlich. Auffallend hoch ist der Anteil der Befragten, die angeben in 

ihrem Mini-Job keine weiteren Leistungen von ihren Arbeitgeber/ 

-innen zu erhalten: mit 37,9% verfügt der Kreis Steinfurt hier über den höchsten 

Wert, im Durchschnitt sind es 29,8%. Auch der Anteil der Mini-Jobber/-innen, 

die in ihrem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis Überstunden nicht bezahlt 

bekommen, ist etwas überrepräsentiert (vgl. Abb. 81 und Abb. 85 im Anhang).  
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ABB. 82: RADARCHART MOTIVATION (KREIS STEINFURT) 

 

 

 

Als Grund für die Aufnahme eines Mini-Jobs geben die Befragten des Kreises 

Steinfurt etwas häufiger an, nichts anderes gefunden zu haben. Sehr ausgeprägt 

ist der Wunsch nach der Ausweitung des derzeitigen geringfügigen 

Beschäftigungsverhältnisses. Mit einem Anteil von 57,5% hat sich im Kreis 

Steinfurt der münsterlandweit größte Anteil zustimmend zu dieser Frage geäußert. 

Im Durchschnitt sind es 51,4%. Die Bereitschaft, für eine Ausweitung einen 

längeren Arbeitsweg in Kauf zu nehmen, liegt mit 53,1% aber deutlich unter dem 

Durchschnitt von 63,4%. Als Bedingung für die Ausweitung wurde seltener 

angeben, dass es sich finanziell lohnen muss als münsterlandweit. Die Befragten, 

die ihren Wunsch bei Arbeitgeber/-innen ansprechen, mehr arbeiten zu wollen, 

geben ungefähr durchschnittlich oft an, dass ihr/e Arbeitgeber/-innen entgegnet 

hätten, dies sei nicht möglich (vgl. Abb. 82 und Abb. 86 im Anhang).  
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4. Exkurs: Vergleich mit den Ergebnissen 

der GEBIT-Befragungen 

 

Im Vorfeld dieser Studie wurden von der GEBIT Münster bereits zwei 

Arbeitgeber/-innen-Befragungen und eine Frauenbefragung im Projekt 

„Arbeitslandschaft Münsterland“ durchgeführt, deren Ergebnisse in drei 

Sonderauswertungen hinsichtlich der „Bedingungen geringfügiger Beschäftigung 

im Münsterland“ näher untersucht wurden
20

. Die Ansätze und Zuschnitte dieser 

Befragung waren vor dem Hintergrund anderer Erkenntnisinteressen und 

Zielsetzungen z.T. anders gewählt, sodass an dieser Stelle auch nur Ergebnisse in 

den Vergleich gestellt werden, die auch in vergleichbarer Weise abgefragt bzw. 

gewonnen wurden.  

 

4.1. Arbeitgeber/-innen-Befragung  

 

Ein zentrales Ergebnis dieser Studie, welches sich ebenfalls in der GEBIT-

Auswertung wiederfindet, ist, dass sich hohe Anteile an geringfügig Beschäftigten 

besonders in kleinen Unternehmen bis zu 50 Mitarbeiter/-innen finden. Besonders 

hoch ist der Anteil bei sehr kleinen Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeiter/ 

-innen.  

 

Die Ausweitung der GEBIT schlüsselt wie auch diese Studie die Anteile 

geringfügig Beschäftigter nach Wirtschaftszweigen auf. Bei beiden Analysen kam 

die Klassifikation der Wirtschaftszweige, die auch von der Bundesagentur für 

Arbeit genutzt wird (WZ08), zur Anwendung. Die Sonderauswertung der GEBIT 

stellt mit 12,1% und 11,8% die höchsten Anteile geringfügiger Beschäftigung im 

Baugewerbe und im Gesundheitswesen fest. Wie die Sonderauswertung der 

GEBIT stellt auch diese Studie einen hohen Anteil geringfügiger Beschäftigung im 

Baugewerbe fest (10,3%), im Gesundheitswesen wurde allerdings nur ein Anteil 

geringfügig Beschäftigter von 5,2% ermittelt. Die Branche mit dem höchsten 

Anteil geringfügig Beschäftigter (10,8%) ist den Ergebnissen dieser Arbeitgeber/ 

-innen-Befragung zu Folge der Einzelhandel, während der Anteil im Einzelhandel 

bei der GEBIT-Auswertung nur 2,6% beträgt.  

 

Geringfügige Beschäftigung ist mehrheitlich „Frauensache“, zu diesem Ergebnis 

kommen beide Untersuchungen. Während die GEBIT-Auswertung aber auf einen 

Anteil von 70% Frauen kommt, geben die befragten Unternehmen dieser Studie 

an, dass 55,3% der geringfügig Beschäftigten weiblich sind. Laut Daten der 

Beschäftigungsstatistik der BA (Stand September 2014) beträgt der Frauenanteil 

an den geringfügig Beschäftigten im Münsterland 62,2%. Somit ist der 

                                            

20
 GEBIT Münster (2014): Strukturmerkmale und Rahmenbedingungen von Minijobs in der Region 

Münsterland. Sonderauswertung der Frauenbefragung zum Thema Minijobs. 

GEBIT Münster (2014): Strukturmerkmale und Rahmenbedingungen von Minijobs in der Region 

Münsterland. Sonderauswertung der Arbeitgeberbefragung zum Thema Minijobs. 

GEBIT Münster (2015): Strukturmerkmale und Rahmenbedingungen von Minijobs in der Region 

Münsterland. Sonderauswertung der Arbeitgeberbefragung II zum Thema Minijobs. 

Unternehmensgröße 

Branchen 
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Frauenanteil bei der Arbeitgeber/-innen-Befragung der GEBIT überrepräsentiert, 

während er bei der Arbeitgeber/-innen-Befragung dieser Studie unterrepräsentiert 

ist.  

 

Ein besonderes Augenmerk der con_sens-Studie liegt auf den Beweggründen für 

die Einstellung von Mini-Jobber/-innen. Bei beiden Untersuchungen geben die 

befragten Arbeitgeber/-innen zu etwas weniger als der Hälfte an, dass die 

Einstellung als Mini-Jobber/-in auf Wunsch des/der Mitarbeiter/-in erfolgt sei. Laut 

GEBIT-Befragung sei geringfügige Beschäftigung eine Strategie, um 

Personalengpässe zu überbrücken. Dies deckt sich auch in etwa mit dem 

Ergebnis unserer Studie, dass geringfügige Beschäftigte mit 36,2% recht häufig 

für die Abdeckung von Auftragsspitzen eingestellt werden. Das Ergebnis der 

GEBIT, die Einstellung geringfügig Beschäftigter sei von Arbeitgeber/-innen im 

Rahmen von Kostenersparnissen relevant, kann mit den Ergebnissen unserer 

Studie allerdings nicht bestätigt werden. Nur 1,4% der Unternehmen gaben in 

der Studie von con_sens an, geringfügig Beschäftigte aus Gründen der 

Kostenersparnis einzustellen.  

 

4.2. Ergebnisse der Mini-Jobber/-innen-Befragung  

 

Die Ergebnisse der Frauenbefragung der GEBIT und der Mini-Jobber/-innen-

Befragung dieser Studie sind nur schwer in Bezug zu setzen, da überwiegend 

andere Beschäftigungsgruppen in den Fokus genommen wurden. Während für die 

GEBIT-Analyse ausschließlich Frauen befragt und die Ergebnisse in einer 

Sonderauswertung mit dem Fokus auf Mini-Jobberinnen analysiert wurden, lag 

der Fokus unserer Studie auf dem Vergleich von Mini-Jobber/-innen mit und ohne 

Leistungsbezug. Durch das unterschiedliche Studiendesign scheint eine 

Vergleichbarkeit am ehesten mit der Gruppe der Mini-Jobber/-innen ohne 

Leistungsbezug sinnvoll und auch nur dort, wo in unserer Studie eine 

Unterscheidung nach Geschlecht gemacht wurde.  

 

Die GEBIT-Auswertung kommt zu dem Ergebnis, dass Frauen im Durchschnitt 

6,8 Jahre im Mini-Job arbeiten. Während bei der GEBIT-Befragung die 

Beschäftigungsdauer in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen allgemein 

abgefragt wurde, wurde in unserer Studie nach der Beschäftigungsdauer im 

derzeitigen Mini-Job gefragt. Die GEBIT-Auswertung hat die durchschnittliche 

Beschäftigungsdauer angegeben. In unserer Studie wurden allerdings Klassen 

gebildet, um dem Problem vorzubeugen, dass Durchschnittswerte stark durch 

„Ausreißer“ beeinflusst werden. Die con_sens-Studie kommt zu dem Ergebnis, 

dass Frauen ohne Leistungsbezug zu ca. einem Drittel ihren Mini-Job erst 

innerhalb der letzten eineinhalb Jahre aufgenommen haben. Etwas über ein 

Drittel arbeitet aber auch bereits seit über 6 Jahren in ihrem derzeitigen Mini-Job. 

Mini-Jobberinnen im SGB II-Bezug sind vergleichsweise häufig erst relativ kurz in 

ihrem Mini-Job beschäftigt. Die Beschäftigungsdauer ist somit sehr 

unterschiedlich verteilt.  

Gründe für die 

Einstellung von 

Mini-Jobber/-innen 

Beschäftigungs-

dauer 
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Die Ergebnisse der GEBIT verweisen darauf, dass die Aufnahme eines Mini-Jobs 

nur selten eine bevorzugte Entscheidung der Frauen war. Ein Drittel der Frauen 

würden im Mini-Job arbeiten, da die Kinderbetreuung kein höheres 

Beschäftigungsvolumen zulasse. Auch in unserer Studie wurde nach den Gründen 

für die Aufnahme des Mini-Jobs gefragt. Dass Rahmenbedingungen wie 

Kinderbetreuung keinen höheren Stundenumfang zulassen würden, geben 13,1% 

der befragten Frauen ohne Leistungsbezug an. Bei den Frauen im SGB II-Bezug 

sind es mit 18,5% sogar etwas mehr. Andere Gründe, wie der Hinzuverdienst zu 

eigenem oder Familieneinkommen, aber auch nichts anderes gefunden zu haben, 

sind bedeutender.  

 

Laut Ergebnis der GEBIT möchte der überwiegende Teil der Frauen, die in einem 

Mini-Job arbeiten, ihren Beschäftigungsumfang gerne ausweiten. Dieses Ergebnis 

kann in dieser Form durch die Ergebnisse unserer Studie nicht bestätigt werden. 

Die befragten Mini-Jobberinnen geben nur zu etwas weniger als einem Viertel an, 

dass sie ihren derzeitigen Mini-Job gerne ausweiten würden. Bei den Mini-

Jobber/-innen im SGB II Bezug sind es hingegen über zwei Drittel.  

 

Die GEBIT-Auswertung kommt schließlich sowohl mit Bezug auf die Arbeitgeber/ 

-innen- als auch die Frauenbefragung zu dem Schluss, dass eine verlässliche 

Kinderbetreuung für die Ausweitung des Beschäftigungsumfangs zentral sei. In 

unserer Studie wurden die Voraussetzungen, die für eine Ausweitung des 

Beschäftigungsvolumens gegeben sein müssten, direkt abgefragt. Mini-

Jobberinnen benennen Kinderbetreuung zu 27,6% und Mini-Jobberinnen im 

SGB II-Bezug zu 34,6% hierfür als Voraussetzung. Bei Befragten mit Kindern 

unter 14 Jahren liegt dieser Wert höher. Hier ist es etwa die Hälfte, für die 

Kinderbetreuung eine zentrale Voraussetzung ist. Somit ist Kinderbetreuung für 

Befragte ein bedeutendes Thema, jedoch für die befragten Frauen unserer Studie 

nicht die vordringlich genannte Voraussetzung. Auch Wiedereinstiegsprogramme 

benennt die GEBIT-Auswertung als wichtige Voraussetzung für die Erhöhung des 

Stundenumfangs von Mini-Jobberinnen. Diesen Bedarf spiegeln die Befragten 

unserer Studie nicht in großem Umfang wieder: Wiedereinstiegsprogramme 

werden sowohl von Mini-Jobberinnen mit und ohne Leistungsbezug lediglich zu 

rund 10% genannt.  

 

Was beide Studien jedoch deutlich zeigen: Die wichtigste Voraussetzung für die 

Ausweitung des Beschäftigungsumfangs ist, dass es sich für Mini-Jobberinnen 

finanziell lohnt.  
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5. Handlungsempfehlungen 

 

Ein besonderes Augenmerk dieser Studie lag darauf, die Motivlagen der Mini-

Jobber/-innen zu beleuchten. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass sich die 

Motivlagen von Mini-Jobber/-innen mit und ohne Leistungsbezug unterscheiden: 

Während Mini-Jobber/-innen eine geringfügige Beschäftigung zu einem 

überwiegenden Anteil als Hinzuverdienstmöglichkeit zu eigenem oder 

Familieneinkommen nutzen, konnte ein großer Teil der Mini-Jobber/-innen im 

SGB II-Bezug keine anderweitige Beschäftigungsform finden oder wählte eine 

geringfügige Beschäftigung um am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.  

 

Im Einklang zu den Motivationsgründen äußern zwei Drittel der Befragten im 

Leistungsbezug den Wunsch, ihren Beschäftigungsumfang auszuweiten. Der 

Rückschluss, dass im Gegenzug geringfügige Beschäftigung für die Mini-Jobber/ 

-innen ohne Leistungsbezug aufgrund der differenten Motivationsgründe genau die 

richtige Beschäftigungsform sei, trifft nur auf einen Teil der Mini-Jobber/-innen zu. 

Immerhin ein Drittel äußert ebenfalls den Wusch, mehr zu arbeiten. In der 

Summe umfasst diese Gruppe im Münsterland ca. 30.000 Personen. Diese 

Größenordnung ist einer der Gründe, warum im Folgenden 

Handlungsempfehlungen nicht nur für die SGB II-Träger sondern auch 

rechtskreisübergreifend gegeben werden. Ein weiterer ist die Zielgruppe der 

Unternehmen. Auch diese sind wichtige Adressaten, unabhängig davon, ob sich 

die bei ihnen Beschäftigten im Leistungsbezug befinden oder nicht.  

 

 

5.1. Rechtskreisübergreifende Handlungs-

empfehlungen 

 

Von großer Bedeutung ist es, dass ein umfassendes Beratungs- und 

Informationsangebot zum Thema geringfügige Beschäftigung in den einzelnen 

Städten und Kreisen vorgehalten wird. So hat die Studie deutlich gemacht, dass 

vielen Mini-Jobber/-innen gesetzlich vorgeschriebene Leistungen wie bezahlter 

Urlaub oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vorenthalten werden. Ein Grund 

dafür kann die Unwissenheit der Befragten über ihre Rechte sein, ein anderer 

könnte in der Schwierigkeit liegen, diese Rechte auch durchzusetzen. Daher 

halten wir Beratungsangebote für notwendig, die genau diese Sachverhalte 

abdecken können. Als Beratungsbeispiel für Arbeitnehmer/-innen lassen sich u.a. 

die „Erwerbslosenberatungen“ aufführen, die in einigen Kreisen bereits ein 

umfassendes Informations- und Beratungsangebot bereithalten, wenn auch nicht 

primär für geringfügig Beschäftigte. Hier müsste ggf. das bestehende Angebot 

entsprechend erweitert und vertieft werden.  

 

Die Angebote müssen auch nicht zwingend immer vor Ort vorgehalten werden, 

was sich insbesondere in den Flächenkreisen als wenig effizient erweisen würde. 

So kann z.B. durch Öffentlichkeitsarbeit auf die Hotline der Minijob-Zentrale 

Beratungs- und 

Informationspolitik 
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bspw. bei rechtlichen Fragen verwiesen werden. Denkbar sind aber auch in 

Zukunft Online-Beratungsszenarien, die durch bereits ansässige Anbieter (wie z.B. 

die erwähnten Erwerbslosenberatungen) Erreichbarkeitsprobleme verringern 

können.  

 

Eine umfassende Beratungs- und Informationspolitik ist auch für die 

Unternehmen notwendig, da die Studienergebnisse darauf hindeuten, dass eine 

nicht unerhebliche Anzahl von Unternehmen ihren geringfügig Beschäftigten 

gesetzlich vorgeschriebene Leistungen vorenthalten. Analog zu den Ergebnissen 

des IAB
21

 ist zu vermuten, dass insbesondere kleine und sehr kleine 

Unternehmen nicht über ihre Pflichten wissen. Möglicherweise gibt es aber auch 

„schwarze Schafe“, die vorgeschriebene Leistungen bewusst vorenthalten. Hier 

sind insbesondere unternehmensnahe Organisationen wie Kammern und 

Arbeitgeberverbände gefragt, ihre Mitglieder auf ihre gesetzlichen Pflichten als 

Arbeitgeber/-in von geringfügig Beschäftigten hinzuweisen.  

 

Im Rahmen dieser „Aufklärungsarbeit“ sollte für das Ausweitungs- und 

Umwandlungspotenzial geringfügig beschäftigter Personen geworben werden. 

Wesentliche Argumente können hierbei das Qualifikationsniveau der Mini-Jobber/ 

-innen sowie die nachweisliche Arbeitsmotivation sein.  

 

Die zentrale rechtskreisübergreifende Handlungsempfehlung lautet daher, das 

bestehende Beratungsangebot zu analysieren. Dabei gilt es die bestehenden 

Strukturen daraufhin zu untersuchen, ob sie inhaltlich wie methodisch 

ausreichend den beschriebenen Bedarf abdecken. Dabei sollten Kriterien wie u.a. 

Erreichbarkeit, Bekanntheitsgrade, Formen der Öffentlichkeitsarbeit und 

Beratungsinhalte- und -philosophie abgeklopft werden. Die auf der Analyse 

aufbauenden konzeptionellen Überlegungen zur Beratungs- und 

Informationspolitik sowie die Entscheidung über die Notwendigkeit der 

Ausweitung bestehender oder der Initiierung neuer Angebote müssen in jedem 

Kreis und der Stadt Münster individuell getroffen werden, da sich die 

bestehenden Strukturen stark unterscheiden dürften und eine Einführung von 

„Doppel-Strukturen“ vermieden werden sollte.  

 

Die „umwandlungswilligen“ und nicht Transferleistungen beziehenden Mini-

Jobber/-innen stellen wie o.a. eine erhebliche Personengruppe dar. Hier sollte 

unbedingt darüber nachgedacht werden, wie das brachliegende 

Beschäftigungspotenzial dieser häufig qualifizierten und auf jeden Fall motivierten 

Menschen besser als bisher für Unternehmen genutzt werden kann, die nach 

                                            

21
 IAB-Kurzbericht (18/2015): Bezahlter Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. In der 

Praxis besteht Nachholbedarf bei Minijobbern. Die Studie hat ergeben, dass geringfügig 

Beschäftigte seltener als allen anderen Beschäftigungsformen bezahlter Urlaub und Lohnfortzahlung 

im Krankheitsfall gewährt wird (sowohl laut Angaben der Beschäftigten als auch der Arbeitnehmer/ 

-innen). Ein Zusammenhang zwischen der Nichtgewährung und der Unkenntnis der rechtlichen 

Lage ist festzustellen, nichtsdestotrotz kommt es auch zu Nichtgewährungen, wenn die rechtlich 

Lage bekannt ist. 
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zusätzlichen Mitarbeiter/-innen suchen. Da die Ergebnisse gezeigt haben, dass ein 

Wechsel des Unternehmens häufig die vielversprechendere Vorgehensweise 

darstellt, sollten Angebote zu alternativen Tätigkeitsbereichen und passenden 

Stellenangeboten vorgehalten werden. 

 

Das bereits erfolgreich verwirklichte Konzept der „Jobpoints“ ist ein denkbares 

Beispiel, wie ein entsprechend niedrigschwelliges Beratungsangebot geschaffen 

werden kann. Die Räumlichkeiten der Jobpoints sind zentral und leicht 

zugänglich gelegen (z.B. in Fußgängerzonen) und jeglicher Service ist 

selbstverständlich kostenfrei. Dort können Stellenangebote wie -gesuche 

abgegeben und ausgehängt werden. Weiter werden Arbeitssuchende wie 

Unternehmen beraten. Für umwandlungswillige Mini-Jobber/-innen sind 

Potenzialanalysen, die dann zu passenden sozialversicherungspflichtigen Stellen 

führen können, als Angebote vorstellbar. Solche „Jobpoints“ wären auch in 

rechtskreisübergreifender Trägerschaft möglich.  

 

Zusätzlich zu den jeweiligen kreisweiten Vorgehensweisen sollten auch die 

bestehenden Kooperationen im Münsterland genutzt werden. Unter dem 

„Rahmengeber“ der Regionalagentur Münsterland e.V. kann das Thema Mini-

Jobs beispielsweise durch einen Thementag in den Fokus gerückt werden oder 

gemeinsame Flyer (zur Information über die Rahmenbedingungen geringfügiger 

Beschäftigung sowie zu bestehenden Beratungsangeboten) erstellt werden. Die 

bestehenden münsterlandweiten Gremien (insbesondere der Lenkungskreis) 

können genutzt werden, um sich über die zentralen Erkenntnisse zu geringfügiger 

Beschäftigung auszutauschen und sich ggf. auf gemeinsame Sicht- und 

Handelsweisen zu verständigen.  

 

 

5.2. SGB II-spezifische Handlungsempfehlungen 

 

Durch ihre geringfügige Beschäftigung haben die entsprechenden 

Leistungsbezieher/-innen Kontakt zum Arbeitsmarkt und verfügen über aktuelle 

Arbeitsmarkterfahrungen. Darüber hinaus hat die Studie ergeben, dass zwei 

Drittel der Mini-Jobber/-innen im Leistungsbezug generell offen für eine 

Ausweitung ihres Beschäftigungsumfangs sind. Wir empfehlen daher eine 

Vermittlungsoffensive für diese Klientel. Bevor eine zielführende 

Vermittlungsoffensive aktiv verfolgt werden kann, sollte zunächst durch eine 

Kundenstrukturanalyse Transparenz über die Zielgruppe hergestellt werden, denn 

erfahrungsgemäß bringen nicht alle Personen, die generell „ausweitungswillig“ 

sind, auch das entsprechende Potenzial mit.  

 

Eine Berücksichtigung der persönlichen Umstände wie z.B. der Gesundheit, der 

familiäre Situation und insbesondere der beruflichen Qualifikation und des 

beruflichen Werdegangs ist unabdingbar. Wir empfehlen (aufgrund der generell 

knappen Ressourcen) sich (zunächst) auf die Personengruppe mit hohem 

Kooperationen im 

Münsterland 

Vermittlungs-

offensive 
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Arbeitsmarktpotenzial zu konzentrieren. Des Weiteren schlagen wir eine 

Fokussierung auf die Kundinnen/Kunden vor, die eine realistische Chance haben, 

durch die Umwandlung aus dem Leistungsbezug auszuscheiden. Hierzu gehören 

insbesondere Single- und Zwei-Personen-Bedarfsgemeinschaften und solche mit 

einem nur noch geringen Restbezug. Dies kommt auch der zentralen 

Voraussetzung des überwiegenden Teils der Mini-Jobber/-innen entgegen, dass 

sich eine Ausweitung für sie finanziell lohnen muss.  

 

Für die Durchführung der Vermittlungsoffensive halten wir eine zeitweise 

Schwerpunktsetzung in der Vermittlungsarbeit auf die Zielgruppe der Mini-

Jobber/-innen für angemessen, die nach einem festgelegten Zeitrahmen evaluiert 

werden sollte
22

. Des Weiteren sollten für ausgewählte Personengruppen kleinere 

Betreuungsschlüssel und eine hohe Kontaktdichte zur Anwendung kommen, da 

eine intensive Zusammenarbeit zwischen Kundin/Kunde und Vermittler/-in als ein 

zentrales Erfolgskriterium solcher Offensiven erachtet werden kann
23

.  

 

Eine Argumentation bezogen auf die Vorteilsübersetzung (höhere Einkommen, 

ggf. Unabhängigkeit vom Leistungsbezug, verstärkte Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben etc.) halten wir in der Beratungsarbeit für wesentlich 

vielversprechender als das Aufbauen von Druck in Form von Sanktionsdrohungen. 

Letztlich wird nur die Person eine Ausweitung des Beschäftigungsumfanges 

nachhaltig erreichen, die auch die notwendige Motivation und 

Mitwirkungsbereitschaft mitbringt. Es ist aber auch bekannt, dass die Jobcenter 

hier häufiger an die Grenzen ihrer Wirksamkeit geraten, da angesichts teilweise 

eher unattraktiver Arbeitsplätze die Bereitschaft, für ein geringfügig höheres 

Einkommen deutlich mehr zu arbeiten, nicht bei allen Menschen vorhanden ist.  

 

Für einen Teil der Mini-Jobber/-innen wird die Ausweitung ihres bestehenden 

Mini-Jobs und somit ihrer gewohnten Tätigkeit leichter handhabbar sein als die 

Aufnahme eines neuen Beschäftigungsverhältnisses. Die Studienergebnisse haben 

aber gezeigt, dass die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigungsverhältnisses bei einem anderen Unternehmen häufig 

vielversprechender ist. Aus diesem Grund sollte die Umorientierung und die 

Suche nach anderen Stellenangeboten von den Vermittlungsfachkräften zeitnah 

forciert werden, wenn ersichtlich ist, dass eine Ausweitung des 

Beschäftigungsumfangs des bestehenden Mini-Jobs kurz bis mittelfristig nicht 

realisiert werden kann. Insbesondere in diesem Punkt ist die bereits 

angesprochene „Überzeugungsarbeit“ in Form der Vorteilsübersetzung durch die 

Vermittler/-innen zentral.  

 

                                            

22
 Die Ergebnisse der Evaluation der Vermittlungsoffensive sollten die Jobcenter (bspw. im Rahmen 

ihrer regelmäßigen Treffen) untereinander austauschen und ihre Erfahrungen diskutieren. 

23

 Dies gilt nicht nur für diese spezifische Gruppe, sondern für alle Zielgruppen im SGB II-Bereich. 

Die Erfahrungen aus anderen Jobcentern haben bei den Mini-Jobber/-innen aber darüber hinaus 

gezeigt, dass ein kleiner Teil sich bei hoher Kontaktdichte aus dem Bezug abmeldet.   
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Für die Vermittlungsoffensive kann und soll das gesamte bestehende 

Instrumentarium des Jobcenters genutzt werden. 13,4% der befragten 

Unternehmen geben als günstige Voraussetzung finanzielle Zuschüsse für eine 

Ausweitung an. In diesen spezifischen Fällen sollte die Gewährung von 

Zuschüssen ermöglicht werden, sie können allerdings nicht als zentral für die 

Entscheidung über eine Ausweitung erachtet werden. Das Gleiche gilt für die 

Schaffung finanzieller Anreize für Mini-Jobber/-innen. Wie bereits dargestellt, 

dürften Mini-Jobber/-innen die Sicherheit ihres bestehenden Mini-Jobs oftmals 

höher bewerten als den (gefühlt geringfügigen) finanziellen Zusatzgewinn einer 

neuen, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Das Einstiegsgeld schätzen 

wir somit als ein Instrument ein, das über die Bedarfslage „es muss sich finanziell 

lohnen“ eine Umwandlung unterstützen kann. Grundsätzlich plädieren wir aber 

für einen zurückhaltenden Einsatz von Lohnsubventionen.  

 

Die Hälfte der SGB II beziehenden geringfügig Beschäftigten mit Kindern bis 14 

Jahren gibt eine gesicherte Kinderbetreuung als zentrale Voraussetzung für die 

Ausweitung des Beschäftigungsumfangs an. In diesen Fällen kann eine 

Unterstützung bei der Suche einer umfassenden Kinderbetreuung insbesondere 

für Randzeiten hilfreich für die Integration in ein sozialversicherungspflichtiges 

Beschäftigungsverhältnis sein. Fehlende Kinderbetreuung ist aber kein 

spezifisches Problem der Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug (und auch der 

Mini-Jobber/-innen insgesamt), sodass diese Thematik weniger im Fokus der 

Umwandlungsstrategie, sondern eher in einem größeren gesellschaftspolitischen 

Kontext betrachtet werden sollte. 

 

Den Mini-Jobber/-innen im SGB II-Bezug fehlt es auch häufiger an 

Qualifizierungen. Mit Hilfe des vorhandenen Instrumentariums sollten 

umwandlungswilligen Mini-Jobber/-innen passende Weiterbildungsangebote 

unterbreitet werden. Dies kann ein (kleiner) Beitrag zur Behebung von 

Fachkräftemangel sein, vor allem aber erhöht dies die Chancen, deutlich besser 

dotierte Stellen zu erreichen. So kann u.E. das zentrale Kriterium für die 

Umwandlungswilligkeit („es muss sich finanziell lohnen“) am ehesten erfüllt 

werden.  

 

Zusätzlich zur Vermittlungsoffensive sollten Bestrebungen eingeleitet werden, die 

Einhaltung gesetzlicher Mindeststandards in geringfügigen 

Beschäftigungsverhältnissen zu überprüfen. Zu nennen ist hier zum einen die 

Gewährung des Mindestlohns
24

. Die Ergebnisse haben zum anderen gezeigt, dass 

insbesondere die Gewährung von bezahltem Urlaub und Entgeltfortzahlungen im 

Krankheitsfall häufig nicht erfolgen. Diese Standards werden Mini-Jobber/-innen 

mit Leistungsbezug laut ihrer eigenen Angaben sogar deutlich häufiger 

                                            

24
 Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Mini-Jobber/-innen etwas häufiger (15,2%) Stundenlöhne 

unterhalb von 8,5 Euro beziehen als solche ohne Leistungsbezug (7,8%). Zur Einhaltung des 

Mindestlohns kann in dieser Studie allerdings keine verlässliche Aussage getroffen werden, da die 

Befragung parallel zu Inkrafttreten des Mindestlohns erfolgte und nicht ausgeschlossen werden 

kann, dass die Personen in Branchen mit Sonderregelungen arbeiten.  

Initiative zur 

Überprüfung der 

Mindeststandards  
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vorenthalten als Mini-Jobber/-innen ohne Leistungsbezug. Den geringfügig 

Beschäftigten gehen somit ihnen zustehende Einkünfte verloren, denen ein 

entsprechend höherer Leistungsbezug gegenübersteht.  

 

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung einer solchen Initiative aufwendig ist und 

sich aufgrund häufig schlechter Datenlage (fehlende Arbeitsverträge usw.) 

schwierig gestalten kann. Natürlich sollte die Ausgestaltung immer vor dem 

Hintergrund von Kosten-Nutzen-Überlegungen stattfinden. Nichtsdestotrotz 

handelt es sich hierbei um eine relevante Problemlage, die angegangen werden 

sollte. Auch eine Ankündigung dieser Vorgehensweise im Rahmen der oben 

beschriebenen Informationspolitik wäre denkbar. Allein dies könnte die 

„schwarzen Scharfe“ unter den Arbeitgeber/-innen ggf. aufschrecken.  

 

Diese Vorschläge werden nicht unmittelbar zu großen Erfolgen führen, dazu ist 

das zu bohrende Brett „zu dick“. Viele Anstrengungen zur Umwandlung sind 

bereits unternommen worden, vor allem auch in den Jobcentern überall in der 

Bundesrepublik. Dies hat auch zu Erfolgen geführt: Die Zahl der geringfügig 

Beschäftigten im SGB II-Bezug geht seit ca. zwei Jahren stetig (wenn auch nur 

langsam) zurück
25

. Die geringen Größenordnungen zeigen aber eine erhebliche 

Stabilität dieses Beschäftigungsverhältnisses. Insofern wird ein langer Atem 

benötigt. Neben der notwendigen Geduld ist vor allem die Beratung und 

Unterstützung der umwandlungswilligen Beschäftigten und Unternehmen unseres 

Erachtens der Schlüssel zum Erfolg.  

 

 

                                            

25
 Alleine von November 2013 bis November 2014 sank die Zahl der geringfügig Beschäftigten um 

3,6% (gut 22.000 Personen; Analyse der Grundsicherung für Arbeitssuchende Juni 2015, Statistik 

der Bundesagentur für Arbeit). Im gleichen Vorjahrszeitraum betrug die Reduzierung knapp 1,7% 

(rund 10.000 Personen). Ob die Beschleunigung des Abbaus durch die Einführung des 

Mindestlohnes bewirkt wurde, ist gegenwärtig noch unklar.  

Schlussbetrachtung 
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Anhang 

 

Zur Methodik der RadarCharts 

Die grafische Darstellung in Radarcharts ist hilfreich, um unterschiedliche 

Ausprägungen von Indikatoren miteinander vergleichbar abzubilden. Dabei wird 

die Standardisierung der Werte durch Berechnung der Standardabweichungen 

und mittels z-Transformation vorgenommen und somit normiert.  

 

Berechnung der Standardabweichung 

Errechnet wird der Mittelwert (genauer: das arithmetische Mittel) des jeweiligen 

Indikators und die Abweichung (Standardabweichung) der Werte von diesem 

Mittelwert.  

 

Die Standardabweichung zeigt an, wie groß die durchschnittliche Streuung ist. 

Die Abweichung wird dabei in der gleichen Einheit ausgedrückt wie die 

Ursprungsvariable und kann daher leicht interpretiert werden. Sie eignet sich aus 

diesem Grund zum direkten Vergleich der Daten. 

 

z-Transformation: die Abweichung vom Mittelwert wird standardisiert 

Durch die sogenannte „z-Transformation“ werden die Indikatorenwerte in der 

Weise umgerechnet, dass der Mittelwert = 0 gesetzt und die 

Standardabweichung normiert wird.  

 

Durch diese Art der Berechnung kann nun „mit einem Blick“ erfasst werden, 

welcher Kreis bezüglich des jeweiligen Indikatorenwertes einen über- bzw. 

unterdurchschnittlichen Wert aufweist und wie stark die Abweichung – im 

Verhältnis zur durchschnittlichen Streuung der Werte – ausgeprägt ist. So können 

auch unterschiedlich dimensionierte Variablen direkt miteinander verglichen 

werden.  

 

Hierzu wird mit Hilfe der Standardabweichung und des Mittelwerts eine neue 

Variable berechnet, deren Mittelwert nach der Transformation 0 und deren 

Standardabweichung 1 beträgt. z-Werte geben die Abweichung des jeweiligen 

Wertes vom Mittelwert in Standardabweichungseinheiten an. Die Form der 

Verteilung der Werte wird durch die Transformation nicht verändert. 

 

Ein Vorteil ist zudem, dass bei z-transformierten Indikatoren für deren 

Interpretation anschauliche und damit leicht nachvollziehbare Grenzen gesetzt 

werden können. Beispielsweise könnten Kreise, die im Wertebereich plus/minus 

0,5 Standardabweichung liegen, als „Mittelfeld“ und etwa Kreise, die Werte mit 

mehr als 1 Standardabweichungen über dem Durchschnitt aufweisen, als „stark 

auffällig“ definiert werden. 
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Sonderfall: Einberechnung von Gewichtungsfaktoren 

Um die teilweise sehr unterschiedlichen Umfrage-Rücklaufquoten bei einzelnen 

Indikatoren auch in die Berechnung einfließen zu lassen, ist bei den z-

transformierten Werten zusätzlich ein Gewichtungsfaktor mit einbezogen worden. 

 

Bei den Ergebnissen der Mini-Jobber-Umfrage wurde dieser in Abhängigkeit zu 

den Rücklaufzahlen des jeweiligen Indikators errechnet (Abweichung zum 

Mittelwert des Rücklaufs).  

 

Hingegen wurde bei den Ergebnissen der Arbeitgeber/-innen-Umfrage bei jedem 

Indikator die Abweichung zum Mittelwert der absoluten Anzahl an Betrieben im 

jeweiligen Kreis als Korrektur verwendet. 
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ABB. 83: DATENGRUNDLAGE RADARCHARTS ARBEITGEBER/-INNEN  

Anteil der 

Unternehmen 
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Anteil 

geringfügig 

Beschäftigter 

von 25 bis 49 

Jahre G
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Anteil der 
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geringfügig 

Beschäftigter 

mit einem 

Stundenlohn 

von 8,50 € bis 
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Ausweitungsmö
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Ausweitungsmö
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Borken 85,7% 1,28 57 1,99 43,9% 1,28 57 0,09 65,2% 1,28 57 0,38 19,2% 1,28 57 -1,81 55,6% 1,28 57 1,01 83,3% 1,28 57 0,83

Coesfeld 67,6% 0,83 37 -0,04 32,4% 0,83 37 -0,85 60,0% 0,83 37 -0,21 45,2% 0,83 37 0,97 42,9% 0,83 37 -1,28 80,0% 0,83 37 0,37

Warendorf 68,8% 1,08 48 0,06 32,5% 1,08 48 -1,09 49,5% 1,08 48 -1,50 29,7% 1,08 48 -0,40 51,2% 1,08 48 -0,02 80,0% 1,08 48 0,48

Münster 54,3% 0,83 37 -1,02 52,0% 0,83 37 0,69 62,1% 0,83 37 -0,03 40,7% 0,83 37 0,60 56,7% 0,83 37 0,82 76,5% 0,83 37 0,20

Steinfurt 64,3% 0,97 43 -0,33 55,0% 0,97 43 1,08 75,3% 0,97 43 1,34 32,4% 0,97 43 -0,10 50,0% 0,97 43 -0,22 42,9% 0,97 43 -1,71

MW 68,1% 1 44 43,2% 1 44 62,4% 1 44 33,4% 1 44 51,2% 1 44 72,5% 1 44

STAB 11,4% 10,6% 9,3% 10,1% 5,5% 16,8%  

 

 

ABB. 84: DATENGRUNDLAGE RADARCHARTS STRUKTUR  

Anteil der 

weiblichen Mini-

Jobber 

insgesamt
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Anteil der 

geringfügig 

Beschäftigten 25-

49 Jahre
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Anteil der 

geringfügig 

Beschäftigten ohne 

Berufsabschluss
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Anteil der geringfügig 

Beschäftigten mit Alg II-

Einkommen einer weiteren 

Person im Haushalt
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n Anteil der 

geringfügig 

Beschäftigten - 

Sektor soziale und 

persönliche 

Dienstleistungen
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Borken 75,6% 1,15 156 1,08 49,4% 1,16 158 -0,99 17,9% 1,14 151 -1,90 19,1% 1,07 141 -0,64 64,2% 1,13 151 -0,93

Coesfeld 72,0% 0,60 82 0,14 54,3% 0,59 81 -0,13 30,4% 0,60 79 0,24 13,4% 0,62 82 -0,69 71,8% 0,59 78 0,55

Warendorf 73,1% 0,38 52 0,17 65,4% 0,38 52 0,47 26,9% 0,39 52 -0,07 42,3% 0,40 52 0,58 67,3% 0,39 52 -0,04

Münster 62,1% 1,46 198 -2,46 48,2% 1,46 199 -1,46 32,8% 1,47 195 1,19 23,6% 1,45 191 -0,30 72,5% 1,45 193 1,60

Steinfurt 71,2% 1,41 191 0,11 62,5% 1,41 192 1,19 31,7% 1,40 186 0,88 30,7% 1,46 192 0,64 63,0% 1,44 192 -1,59

MW 70,8% 1 136 56,0% 1 136 27,9% 1 133 25,8% 1 132 67,8% 1 133

STAB 5,1% 7,7% 6,0% 11,2% 4,3%  
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ABB. 85: DATENGRUNDLAGE RADARCHARTS ARBEITSVERTRAGLICHE AUSGESTALTUNG 

Anteil der nicht-

vergüteten 
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Anteil der 

geringfügig 

Beschäftigten 

mit einem 

Stundenlohn von 

8,50 € bis 9,00 € G
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n Anteil der 

geringfügig 

Beschäftigten mit 
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Anteil der geringfügig 

Beschäftigten mit Aufnahme 

des Mini-Jobs in 2014/2015 G
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Anteil der 

geringfügig 

Beschäftigten - 

ohne weitere 

Leistungen vom 

Arbeitgeber G
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Borken 23,6% 1,06 127 -1,73 42,3% 1,15 142 -1,05 16,7% 1,12 144 0,09 37,8% 1,13 145 -0,11 24,6% 1,14 142 -0,79

Coesfeld 33,8% 0,57 68 -0,14 47,8% 0,56 69 -0,09 17,6% 0,58 74 0,20 24,3% 0,58 74 -0,73 32,9% 0,56 70 0,23

Warendorf 40,4% 0,39 47 0,26 61,7% 0,38 47 0,65 12,0% 0,39 50 -0,53 32,7% 0,38 49 -0,21 19,6% 0,37 46 -0,51

Münster 41,8% 1,52 182 1,27 47,2% 1,44 178 -0,36 15,1% 1,49 192 -0,61 54,0% 1,50 192 1,96 34,1% 1,46 182 0,83

Steinfurt 38,5% 1,45 174 0,57 46,2% 1,48 184 -0,57 20,8% 1,42 183 1,92 45,8% 1,42 182 0,85 37,9% 1,46 182 1,58

MW 35,6% 1 120 49,0% 1 124 16,4% 1 129 38,9% 1 128 29,8% 1 124

STAB 7,4% 7,4% 3,2% 11,5% 7,5%  

 

 

ABB. 86: DATENGRUNDLAGE RADARCHARTS MOTIVATION  

Aufnahmegrund: 

"nichts anderes 
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Wunsch der 
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muss sich 
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Arbeitsweg in Kauf zu 

nehmen G
e

w
ic

h
tu

n
g

s
-f

a
k
to

r

F
a
ll
z
a
h

le
n

 (
n

)

N
o

rm
ie

ru
n

g
 u

n
d

 

T
ra

n
fo

rm
a

ti
o

n
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Borken 23,8% 1,13 147 -0,58 39,4% 0,99 109 -1,68 79,3% 1,07 116 -0,28 55,1% 1,12 107 -0,80 51,7% 0,98 60 0,10

Coesfeld 30,4% 0,61 79 0,91 51,5% 0,62 68 0,01 79,0% 0,57 62 -0,18 80,4% 0,59 56 0,85 66,7% 0,64 39 0,80

Warendorf 21,6% 0,39 51 -0,47 55,1% 0,45 49 0,23 88,9% 0,41 45 0,70 70,6% 0,36 34 0,22 30,4% 0,38 23 -0,58

Münster 25,1% 1,47 191 -0,16 53,5% 1,43 157 0,43 79,8% 1,50 163 -0,26 58,0% 1,44 138 -0,68 53,1% 1,60 98 0,33

Steinfurt 26,5% 1,39 181 0,44 57,5% 1,52 167 1,31 75,9% 1,45 158 -1,38 53,1% 1,50 143 -1,32 50,0% 1,41 86 -0,04

MW 25,5% 1 130 51,4% 1 110 80,6% 1 109 63,4% 1 96 50,4% 1 61

STAB 3,3% 7,0% 4,9% 11,6% 13,0%  


